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Geschaftsbereich des Bundeskanzlers und des
Bundeskanzleramtes

1. Abgeordneter Teilt die Bundesregierung die Einschétzungen in
Andreas Audretsch dem ihr zugestellten Gutachten der Steuerrechts-
(BUNDNIS 90/ fachkanzlei Winheller iiber die Frage der Zulis-
DIE GRUNEN) sigkeit der staatlichen Forderung und des gemein-

niitzigen Status des Vereins ,,Republik21 e. V.,
und wenn ja, welche Konsequenzen zieht sie aus
den im Gutachten genannten Sachverhalten und
welche Gespriche oder Schriftverkehr gab es an-
lasslich der Forderung, zwischen Mitgliedern der
Bundesregierung und den Griindern des Vereins
Andreas Rodder und Kristina Schroder (www.ca
mpact.de/presse/mitteilung/20260202-pm-r21-pru
efung/)?

Antwort des Staatssekretirs Stefan Kornelius
vom 22. April 2026

Die Bundesregierung kommentiert das vom Fragesteller genannte Gut-
achten nicht. Das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung
setzt im Rahmen des Haushaltsvollzugs die im Haushaltsgesetz nieder-
gelegte Regelung (Mittel fiir Projektférderung im Einzelplan 04 im Ka-
pitel des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung) auf
Grundlage der geltenden Vorschriften um.

2. Abgeordneter Kann die Bundesregierung bestétigen, dass der
Dr. Gotz Generalintendant und Vorstandsvorsitzende der
Fromming Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloss,
(AfD) Hartmut Dorgerloh, entschieden hat, den Vertrag

mit dem Forderverein Berliner Schloss e. V. {iber
eine Préisentationsflache im Berliner Schloss nicht
zu verldngern, und plant die Bundesregierung,
sich dafiir einzusetzen, dass der Forderverein wie-
der eine Priasenz im Schloss beziehungsweise im
Humboldt Forum erhélt (https://berliner-schlos
s.de/spenden-system/ und www.bz-berlin.de/mein
ung/kolumne/kolumne-mein-aerger/schloss-inten
dant-setzt-foerderverein-vor-die-tuer)?

Antwort des Staatsministers Dr. Wolfram Weimer
vom 24. April 2026

Der Forderverein Berliner Schloss e. V. war nach Kenntnis der Bundes-
regierung im Humboldt Forum seit 2021 Untermieter der Berlin Touris-
mus & Kongress GmbH (visitBerlin, Gesellschafter u. a. Land Berlin).
Dieser mit Zustimmung der Stiftung Humboldt Forum im Berliner
Schloss (SHF) geschlossene Vertrag war mietfrei und urspriinglich be-
reits auf drei Jahre befristet, wurden aber noch einmal einvernehmlich
bis Ende 2025 verldngert. Bei der Verlingerung war dem Forderverein
bereits seitens des SHF mitgeteilt worden, dass nach dem Abschluss der


https://www.campact.de/presse/mitteilung/20260202-pm-r21-pruefung/
https://www.berliner-schloss.de/spenden-system/
https://www.bz-berlin.de/meinung/kolumne/kolumne-mein-aerger/schloss-intendant-setzt-foerderverein-vor-die-tuer
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BaumaBnahme keine weitere Verlangerung erfolgen wird, da aus deren
Sicht mit der Errichtung der Balustradenfiguren im Sommer 2025 die
letzte gemeinsame Rekonstruktionsmalnahme mit dem Forderverein
umgesetzt und das Bauvorhaben damit abgeschlossen wurde, vgl. Ant-
wort der Bundesregierung auf die Schriftliche Anfrage der Fraktion
DIE LINKE vom 12. Mérz 2026, Arbeitsnummer 3_514.

Nach Kenntnis der Bundesregierung hat der Forderverein in unmittel-
barere Ndhe zum Humboldt Forum im Berliner Schloss bereits neue Re-
prasentationsraumlichkeiten finden kénnen.

3. Abgeordneter Hat die Bundesregierung Kenntnis von der Ausla-
Soren Pellmann dung der Vertreter der Russischen Foderation und
(Die Linke) der Republik Belarus von den offiziellen Gedenk-

feiern zum 81. Jahrestag der Befreiung des Kon-
zentrationslagers Buchenwald durch die Stiftung
Gedenkstitten Buchenwald und Mittelbau-Dora,
und wie positioniert sie sich zu dieser Ausladung?

Antwort des Staatsministers Dr. Wolfram Weimer
vom 24. April 2026

Das Gedenken und die Ausrichtung der jahrlichen Gedenkveranstaltung
liegt in der Verantwortung der Stiftung Gedenkstitten Buchenwald und
Mittelbau-Dora, einer selbstindigen Stiftung 6ffentlichen Rechts.

Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und
angesichts des Umstands, dass der ukrainische Vizeprésident des Inter-
nationalen Komitees Buchenwald-Dora Boris Romantschenko 2022 bei
einem russischen Angriff auf Charkiw getotet wurde, hat die Stiftung
der russischen Botschaft vor der Gedenkveranstaltung schriftlich mitge-
teilt, dass offizielle Vertreter der Russischen Foderation bei der offiziel-
len Gedenkveranstaltung zum 81. Jahrestag der Lagerbefreiung nicht
willkommen sind. Diese Entscheidung wurde im Vorfeld mit Uberleben-
den des Konzentrationslagers Buchenwald und des Konzentrationslagers
Mittelbau-Dora aus mehreren Lindern abgestimmt und durch das Inter-
nationale Komitee Buchenwald-Dora und Kommandos unterstitzt.

Um deutlich zu machen, dass an den Gedenktagen aller Opfer von Bu-
chenwald und Mittelbau-Dora gedacht wird, insbesondere auch der rus-
sischen, belarussischen und ukrainischen Héftlinge, die zusammen etwa
30 Prozent aller Gefangenen ausmachten, wurden durch die Stiftungslei-
tung personlich Krénze flir die belarussischen und russischen Opfer der
Konzentrationslager Buchenwald und Mittelbau-Dora niedergelegt.

4. Abgeordneter Besitzen diejenigen Vertreter der Bundesregie-
Martin Reichardt rung, die dem Nationalen Sicherheitsrat angeho-
(AfD) ren nach Kenntnis der Bundesregierung Aktien

des Konzerns Rheinmetall oder andere Riistungs-
unternehmen, und wenn ja, welche Bundesminis-
ter sind dies?
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Antwort des Staatsministers Dr. Michael Meister
vom 20. April 2026

Fir Mitglieder der Bundesregierung bestehen keine Anzeigepflichten
iiber den Besitz von Aktien. Der Bundesregierung liegen daher keine Er-
kenntnisse im Sinne der Fragestellung vor.

Geschaftsbereich des Bundesministeriums der

Finanzen

5. Abgeordnete Seit wann hat das Bundeszentralamt fiir Steuern
Lisa Badum die Moglichkeit, Kontoverbindungen mit der da-
(BUNDNIS 90/ zugehorigen Steuer-ID in der Datenbank fiir einen
DIE GRUNEN) Direktauszahlungsmechanismus zu verkniipfen,

und wie viele Kontoverbindungen sind bislang in
dieser Datenbank gespeichert?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Michael Schrodi
vom 23. April 2026

Die Biirgerinnen und Biirger konnen ihre Kontoverbindung (IBAN) auf
folgenden Wegen an das Bundeszentralamt fiir Steuern (BZSt) libermit-
teln:

* diber Mein ELSTER (www.elster.de),
» iiber die App ,BZSt IBAN+* oder

* durch Kreditinstitute oder Bevollmichtigte (Steuerberater, Lohnsteu-
erhilfevereine) jeweils im Auftrag ihrer Kunden bzw. Mandanten.

Fiir Kinder unter 18 Jahre wird die Ubermittlung der IBAN durch die
Familienkassen von Amts wegen an das BZSt durchgefiihrt.

Die technischen Voraussetzungen fiir die Einlieferung tiber Kreditinsti-
tute und Familienkassen sowie die Speicherung der IBAN wurden vom
BZSt im Dezember 2023 bereitgestellt bzw. fertiggestellt. Die Ubermitt-
lung der IBAN iiber Mein ELSTER ist seit Dezember 2024 und tiber die
App ,BZSt IBAN+‘ seit September 2025 moglich. Aktuell (Stand:
5. April 2026) sind 15.953.494 IBANs in der Identifikationsnummer-

Datenbank gespeichert.

6. Abgeordnete Welche Mehreinnahmen fiir den Staat ergeben
Katharina Beck sich nach Kenntnissen der Bundesregierung aus
(BUNDNIS 90/ den Hinzurechnungen nach § 8 Nummer 1 Buch-

DIE GRUNEN) staben a bis f des Gewerbesteuergesetzes (bitte
einzeln nach Buchstaben auflisten)?


https://www.elster.de
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Michael Schrodi
vom 22. April 2026

In der folgenden Tabelle sind die rein rechnerischen Auswirkungen aus
den gewerbesteuerlichen Hinzurechnungen nach § 8 Nummer 1 des Ge-
werbesteuergesetzes (GewStG) nach den Unterpositionen (Buchstaben a
bis f) aufgelistet.

Diese beriicksichtigen gegenldufige Auswirkungen auf die Einkommen-
steuer durch die SteuerermiBigung bei Einkiinften aus Gewerbebetrieb
nach § 35 des Einkommensteuergesetzes (EStG). Es handelt sich um
eine rein fiktive Berechnung fiir den Veranlagungszeitraum 2026 auf der
Basis von fortgeschriebenen Statistikdaten fritherer Veranlagungszei-
triume, die aufgrund der Volatilitit der Hinzurechnungen nicht mit den
realen Verhéltnissen {ibereinstimmen muss.

Es ist zu beachten, dass eine Summierung der Einzelpositionen nicht mit
der Wirkung einer kompletten Abschaffung gleichzusetzen ist.

Hinzurechnungsvorschrift Rechnerische Auswirkung
(Gesamtaufkommen GewSt und ESt
wg. § 35 EStG) einer isolierten
Abschaffung der jeweiligen Position
im Jahr 2026
§ 8 Nr. 1a GewStG -1,4 Mrd. Euro
§ 8 Nr. 1b GewStG -
§ 8 Nr. 1c GewStG -
§ 8 Nr. 1d GewStG -0,1 Mrd. Euro
§ 8 Nr. 1e GewStG -0,5 Mrd. Euro
§ 8 Nr. 1f GewStG -0,2 Mrd. Euro
7. Abgeordneter Auf welche Hohe belaufen sich die Steuermehr-
Marcus Biihl einnahmen im Bundeshaushalt im ersten Quartal
(AfD) 2026 durch die CO,-Abgabe und Energiesteuern?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Michael Schrodi
vom 21. April 2026

Daten zu den kassenmiBigen Steuereinnahmen werden auf der Internet-
seite des Bundesministeriums der Finanzen verdffentlicht und regel-
méBig aktualisiert (siehe: www.bundesfinanzministerium.de/Content/D
E/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerschaetzungen und_Steuereinn
ahmen/1-kassenmaessige-steuereinnahmen-nach-steuerarten-und-gebiets
koerperschaften.html). Das Bundesministerium der Finanzen verfiigt
iiber keine monatliche Aufschliisselung der Einnahmen aus dem natio-
nalen Emissionshandel nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz.


https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerschaetzungen_und_Steuereinnahmen/1-kassenmaessige-steuereinnahmen-nach-steuerarten-und-gebietskoerperschaften.html
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8. Abgeordneter Auf Grundlage welcher Daten oder Berechnungen
Leif-Erik Holm kommt die Bundesregierung zu der Einschétzung,
(AfD) dass nicht von steigenden Einnahmen bei der Um-

satzsteuer durch gestiegene Kraftstoffpreise aus-
zugehen ist, wenn der Bundesregierung laut Ant-
wort auf meine Schriftliche Frage 12 auf Bundes-
tagsdrucksache 21/5249 keine konkreten Zahlen
zu den Auswirkungen der gestiegenen Kraftstoff-
preise auf die Steuereinnahmen vorliegen (www.z
eit.de/wirtschaft/2026-04/tanken-spritpreise-finan
zministerium-mehreinahmen-mehrwertsteuer)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Michael Schrodi
vom 21. April 2026

Auf die Ausfiihrungen im Monatsbericht des Bundesministeriums der
Finanzen fiir den Monat April 2026 wird verwiesen (vgl. www.bundesfi
nanzministerium.de/Monatsberichte/ Ausgabe/2026/04/Inhalte/Kapitel-3-
Wirtschafts-und-Finanzlage/3-2-steuereinnahmen-maerz-2026.html).

9. Abgeordneter Wie viele der in Deutschland ankommenden Sen-
Dr. Rainer Kraft  dungen von E-Commerce Hindlern aus dem Aus-
(AfD) land werden nach Kenntnis der Bundesregierung

durch deutsche Behorden tatsidchlich iiberpriift,
und wie verteilten sich deren Herkunftsldnder
(https://etailment.de/news/stories/zoll-eu-ueberfor
dert-nur-jedes-12.000ste-china-paket-wird-kontro
lliert-25383#:~:text=4%2C6%20Milliarden%20P
akete%20und%?20kaum%20Kontrollen&text=Plat
tformen%20wie%20Temu%200der%20Shein,pro
%20eine%20Million%20freigegebener%20Prod
ukte.)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretars Michael Schrodi
vom 22. April 2026

Eine einheitliche Kontrollquote fiir Sendungen im E-Commerce aus dem
Ausland gibt es nicht. Die Zollverwaltung kontrolliert Warensendungen
aufgrund einer Risikoanalyse, die in enger Zusammenarbeit mit den je-
weils zustéindigen Behdrden erstellt wird.

10. Abgeordneter Wie viele Container und Kesselwagen im Schiff
Dr. Rainer Kraft und Eisenbahnverkehr mit Importware aus dem
(AfD) Ausland werden durch deutsche Behorden vor

ihrer Einfuhr tatsdchlich kontrolliert (www.n-t
v.de/panorama/Wie-der-Zoll-Riesen-Frachter-kon
trolliert-article20940050.html)?


https://www.zeit.de/wirtschaft/2026-04/tanken-spritpreise-finanzministerium-mehreinahmen-mehrwertsteuer
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2026/04/Inhalte/Kapitel-3-Wirtschafts-und-Finanzlage/3-2-steuereinnahmen-maerz-2026.html
https://www.etailment.de/news/stories/zoll-eu-ueberfordert-nur-jedes-12.000ste-china-paket-wird-kontrolliert-25383%23:~:text=4%2C6%20Milliarden%20Pakete%20und%20kaum%20Kontrollen&text=Plattformen%20wie%20Temu%20oder%20Shein,pro%20eine%20Million%20freigegebener%20Produkte
https://www.n-tv.de/panorama/Wie-der-Zoll-Riesen-Frachter-kontrolliert-article20940050.html
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Michael Schrodi
vom 22. April 2026

Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse im Sinne der Fragestel-

lung vor.

11. Abgeordneter Welcher wirtschaftliche Schaden entsteht nach
Dr. Rainer Kraft  Kenntnis der Bundesregierung pro Jahr durch die
(AfD) Einfuhr illegaler Waren aus China (www.zeit.de/

wirtschaft/2025-08/zoll-illegale-produkte-china)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Michael Schrodi
vom 22. April 2026

Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse im Sinne der Fragestel-

lung vor.

12. Abgeordneter Welche empirischen Erkenntnisse oder Auswer-
Sascha Miiller tungen liegen der Bundesregierung nach Inkraft-
(BUNDNIS 90/ treten der Anhebung des Arbeitnehmer-Pauschbe-

DIE GRUNEN) trags durch das Steuerentlastungsgesetz 2022 so-
wie der weiteren Anpassung ab 2023 zur tatsdch-
lichen Verteilungswirkung vor, z. B. hinsichtlich
der Verteilung der steuerlichen Entlastungswir-
kungen nach Einkommensgruppen (insbesondere
Einkommensdezile bzw. zu versteuerndem Ein-
kommen sowie Veranlagungsart, Familienstand
und Kinderzahl im Haushalt) im Vergleich zu den
im Gesetzgebungsverfahren zugrunde gelegten
Erwartungen und hin sichtlich der tatsdchlichen
Inanspruchnahme bzw. steuerlichen Entlastungs-
wirkung im bestehenden Steuersystem, insbeson-
dere dem Anteil der Félle ohne zusétzliche steuer-
liche Wirkung aufgrund des Arbeitnehmer-
Pauschbetrags?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretars Michael Schrodi
vom 23. April 2026

Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse oder Auswertungen im
Sinne der Fragestellung vor.

13. Abgeordnete Welche Bundesldnder profitieren nach Kenntnis
Karoline Otte der Bundesregierung nominal am stdrksten von
(BUNDNIS 90/ dem geplanten ,,Gesetz zur Entlastung der Lander

DIE GRUNEN) und ihrer Kommunen (Linder- und Kommunal-
entlastungsgesetz, LKEG)®, und in welcher Hohe
(bitte die zehn am stirksten profitierenden Bun-
desldnder angegeben mit jeweils geplanten nomi-
nalen Entlastungsbetrag in Euro pro Jahr)?


https://www.zeit.de/wirtschaft/2025-08/zoll-illegale-produkte-china
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Michael Schrodi
vom 21. April 2026

Die landerspezifischen Entlastungsbetrage ergeben sich bei der Entas-
tung der finanzstarken Lander auf der Grundlage der jeweiligen Bemes-
sungsgrundlagen des Finanzkraftausgleichs, bei der AAUG-Entlastung
auf der Grundlage der jeweils nachtriglichen Abrechnung der AAUG-
Erstattungen fiir ein Kalenderjahr. Da diese Berechnungsgrundlagen
noch nicht vorliegen, hat die Bundesregierung auch noch keine Kennt-
nis, welche Lander nominal am stirksten von dem Entwurf des Gesetzes
zur Entlastung der Lander und ihrer Kommunen (LKEG-E) insgesamt in
welcher Hohe entlastet werden.

Beziiglich der Gesamtentlastung der Lander in den Jahren 2026 bis 2029
durch die einzelnen MaBnahmen sowie im Hinblick auf die Gewéhrung
der Sonderbedarfs-Bundesergidnzungszuweisungen (SoBEZ) fiir kom-
munale Altschulden wird auf den von der Bundesregierung am 15. April
2026 beschlossenen und auf der Homepage des BMF verdffentlichten
Gesetzentwurf verwiesen (vgl. www.bundesfinanzministerium.de/Conte
nt/DE/Gesetzestexte/Gesetze Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilun
g V/21 Legislaturperiode/2026-04-15-LKEG/2-Regierungsentwurf.pdf
? _blob=publicationFile&v=2).

14. Abgeordneter In welchem Umfang rechnet die Bundesregierung
Dr. Sebastian mit einer Nutzung der Mdglichkeit einer steuer-
Schifer und abgabenfreien Entlastungsprdmie durch Un-
(BUNDNIS 90/ ternehmen (Anteil der Beschiftigten, die davon
DIE GRUNEN) profitieren), und plant die Bundesregierung eine

solche Pramie fiir die Angestellten und Bundes-
beamtinnen und -beamten umzusetzen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretars Michael Schrodi
vom 23. April 2026

Erfahrungswerte gibt es zur Inflationsausgleichspramie, die vom
26. Oktober 2022 bis zum 31. Dezember 2024 Anwendung fand. Die im
Zuge der Corona-Pandemie ermdglichte Pramie hat fiir viele Beschiftig-
te einen wichtigen Entlastungsbeitrag geleistet. Eine konkrete Aussage
in Bezug auf die neue steuer- und abgabenfreie Entlastungspriamie ist
derzeit jedoch noch nicht belastbar moglich. Ob und inwieweit die Bun-
desregierung eine solche Pridmie fiir die Arbeitnehmerinnen/Arbeit-
nehmer des Bundes und die Bundesbeamtinnen/-beamten umsetzt, ist
noch nicht entschieden.

15. Abgeordneter Plant die Bundesregierung neben der angekiindig-
Raimond Scheirich ten steuerfreien Priamie fiir Arbeitnehmer auch
(AfD) Entlastungsmafinahmen fiir andere Bevolkerungs-

gruppen, insbesondere Rentner, Selbststindige,
Studenten und Arbeitslose, und wenn ja, welche?


https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_V/21_Legislaturperiode/2026-04-15-LKEG/2-Regierungsentwurf.pdf?_blob=publicationFile&v=2
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Michael Schrodi
vom 21. April 2026

Die Bundesregierung hat bereits mehrere Vorhaben geplant und zum
Teil bereits umgesetzt, von denen breite Bevolkerungsschichten profitie-
ren werden, wie der jiingst beschlossenen Reform der privaten Alters-
vorsorge, der temporédren Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe so-
wie dem antragslosen Kindergeld. Auch wird noch dieses Jahr eine Re-
form der Einkommensteuer auf den Weg gebracht, die kleinere und mitt-
lere Einkommen spiirbar entlasten soll. Die Bundesregierung wird auch
weiterhin die aktuellen Entwicklungen, insbesondere im Lichte des Iran-
Krieges, beobachten und gegebenenfalls geeignete MaBBnahmen ergrei-

fen.

16. Abgeordneter In welcher Hohe sind im Mérz 2025 sowie im
Ulrich von Zons Mirz 2026 Einnahmen aus der Mehrwertsteuer
(AfD) auf Kraftstoffe entstanden?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Michael Schrodi
vom 22. April 2026

Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse im Sinne der Fragestel-
lung vor.

Geschaftsbereich des Bundesministeriums des Innern

17. Abgeordneter Wie hoch waren die Kosten (einsatzbedingte
Marcel Emmerich  Mehrkosten) bei der Bundespolizei im ersten
(BUNDNIS 90/ Quartal 2026 infolge der Wiedereinfithrung von

DIE GRUNEN) Binnengrenzkontrollen an allen Landgrenzen, und
wie viele Polizistinnen und Polizisten waren im
ersten Quartal 2026 an den deutschen Grenzen im
Einsatz?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretiirs Christoph de Vries
vom 22. April 2026

Angaben zu den einsatzbedingten Mehrkosten infolge der voriiber-
gehend wiedereingefiihrten Binnengrenzkontrollen an allen Landseitigen
deutschen Binnengrenzen liegen fiir das erste Quartal 2026 zum gegen-
wartigen Zeitpunkt noch nicht vor.

Mit der Intensivierung der voriibergehend wiedereingefiihrten Binnen-
grenzkontrollen seit 7./8. Mai 2025 war auch ein weiterer gesteigerter
Kréfteansatz der Bundespolizei auf insgesamt 13.000 bis 14.000 Ein-
satzkrédften verbunden. Die Binnengrenzkontrollen werden nicht nur sta-
tiondr, sondern auch lageanpasst, zeitlich und 6rtlich flexibel und rund
um die Uhr durchgefiihrt. Umfang und Intensitdt der Binnengrenzkon-
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trollen kdnnen regional — auf Grund der Migrationslage und deren Ent-
wicklung — unterschiedlich ausgeprigt sein. Insgesamt setzt die Bundes-
polizei im Rahmen der intensivierten voriibergehend eingefiihrten Bin-
nengrenzkontrollen mafigeblich Krifte der Bundespolizeidienststellen
vor Ort im Wechselschichtdienst ein, unterstiitzt durch flexible Krifte
der Bundespolizeidirektionen und der Bundesbereitschaftspolizei.

18. Abgeordneter Wie haben sich nach Kenntnis der Bundesregie-
Martin Hess rung die politisch motivierten Gewaltdelikte im
(AfD) Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr entwickelt,

und welche maBgeblichen Hauptursachen sind
hierfiir verantwortlich (bitte nach Phinomenberei-
chen in absoluten Zahlen aufschliisseln und pro-
zentuale Verdnderungen ausweisen)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretiirin Daniela Ludwig
vom 23. April 2026

Die Gesamtzahl der Gewaltdelikte erhohte sich im Jahr 2025 leicht. Die
Entwicklung innerhalb der Phidnomenbereiche verlief heterogen mit
einem starken Anstieg im Bereich der Politisch motivierten Kriminalitét
(PMK) -links- und einer deutlichen Zunahme im Bereich der PMK
-rechts-, dem erneut die meisten Gewaltdelikte zugeordnet wurden.
Wichtige Einflussfaktoren waren die Vielzahl konfrontativer Delikte im
Zusammenhang mit der vorgezogenen Bundestagswahl 2025 einschlief3-
lich des vorgelagerten Wahlkampfes (PMK -links-) sowie ein erneut
hohes Fallzahlenniveau im Bereich der ,,Hasskriminalitdt®, insbesondere
im Kontext ,,fremdenfeindlich®, ,,auslanderfeindlich und ,,Rassismus®
(PMK -rechts-). Die Zahlen ergeben sich aus der folgenden Tabelle.

Jahresfallzahlen 2024 und 2025, Gewaltdelikte, Stichtag: 31. Januar des Folgejahres

2025 2024 Differenz Prozent
PMK -links- 1.087 762 +325 +42,65
PMK -rechts- 1.598 1.488 +110 +7,39
PMK -ausléndische Ideologie- 704 975 271 -27,79
PMK -religiose Ideologie- 98 87 +11 +12,64
PMK -sonstige Zuordnung- 669 795 —126 —-15,85
Gesamt 4.156 4.107 +49 +1,19

19. Abgeordneter Liegen der Bundesregierung Erkenntnisse dariiber

Rocco Kever vor, dass ggf. eine grofe Anzahl ukrainischer

(AfD) Schutzberechtigter nach § 24 des Aufenthaltsge-

setzes aus Deutschland zu den Osterfeiertagen
2026 freiwillig in die Ukraine reiste, um dort die
Feiertage mit Verwandten zu verbringen, obwohl
die Bundesregierung weiterhin vor Reisen in die
Ukraine warnt und von anhaltenden Kampthand-
lungen sowie einer unsicheren Lage im gesamten
Land ausgeht, und wenn ja, wie lauten diese, und
hat sie sich eine Auffassung dazu gebildet (vgl.
https://mezha.net/eng/bukvy/ukrainian_border gu
ards-4/)?


https://www.mezha.net/eng/bukvy/ukrainian_border_guards-4/)?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretiirin Daniela Ludwig
vom 21. April 2026

Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse, insbesondere in Form
statistischer Erhebungen, im Sinne der Fragestellung vor.

Ukrainerinnen und Ukrainern, die voriibergehenden Schutz auf Grund-
lage der EU-Richtlinie iiber den voriibergehenden Schutz (Richtlinie
2001/55/EG) erhalten und iiber einen Aufenthaltstitel nach § 24 Ab-
satz 1 des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) verfiigen, sind Reisen im
Rahmen des Schutzstatus erlaubt.

Ausreisen, die nur voriibergehender Natur sind und den vorgegebenen
aufenthaltsrechtlichen Rahmen nicht iiberschreiten, sind — auch in die
Ukraine — gestattet, da sie aufgrund der begrenzten Dauer dem Sinn und
Zweck des Schutztitels nicht zuwiderlaufen. Grund hierfiir ist insbeson-
dere das Bestreben der Mitgliedstaaten, Ukrainerinnen und Ukrainer bei
der Wahrung ihrer Verbindung zu ihrem Heimatland zu unterstiitzen. Die
Moglichkeit kurzzeitiger Besuche in die Ukraine wird dariiber hinaus fiir
die Unterstiitzung der Widerstandsfahigkeit der ukrainischen Bevolke-
rung trotz der durch die russischen Angriffe entstandenen aduferst
schwierigen Lebensbedingungen fiir bedeutsam gehalten.

20. Abgeordneter Wie bewertet die Bundesregierung vor dem Hin-
Max Lucks tergrund der sich weiter verschirfenden Men-
(BUNDNIS 90/ schenrechtslage in der Islamischen Republik Iran
DIE GRUNEN) — insbesondere angesichts systematischer Repres-

sion, massenhafter Festnahmen sowie der Zunah-
me von Hinrichtungen — die Aussetzung bzw. fak-
tische Nichtanwendung humanitdrer Aufnahme-
programme fiir besonders schutzbediirftige Perso-
nen aus dem Iran, und plant sie, die unter der
Vorgéngerregierung bestehenden humanitéren
Aufnahmezusagen bzw. -verfahren nach § 22 des
Aufenthaltsgesetzes zeitnah wieder aufzunehmen
oder neu aufzulegen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin Daniela Ludwig
vom 21. April 2026

Entsprechend des Koalitionsvertrages beendet die Bundesregierung der-
zeit freiwillige Aufnahmeprogramme soweit wie moglich und legt aktu-
ell keine neuen Programme auf. Aufnahmen zur Wahrung politischer In-
teressen der Bundesrepublik Deutschland nach § 22 Satz 2 des Aufent-
haltsgesetzes (AufenthG) konnen in besonders herausgehobenen Einzel-
fillen erfolgen, dies gilt auch flir die Aufnahme iranischer
Staatsangehoriger. Eine Ausweitung ist aktuell nicht geplant.
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21. Abgeordneter Plant die Bundesregierung, fiir diejenigen Vertre-
Martin Reichardt ter der Bundesregierung, die Mitglieder des Na-
(AfD) tionalen Sicherheitsrats sind, Anzeigepflichten

iiber den Besitz von Aktien des Konzerns Rhein-
metall und anderer Riistungsfirmen einzufiihren
(vgl. Antwort der Bundesregierung auf meine
Schriftliche Frage 4), und wenn nicht, weshalb
nicht?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretiirin Daniela Ludwig
vom 23. April 2026

Die Bundesregierung plant derzeit keine Anzeigepflichten i. S. der Fra-
gestellung einzufiihren.

Fiir den von der Fragestellung umfassten Personenkreis sind Anzeige-
und Genehmigungspflichten abschlieend im Gesetz iiber die Rechtsver-
hiltnisse der Mitglieder der Bundesregierung (Bundesministergesetz —
BMinG) geregelt. Die bestehenden Regelungen sind ausreichend und
haben sich bewahrt.

22. Abgeordnete
Dr. Anja Reinalter
(BUNDNIS 90/
DIE GRUNEN)

Welche Konsequenzen zieht die Bundesregierung
aus dem Anstieg der Gewaltkriminalitit gegen
Lehrkrifte, und welche konkreten Maflnahmen er-
greift sie, beispielsweise zum Schutz vor und zur

Pravention von Gewalt an Schulen oder zum Auf-
bau bundeseinheitlicher Schutzstandards oder
einer Beratungsinfrastruktur (vgl. www.tagesspie
gel.de/politik/bundesweite-polizeistatistik-gewalt-
gegen-lehrkrafte-nimmt-deutlich-zu-1545421
8.html)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretiirs Christoph de Vries
vom 21. April 2026

In der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) sind seit dem Berichtsjahr
2022 steigende Opferzahlen fiir die Opferspezifik Lehrkrifte bei der Ge-
waltkriminalitit (PKS-Summenschliissel 892000) zu verzeichnen. Auch
bei der ,vorsitzlichen einfachen Korperverletzung (PKS Schliis-
sel 224000) sind die Opferzahlen von 2022 bis 2024 zunichst gestiegen,
flir das Berichtsjahr 2025 ist nun ein Riickgang um 7,3 Prozent festzu-
stellen. Die Daten fiir die Jahre 2022 bis 2025 kdnnen der nachstehen-
den Tabelle entnommen werden.

Anzahl der Opfer mit Opferspezifik Lehrkriifte

892000 224000
Berichtsjahr Opfer Opfer
2022 387 921
2023 477 996
2024 557 1.283
2025 566 1.190

In der PKS werden Opferspezifika zum Opfer unter der Bedingung er-
fasst, dass die Tatmotivation in den personen-, berufs- bzw. verhaltens-


https://www.tagesspiegel.de/politik/bundesweite-polizeistatistik-gewalt-gegen-lehrkrafte-nimmt-deutlich-zu-15454218.html
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bezogenen Merkmalen des Opfers begriindet ist oder in Beziehung dazu
steht (sachlicher Zusammenhang). Das Ergebnis der polizeilichen Er-
mittlungen muss erkennen lassen, dass die Tathandlung unter anderem
oder allein durch das im Einzelfall vorliegende Merkmal veranlasst war.
In Bezug auf die Opferspezifik ,,Lehrkrifte” muss die Opferwerdung im
Zusammenhang mit der padagogischen Tatigkeit erfolgt sein. Zudem ist
zu beachten, dass als tatverdachtige Personen nicht nur Schiiler in Frage
kommen.

Fiir Schulen sind nach der foderalen Ordnung des Grundgesetzes die
Lénder zustindig. Dies gilt auch beim Thema Gewalt an Schulen und
MaBnahmen zu deren Verhinderung.

Deshalb haben die Lidnder im Rahmen ihrer Zusammenarbeit in der
KMK bereits 2018 einen Beschluss ,,Gewalt gegen Lehrerinnen und
Lehrer herbeigefiihrt. Mit dem informieren sie iiber MaBlnahmen und
Aktivitdten der Lander zur Privention von Gewalt gegen Lehrkrifte so-
wie Melde- und Unterstiitzungssysteme bei konkreten Gewaltvorfillen
(www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/201
8/2018 12 06-Gewalt -gegen-Lehrerinnen -und-Lehrer.pdf).

Dariiber hinaus stellen die Lander beim Thema Gewalt gegen Lehrkrifte
aber auch eigene Leitfadden und Unterstiitzungsangebote zur Verfiigung.
Beispielhaft wird hier auf die Lander Nordrhein-Westfalen (www.schul
ministerium.nrw/gewalt-gegen-lehrkraefte), Bayern www.isb.bayern.de/
fileadmin/user_upload/Grundsatzabteilung/Praevention/ISB_Gewalt g
egen_Lehrkraefte 2023.pdf) und Hamburg (www.hamburg.de/politik-un
d-verwaltung/behoerden/bsfb/einrichtungen-beratung/gewaltpraeventio
n/gewalthandlungen/checkliste-gewalt-gegen-lehrkraefte-120760)
verwiesen.

Zudem informiert das Programm Polizeiliche Kriminalpridvention auf
seiner Internetseite zum Thema ,,Gewalt an Schulen (www.polizei-bera
tung.de/themen-und-tipps/jugendkriminalitaet/gewalt-an-schulen/). Mit
der Handreichung ,,Herausforderung Gewalt™ wird Lehrkréften und pé-
dagogischen Fachkriften eine Hilfestellung fiir den schulischen Alltag
geben, die auch konkrete Handlungsempfehlungen beinhaltet.

23. Abgeordneter Finanziert die Bundesregierung aktuell den Auf-
Dr. Rainer enthalt von belarussischen, von der Tschernobyl-
Rothfufl Katastrophe betroffenen Kindern im Rahmen von
(AfD) Projektarbeit in Deutschland beziehungsweise Be-

larus, und wenn ja, in welchen Projekten, und
falls nein, seit wann nicht mehr?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin Daniela Ludwig
vom 24. April 2026

Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse im Sinne der Fragestel-
lung vor.


https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2018/2018_12_06-Gewalt_-gegen-Lehrerinnen_-und-Lehrer.pdf
https://www.schulministerium.nrw/gewalt-gegen-lehrkraefte
https://www.isb.bayern.de/fileadmin/user_upload/Grundsatzabteilung/Praevention/ISB_Gewalt__gegen_Lehrkraefte_2023.pdf
https://www.hamburg.de/politik-und-verwaltung/behoerden/bsfb/einrichtungen-beratung/gewaltpraevention/gewalthandlungen/checkliste-gewalt-gegen-lehrkraefte-120760
https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/jugendkriminalitaet/gewalt-an-schulen/
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24. Abgeordneter
David Schliesing
(Die Linke)

Wie hat sich der Krankenstand bei den rund
430 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Zustan-
digkeitsbereich des Beauftragten der Bundes-
regierung flir Kultur und Medien (BKM) im
Kanzleramt sowie bei den Beschéftigten in den
Bundesministerien fiir Wirtschaft und Energie
(BMWE) und fiir Verkehr (BMYV) in den letzten
zwei Jahren entwickelt (bitte Krankenstéinde nach
Ministerium, Quartal sowie Anzahl der Krank-
heitstage der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
auffiihren)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretiirin Daniela Ludwig
vom 23. April 2026

Die Entwicklung der krankheitsbedingten Fehlzeiten der Beschéftigten
des Beauftragten der Bundesregierung fiir Kultur und Medien (BKM) im
Kanzleramt, des Bundesministeriums fiir Wirtschaft und Energie
(BMWE) sowie des Bundesministeriums fiir Verkehr (BMV) fiir die
Jahre 2023 und 2024 sind in den beigefiigten Tabellen aufgefiihrt. Der
Gesundheitsforderungsbericht bezieht sich auf eine jdhrliche Auswer-
tung zum Stichtag 31. Dezember, eine quartalsweise Auswertung liegt
nicht vor.

Die Auswertungen fiir das Jahr 2025 liegen noch nicht vor. Diese befin-
den sich derzeit in der Aufbereitung und werden mit dem Gesundheits-
forderungsbericht voraussichtlich im vierten Quartal 2026 verdffentlicht
werden.

1. Krankheitsbedingte Fehlzeiten (oberste Bundesbehorde und

Geschiiftsbereich).
Abwesenheitstage Abwesenheitstage
Jahr 2024 Jahr 2023
BKM 23,55 27,06
BMWK 14,78 15,45
BMDV 19,69 19,89

2. Krankheitsbedingte Fehlzeiten (nur oberste Bundesbehorde).

Abwesenheitstage Abwesenheitstage
Jahr 2024 Jahr 2023
BKM 15,77 19,26
BMWK 12,13 13,98
BMDV 16,71 17,26
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25. Abgeordnete Wie ist der aktuelle Sachstand beim im Koali-
Marlene tionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD ver-
Schénberger einbarten Aufbau des NSU-Dokumentationszent-
(BUNDNIS 90/ rums in Nirnberg, insbesondere im Hinblick auf

DIE GRUNEN) das fiir Ende 2025 angekiindigte Einleiten des Ge-
setzgebungsverfahrens zur Errichtung der entspre-
chenden Stiftung ,,,,Dokumentation und Geden-
ken NSU-Komplex* (Arbeitstitel)* (vgl. Antwort
der Bundesregierung auf meine Schriftliche
Frage 26 auf Bundestagsdrucksache 21/1948),
und welche konkreten Ergebnisse hat die Arbeit
des Opfer- und Betroffenenbeirats bei der inhaltli-
chen Konzeption der Wanderausstellung und des
digitalen Wissensraums bis zum jetzigen Zeit-
punkt hervorgebracht?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretiirs Christoph de Vries
vom 22. April 2026

Das Vorhaben ist weiterhin auch im Lichte der Haushaltsaufstellung
2027 und folgender Jahre Gegenstand hausinterner Beratungen.

Die Bundeszentrale fiir politische Bildung (BpB) setzt als nachgeordnete
Behorde des Bundesministeriums des Innern (BMI) bereits jetzt erste
Arbeitspakete ((Wander-) Ausstellung, digitaler Raum) unter Beteili-
gung der Betroffenen und Angehorigen der Opfer des nationalsozialisti-
schen Untergrunds (NSU) konzeptionell um, die nach Errichtung des
Dokumentationszentrums diesem zur weiteren Verwendung iibergeben
werden.

Der von der BpB eingerichtete Angehorigen- und Betroffenenbeirat
wirkt beratend an der inhaltlichen Konzeption der Wanderausstellung
sowie der digitalen Formate mit. Dariiber hinaus flieBen Perspektiven
der Betroffenen und Opferangehorigen im Rahmen durchgefiihrter Inter-
views unmittelbar in die Ausgestaltung digitaler Formate und der Aus-
stellung mit ein.

26. Abgeordneter Welche Griinde sieht die Bundesregierung fiir den
Christian Zaum rasanten Anstieg der Gewalttaten gegen Lehrer an
(AfD) deutschen Schulen seit 2015, und erkennt sie

einen kausalen Zusammenhang mit der seither
verstiarkten Zuwanderung (Quelle: www.welt.de/v
ermischtes/article69d862d4246b3860d5021865/sc
hulen-gewalt-gegen-lehrkraefte-erreicht-neuen-ho
echststand-in-deutschland.html)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretiirs Christoph de Vries
vom 21. April 2026

In der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) ist die Entwicklung der Ge-
walttaten gegen Lehrkrifte im Zeitraum von 2015 bis 2025 heterogen.
Abgesehen von den deutlichen Riickgdngen wéhrend der coronabeding-
ten Sondersituation an den Schulen in den Jahren 2020 und 2021 gibt es
langfristig gesehen einen kontinuierlichen Anstieg, im Bereich der Ge-


https://www.welt.de/vermischtes/article69d862d4246b3860d5021865/schulen-gewalt-gegen-lehrkraefte-erreicht-neuen-hoechststand-in-deutschland.html
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waltkriminalitdt jedoch im Jahr 2025 gegeniiber 2024 einen Riickgang
von 1.152 auf 1042 Fille.

Als Gewalttaten werden hier Félle des PKS-Summenschliissels 892000
,,Gewaltkriminalitidt” sowie des PKS-Schliissels 224000 ,,Vorsitzliche
einfache Korperverletzung § 223 StGB* zugrunde gelegt, bei denen die
Opferspezifik ,,Lehrkraft™ erfasst wurde. Hierbei ist zu beachten, dass
Spezifika zum Opfer unter der Bedingung erfasst werden, dass die Tat-
motivation in den Personen-, berufs- bzw. verhaltensbezogenen Merk-
malen des Opfers begriindet ist oder in Beziechung dazu steht (sachlicher
Zusammenhang). Das Ergebnis der polizeilichen Ermittlungen muss er-
kennen lassen, dass die Tathandlung unter anderem oder allein durch das
im Einzelfall vorliegende Merkmal veranlasst war. In Bezug auf die Op-
ferspezifik ,,Lehrkréfte” muss die Opferwerdung im Zusammenhang mit
der padagogischen Titigkeit erfolgt sein. Zudem ist zu beachten, dass
als tatverdédchtige Personen nicht nur Schiiler in Frage kommen. Nach-
folgende Tabelle informiert {iber die Anzahl der Félle fiir die genannten
PKS-Schliissel, fiir die mindestens ein Opfer mit der Opferspezifik
,,Lehrkraft erfasst wurde.

Fille mit der Opferspezifik ,,Lehrkraft*
Berichtsjahr 892000 224000
2015 669 229
2016 686 241
2017 716 253
2018 836 268
2019 922 276
2020 660 224
2021 507 188
2022 835 312
2023 892 386
2024 1.152 424
2025 1.042 436

Grundsétzlich ist anzumerken, dass es sich bei der PKS um eine Hell-
feldstatistik handelt. Erfasst werden also nur Félle, die der Polizei be-
kannt geworden und durch sie abschlieBend bearbeitet worden sind (Ab-
gabe der Akten an die Staatsanwaltschaft/Gerichte).

Bei geringen absoluten Fallzahlen wie bei Gewalttaten gegen Lehrkrifte
besteht daher die Mdoglichkeit, dass sich bereits geringe Verdnderungen
im Meldeverhalten, beispielsweise aufgrund von sich dndernden Vor-
gaben zur Anzeigeerstattung in Schulen, deutlich in den PKS-Zahlen wi-
derspiegeln.

Entsprechend sind die Entwicklungen in der PKS moglicherweise, aber
nicht notwendigerweise, Ausdruck einer tatsdchlichen Verdnderung in
der Zahl von Gewalthandlungen gegen Lehrkrifte.

Die Erklarungsfaktoren, die den allgemeinen Anstieg der Gewaltkrimi-
nalitdt mit beeinflussen, diirften zumindest teilweise auch auf die Ent-
wicklung der Gewalttaten gegen Lehrkrifte iibertragbar sein. Vor allem
die Entwicklungen der letzten Jahre fallen mit in Studien dokumentier-
ten Anstiegen psychischer Belastungen unter Kindern und Jugendlichen
zusammen. Psychische Belastungen sind nicht direkt ursdchlich fiir Ge-
walttaten, konnen aber im Zusammenwirken mit anderen ungiinstigen
Faktoren das Risiko der Begehung von Gewalttaten erhdhen. Auch eine
Zunahme von Impulsivitdt l4sst sich in einzelnen Studien feststellen.
Einen weiteren Erklarungsbeitrag liefert die sehr umfangreiche Nutzung
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des Internets bzw. von sozialen Medien, wobei der Forschungsstand
hierzu uneinheitlich ist.

Ein Zusammenhang mit der Zuwanderung kann dahin gehend bestehen,
dass alleine aufgrund der zahlenmiBigen Verdnderung bestimmter Be-
volkerungsgruppen (beispielsweise ménnlicher Jugendlicher) ein Teil
des Straftatenanstiegs rechnerisch erklérbar ist.

Dariiber hinaus deutet die kriminologische Forschung darauf hin, dass
einzelne Gruppen von Zuwanderern — insbesondere im Kontext von
Fluchtmigration — mit einem erhéhten Risiko fiir Gewaltvergehen in Zu-
sammenhang gebracht werden. So weisen auch Dunkelfeldstudien da-
rauf hin, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund héufiger kriminali-
tits- bzw. gewaltlegitimierende Einstellungen teilen — also die Haltung,
eine Gewalt- oder Straftat zu begehen, sei unter bestimmten Bedingun-
gen legitim, niitzlich oder sogar Ausdruck von Ménnlichkeit.

Geschaftsbereich des Auswartigen Amts

27. Abgeordnete Wie erklért die Bundesregierung den meiner Auf-
Luise Amtsberg fassung nach bestehenden Widerspruch, dass der
(BUNDNIS 90/ Bundesminister des Auswirtigen Dr. Johann

DIE GRUNEN) David Wadephul auf meine Frage in der Regie-
rungsbefragung am 28. Januar 2026 die Solidari-
tat der Bundesregierung mit den Menschen in Iran
ausgedriickt hat (,,Wenn es einen europdischen
Staat gibt, der sich klar dafiir einsetzt, diesem ira-
nischen Regime entgegenzutreten, dann sind wir
das. [...] wir stehen klar an der Seite der Men-
schen im Iran, die durch dieses Regime unter-
driickt werden, die auf der Stral3e erschossen wer-
den, gefoltert werden, in Kerker geworfen wer-
den®, Plenarprotokoll 21/55, 6571) und nun o6f-
fentlich auf seinem MdB-Instagram Kanal ein
Ende der humanitiren Aufnahmeprogramme und
damit auch das Ende der vereinfachten Aufnahme
von politisch verfolgten Menschen aus Iran als
migrationspolitischen Erfolg feiert (www.instagra
m.com/p/DW4Pk0O2ioDK/?img_index=5&igsh=
YjRqYWI9pdHNvNTILy)?

Antwort des Staatssekretirs Dr. Géza Andreas von Geyr
vom 23. April 2026

Die Bundesregierung sieht im genannten Beitrag keinen Widerspruch zu
ihrer Haltung der Solidaritdt mit den Menschen in Iran.

Sie unterstiitzt die iranische Zivilbevolkerung auch weiterhin und ver-
weist diesbeziiglich auf die Antwort der Bundesregierung vom 8. April
2026 auf Ihre Schriftliche Frage 54 auf Bundestagsdrucksache 21/5249).


https://www.instagram.com/p/DW4PkO2ioDK/?img_index=5&igsh=YjRqYW9pdHNvNTIy
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Dies schliefit bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen auch die
Aufnahme iranischer Staatsangehoriger zur Wahrung der politischen In-
teressen der Bundesrepublik Deutschland gemdll § 22 Satz 2 AufenthG
ein.

Unbenommen davon hat es sich die Bundesregierung im Koalitionsver-
trag zum Ziel gesetzt, freiwillige Bundesaufnahmeprogramme soweit
wie mdglich zu beenden.

28. Abgeordneter Wie positioniert sich die Bundesregierung zu der
Torben Braga am 12. April 2026 von US-Prédsident Donald
(AfD) Trump angekiindigten Seeblockade in der Straf3e

von Hormus im Lichte des UN-Seerechtsiiberein-
kommens (UNCLOS), insbesondere hinsichtlich
des Rechts auf Transitpassage, und welche diplo-
matischen Konsequenzen zieht sie aus der Tat-
sache, dass diese Blockade auch den zivilen Han-
del deutscher Reedereien massiv beeintrachtigt?

Antwort des Staatssekretirs Dr. Bernhard Kotsch
vom 23. April 2026

Die Bundesregierung hat die Ankiindigung des US-Regionalkommandos
CENTCOM zur Kenntnis genommen, wonach sich die in der Fragestel-
lung genannte US-Operation auf Schiffe bezieht, die iranische Seehifen,
Olterminals oder anderen Kiistenanlagen ansteuern oder von diesen
kommen. Andere Schiffe seien von der Operation nicht betroffen.

Die Bundesregierung setzt sich weiterhin fiir die unmittelbare Wieder-
aufnahme freier, sicherer und gebiihrenfreier Schifffahrt durch die Stra-
e von Hormus auf Basis des Volkerrechts und bestehender internatio-
naler Verpflichtungen ein.

29. Abgeordneter Verfiigt die Bundesregierung tber Erkenntnisse
Torben Braga dariiber, in welchem Umfang die Uberwachungs-
(AfD) kapazititen der Internationalen Atomenergie-

Organisation IAEO in iranischen Atomanlagen
(insbesondere Fordo und Natans) seit den militéiri-
schen Vorféllen Anfang Mérz 2026 und dem Ab-
bruch der Verhandlungen in Islamabad am
12. April 2026 beeintriachtigt sind, und auf wel-
cher Informationsgrundlage trifft Bundeskanzler
Friedrich Merz seine Lagebewertungen zum irani-
schen Atomprogramm (vgl. Aussage des Bundes-
kanzlers in einem ,tagesthemen“-Interview vom
4. Mirz 2026), angesichts der Tatsache, dass 1A-
EO-Generaldirektor Rafael Grossi am 2. Mérz
2026 explizit das Fehlen von Beweisen fiir ein
nstrukturiertes Programm® zur Herstellung von
Kernwaffen bestatigte?
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Antwort des Staatssekretirs Dr. Bernhard Kotsch
vom 23. April 2026

Die in bestimmten iranischen Nuklearanlagen im Rahmen des ,,Joint
Comprehensive Plan of Action* (JCPoA) seit 2015 installierten Uberwa-
chungssysteme (u. a. Kameras, Anreicherungsmesser) sind seit mehre-
ren Jahren nicht mehr im Einsatz, nachdem Iran die Umsetzung seiner
JCPoA-Verpflichtungen seit 2019 schrittweise zuriickgefahren hatte.
Seitdem erfolgte die Uberwachung ausschlieBlich auf der Grundlage der
im sog. Comprehensive Safeguards Agreement Irans mit der IAEO vor-
gesehenen Maflnahmen, insbesondere Inspektionen in den einschldgigen
Anlagen, die jedoch seit Juni 2025 seitens Iran beschriankt bzw. u. a. hin-
sichtlich der Anreicherungsanlagen in Fordow und Natanz vollstindig
ausgesetzt sind. Seit Beginn der militdrischen Auseinandersetzung am
28. Februar 2026 hat die IAEO keine Inspektionen in Iran durchgefiihrt.

Im Ubrigen wird auf die Antwort der Bundesregierung auf Ihre Schrift-
liche Frage 29 auf Bundestagsdrucksache 21/4848 verwiesen.

30. Abgeordneter Hat die Bundesregierung auf den Vorschlag des
Omid Nouripour US-Présidenten Donald Trump, fiir die internatio-
(BUNDNIS 90/ nale Seestra3e von Hormus eine Maut zu erheben,

DIE GRUNEN) insbesondere im Hinblick auf mogliche Prize-
denzwirkungen fiir andere internationale Seewege
wie die Strale von Malakka oder die Bab-al-
Mandab-Stralle, reagiert, und wenn ja, wie und
warum (bitte hierbei Quellen fiir die Position der
Bundesregierung benennen), und wenn nein, wa-
rum nicht (https://thehill.com/policy/international/
5821343-trump-us-iran-ceasefire-deal-joint-ventu
re-strait-of-hormuz/)?

Antwort des Staatssekretirs Dr. Géza Andreas von Geyr
vom 21. April 2026

Nach Kenntnis der Bundesregierung gibt es keinen formellen Vorschlag
der US-Regierung im Sinne der Fragestellung. Entsprechende Auf3erun-
gen des US-Présidenten hat die Bundesregierung zur Kenntnis genom-
men.

Grundsitzlich muss die Offnung der StraBe von Hormus mit der un-
mittelbaren Wiederaufnahme freier, sicherer und gebiihrenfreier Schiff-
fahrt durch die Meerenge auf Basis des Volkerrechts und bestehender
internationaler Verpflichtungen einhergehen.

Diese Haltung unterstreicht die Bundesregierung im Rahmen der Ver-
einten Nationen, der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation und
weiterer multilateraler Foren sowie in bilateralen und multilateralen Ge-
sprachsformaten.


https://www.thehill.com/policy/international/5821343-trump-us-iran-ceasefire-deal-joint-venture-strait-of-hormuz/
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31. Abgeordneter Hat die Bundesregierung im Wirtschafts- und So-
Omid Nouripour  zialrat der Vereinten Nationen (ECOSOC) der
(BUNDNIS 90/ Nominierung der Islamischen Republik Iran fiir
DIE GRUNEN) das Committee for Programme and Coordination

(CPC) widersprochen und, falls nein, wie begriin-
det sie ihr Verhalten (bitte unter Angabe entspre-
chender Quellen), und welche Auffassung hat sie
zu dieser Nominierung vor dem Hintergrund der
aktuellen Menschenrechtslage im Iran, insbeson-
dere im Hinblick auf die Rechte von Frauen und
die Glaubwiirdigkeit der Vereinten Nationen in
den Bereichen Menschenrechte und Terrorismus-
bekdmpfung (https://press.un.org/en/2026/ecosoc
7225.doc.htm)?

Antwort des Staatssekretirs Dr. Bernhard Kotsch
vom 21. April 2026

Am 8. April 2026 haben im Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Na-
tionen (ECOSOC) Wahlen und Nominierungen fiir rund 20 verschiedene
Untergremien stattgefunden.

Nominierungen fiir diese Untergremien erfolgen durch die Regional-
gruppen. Iran hatte urspriinglich fiir drei Untergremien Kandidaturen in
der Regionalgruppe Asien—Pazifik angemeldet. In der asiatisch-pazifi-
schen Regionalgruppe konnten filir zwei von drei Untergremien (fiir den
Frauenrechtsausschuss der Vereinten Nationen und flir den Exekutivrat
des Welterndhrungsprogramms) Gegenkandidaturen zu den iranischen
Kandidaten mobilisiert werden.

Im dritten Untergremium, dem Committee for Programme and Coordi-
nation (CPC), wurde ein iranischer Kandidat fiir einen der aus der Regi-
onalgruppe neu zu besetzenden Posten per Akklamation bestétigt, da die
Regionalgruppe keinen Gegenkandidaten aufgestellt hat, diese Nominie-
rung also unstreitig war.

Das CPC ist ein internes, administratives Gremium, das Haushaltspro-
gramme des Sekretariats der Vereinten Nationen auf Plausibilitét iiber-
priift. Mit inhaltlichen Fragen, etwa zu Frauenrechten oder Terrorismus-
bekdmpfung, ist das CPC nicht befasst.

32. Abgeordnete Wie stuft die Bundesregierung die Sicherheitslage
Filiz Polat im Libanon ein, und plant die Bundesregierung,
(BUNDNIS 90/ sich fiir einen bundesweiten Abschiebestopp nach

DIE GRUNEN) Libanon einzusetzen?

Antwort des Staatssekretirs Dr. Géza Andreas von Geyr
vom 24. April 2026

Die Sicherheitslage im Libanon ist aus Sicht der Bundesregierung wei-
terhin duBlerst angespannt und volatil. Das Auswértige Amt warnt vor
Reisen in den Libanon und fordert deutsche Staatsangehorige zur Aus-
reise auf. Im Ubrigen wird auf die fortlaufend aktualisierten Reise- und
Sicherheitshinweise des Auswértigen Amts verwiesen.


https://www.press.un.org/en/2026/ecosoc7225.doc.htm
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Nach der gesetzlichen Kompetenzverteilung ist der Erlass von Abschie-
bungsstopps Sache der Lander (§ 60a AufenthG). Es besteht keine Kom-
petenz des Bundesministers des Innern. Die Rolle des BMI ist darauf
beschrankt, nach Ablauf des in § 60a AufenthG genannten Zeitraums
zur Wahrung der Bundeseinheitlichkeit das Einvernehmen zu erteilen.
Ein Initiativrecht kommt dem BMI hierbei nicht zu.

33. Abgeordnete Wie hoch waren nach Kenntnis der Bundesregie-
Dr. Anna Rathert rung die Kosten fiir die Ausstellung ,,Glocken und
(AfD) Kanonen“ des Goethe-Instituts in Vilnius, und auf

welcher Grundlage erfolgte die Auswahl der be-
teiligten Kiinstlerin Basma al-Sharif (siche Be-
richterstattung hierzu: www.faz.net/agenturmeldu
ngen/dpa/auswaertiges-amt-ruegt-goethe-institut-f
uer-ausstellung-200702011.html)?

34. Abgeordnete Wird es in Bezug auf die Ausstellung ,,Glocken
Dr. Anna Rathert und Kanonen* des Goethe-Instituts in Vilnius, bei
(AfD) welcher die beteiligte Kiinstlerin Basma al-Sharif

in den sozialen Medien das Existenzrecht Israels
geleugnet hat, auler einer Riige weitere Konse-
quenzen seitens der Bundesregierung geben, um
dhnliche antisemitische, israelfeindliche Vorfille
bei zukiinftigen Ausstellungen deutscher Mittler-
organisationen zu vermeiden, und wenn ja,
welche (sieche Berichterstattung hierzu: www.fa
z.net/agenturmeldungen/dpa/auswaertiges-amt-ru
egt-goethe-institut-fuer-ausstellung-20070201
1.htm1)?

Antwort des Staatssekretirs Dr. Bernhard Kotsch
vom 20. April 2026

Die Fragen 33 und 34 werden zusammen wie folgt beantwortet.

Die Ausstellung ,,Glocken und Kanonen. Zeitgenossische Kunst in Zei-
ten von Militarisierung™ war eine Kooperation zwischen dem Contem-
porary Art Centre Vilnius (CAC), dem Goethe-Institut in Vilnius und der
Akademie der Kiinste (AdK) in Berlin. Die Ausstellung wurde vom
CAC kuratiert und lief vom 16. Oktober 2025 bis 1. Mérz 2026 im
CAC. Die Auswahl aller beteiligten Kiinstler erfolgte durch das CAC
(als Kurator der Ausstellung) in Abstimmung mit dem Goethe-Institut
und der AdK. Das Goethe-Institut hat das Auswiartige Amt im Vorfeld
der Veranstaltung nicht einbezogen. An den Gesamtkosten fiir die Aus-
stellung hat sich das Goethe-Institut mit 106.000 Euro beteiligt.

Das Auswirtige Amt hat das Thema mit dem Goethe-Institut mit gro-
Bem Nachdruck aufgenommen und die notwendige Sorgfalt im Vorfeld
der Planung und Konzeption von Veranstaltungen unterstrichen.

Das Goethe-Institut iiberpriift derzeit seine internen Prozesse auf Bitten
des Auswirtigen Amts, um ein verbessertes Monitoring von geplanten
bzw. laufenden Projekten sicherzustellen. Das Auswirtige Amt steht
dazu im kontinuierlichen Austausch mit dem Goethe-Institut.


https://www.faz.net/agenturmeldungen/dpa/auswaertiges-amt-ruegt-goethe-institut-fuer-ausstellung-200702011.html
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35. Abgeordnete Wie viele Kinder wurden seit dem 1. Januar 2026
Lea Reisner aus dem Gazastreifen im Rahmen humanitirer
(Die Linke) MaBnahmen nach Deutschland oder mit deutscher

Unterstiitzung in Drittstaaten evakuiert (bitte nach
Monaten aufschliisseln)?

Antwort des Staatssekretirs Dr. Bernhard Kotsch
vom 20. April 2026

Nach Kenntnis der Bundesregierung wurden seit dem 1. Januar 2026
keine Kinder aus dem Gazastreifen nach Deutschland evakuiert.

Die Bundesregierung unterstiitzt die WHO bei medizinischen Evakuie-
rungen {iber eine Projektforderung von CADUS e. V., die innerhalb des
Gazastreifens unter anderem medizinische Evakuierungen durchfiihren.
Eine statistische Erfassung im Sinne der Fragestellung erfolgt nicht.

36. Abgeordneter Bei den Besuchen der Staatsoberhdupter welcher
Raimond Scheirich 14 Staaten in Deutschland seit dem 1. Januar
(AfD) 2020 sind nach Kenntnis der Bundesregierung in

der Summe die hochsten unmittelbar dem Bund
zurechenbaren Kosten entstanden, und wie hoch
waren diese Summen jeweils?

Antwort des Staatssekretirs Dr. Bernhard Kotsch
vom 22. April 2026

Die im Zuge der Besuchsbetreuung durch das bilaterale Staatsprotokoll
im Auswirtigen Amt entstandenen Kosten konnen der nachfolgenden
Tabelle entnommen werden.

Im erfragten Zeitraum besuchten Staatsoberhdupter aus drei Staaten die
Bundesrepublik mehrmals, entsprechend sind die Kosten pro Besuch

aufgefiihrt.
Land Kosten in Euro
Staat Israel 118.809,90
51.487,05
Vereinigtes Konigreich GroBbritannien und
Nordirland 161.634,75
Franzosische Republik 91.641,62
61.230,60
Italienische Republik 144.529,40
Vereinigte Staaten von Amerika 107.795,84
Ukraine 49.065,72
34.711,75
Konigreich Belgien 83.075,27
Konigreich Spanien 73.438,78
Kanada 70.502,24
Republik Indonesien 69.800,65
Ungarn 55.322,67
Republik Kenia 48.671,68
Republik Kolumbien 37.363,63
Republik Tiirkiye 31.787,86
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37. Abgeordneter Welche konkreten Schritte unternimmt die Bun-
Sascha Wagner desregierung, um auf die iranische Regierung ein-
(Die Linke) zuwirken, keine weiteren Todesurteile gegen In-

haftierte mehr durchzufiihren (bitte einzeln auflis-
ten), und liegen der Bundesregierung Erkennt-
nisse dariiber vor, wie viele Menschen bisher im
Jahr 2026 im Iran hingerichtet worden sind, und
wenn ja, wie lauten diese?

Antwort des Staatssekretirs Dr. Géza Andreas von Geyr
vom 20. April 2026

Die Bundesregierung verurteilt Hinrichtungen in Iran regelmiBig auf
das Schirfste. In bilateralen und multilateralen Gesprachen macht die
Bundesregierung gegeniiber Iran immer wieder deutlich, dass sie die
Todesstrafe unter allen Umstdnden ablehnt.

In einer von Deutschland initiierten Sondersitzung des Menschenrechts-
rats der Vereinten Nationen am 23. Januar 2026 hat die Bundesregierung
erfolgreich eine Resolution miteingebracht, die die Anwendung der To-
desstrafe verurteilt und Iran zur Nicht-Anwendung auffordert. Mit der
Resolution hat sich die Bundesregierung zudem dafiir eingesetzt, sowohl
das Mandat der unabhingigen ,,Fact-Finding Mission on Iran erstmalig
fiir zwei Jahre als auch das Mandat der VN-Sonderberichterstatterin zu
Iran fiir ein Jahr zu verldangern.

Die Bundesregierung setzt sich zudem dafiir ein, die fiir die Repression
in Iran Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen und hat in den ver-
gangenen Jahren gemeinsam mit EU-Partnern zahlreiche Verantwortli-
che fiir die schweren Menschenrechtsverletzungen in Iran mit EU-Sank-
tionen belegt, zuletzt am 16. Méarz 2026, darunter hochrangige Funktio-
ndre der IRGC. Die Listungen unter dem EU-Menschenrechtsregime
wurden am 30. Mérz um ein weiteres Jahr verlidngert.

Zur Anzahl der Hinrichtungen in Iran fiir das Jahr 2026 liegen der Bun-
desregierung keine eigenen Erkenntnisse vor.

38. Abgeordneter Ist der Bundesregierung bekannt, wie viele deut-
Sven Wendorf sche Staatsbiirger sich wo gegenwirtig als Gei-
(AfD) seln in der Gewalt krimineller oder terroristischer

Vereinigungen befinden?

Antwort des Staatssekretirs Dr. Bernhard Kotsch
vom 21. April 2026

Die Bundesregierung dufert sich grundsitzlich nicht zu Entfiihrungsfal-
len und Geiselnahmen deutscher Staatsangehoriger im Ausland. Das gilt
auch fiir konkrete Zahlenangaben, durch die Riickschliisse auf Einzel-
schicksale moglich wiren. Im Ubrigen wird auf die Vorbemerkung der
Bundesregierung vom 6. November 2018 zur Kleinen Anfrage der Frak-
tion DIE LINKE. auf Bundestagsdrucksache 19/5498 verwiesen.
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39. Abgeordnete In welcher Hohe hélt die Bundesregierung eine
Tina Winklmann  Zustiftung fiir den Deutsch-Tschechischen Zu-
(BUNDNIS 90/ kunftsfonds fiir angemessen und wie definiert die
DIE GRUNEN) Bundesregierung ,,angemessen in ihrer Antwort

auf die Schriftliche Frage 73 auf Bundestags-
drucksache 21/5249 (www.zukunftsfonds.cz/)?

Antwort des Staatssekretirs Dr. Bernhard Kotsch
vom 24. April 2026

Die Bundesregierung will den Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds
auch weiterhin gemeinsam mit der Regierung der Tschechischen Repu-
blik mit den notwendigen Mitteln ausstatten. Die Bundesregierung wird
dem Deutschen Bundestag in den Haushaltsverhandlungen eine Summe
vorschlagen, die dem Zukunftsfonds die erfolgreiche Fortsetzung der
bisherigen Arbeit ermoglicht.

Die Angemessenheit wird bewertet nach den Erfahrungen der vorange-
gangenen Forderperioden, die jeweils auf zehn Jahre angelegt waren.
Dieser Zeitraum ist auch jetzt angestrebt.

40. Abgeordneter Welche Schlussfolgerungen zieht die Bundes-
Dr. Alexander regierung aus ihrem bisherigen, sich teilweise ent-
Wolf haltendem, Abstimmungsverhalten bei UN-Reso-
(AfD) lutionen zur Aufarbeitung von Sklaverei und Ko-

lonialismus, und beabsichtigt sie, sich kiinftig fiir
eine starker multiperspektivische historische Auf-
arbeitung einzusetzen, die auch nicht-européische
Formen des Sklavenhandels (inklusive der Rolle
der islamischen und arabischen Staaten und der
Afrikaner selbst) angemessen beriicksichtigt (vgl.
https://jungefreiheit.de/wissen/geschichte/2026/da
s-vergessene-sklavengeschaeft-des-globalen-sued
ens/)?

Antwort des Staatssekretirs Dr. Bernhard Kotsch
vom 21. April 2026

Die Bundesregierung hat sich, auch im Rahmen der Vereinten Nationen,
stets deutlich fiir die Aufarbeitung des historischen Unrechts von Skla-
verei und Sklavenhandel eingesetzt. Sie verweist auf die Stimmerkla-
rung Deutschlands in der VN-Generalversammlung am 31. Mérz 2026
(abrufbar unter: https://new-york-un.diplo.de/un-en/2762644-2762644).
Die Bundesregierung unterstiitzt zudem weltweit Maflnahmen zur Be-
kdmpfung sdmtlicher Formen von Sklaverei und Menschenhandel.


https://www.zukunftsfonds.cz/
https://www.jungefreiheit.de/wissen/geschichte/2026/das-vergessene-sklavengeschaeft-des-globalen-suedens/
https://www.new-york-un.diplo.de/un-en/2762644-2762644
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Geschaftsbereich des Bundesministeriums der

Verteidigung

41. Abgeordnete Teilt die Bundesregierung die Auffassung, dass
Desiree Becker eine Allgemeinverfiigung zwar den Gesetzesvoll-
(Die Linke) zug steuert, aber nicht eine gesetzlich normierte

Genehmigungspflicht suspendieren kann und
auch die nun in der 6ffentlichen Diskussion (z. B.
www.lto.de/recht/hintergruende/h/wehrdienst-we
hrpflicht-genehmigung-ausland-maenner-gesetz-b
undeswehr) vertretene und von mir geteilte An-
sicht, dass dies fiir die in § 3 Absatz 2 des Wehr-
pflichtgesetzes (WPfIG) aufgefithrte Genehmi-
gungspflicht bei Auslandsaufenthalten von mehr
als 90 Tagen gilt, und wenn ja wie will die Bun-
desregierung dann gewéhrleisten, dass die unbii-
rokratische Aussetzung der Anwendung von § 3
Absatz 2 WPIG rechtskonform ist, und wenn
nicht, wie begriindet die Bundesregierung ihre ge-
genteilige Auffassung?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretars Dr. Nils Schmid
vom 22. April 2026

Die Bundesregierung hat von der ausdriicklich in § 3 Absatz 2 Satz 5
des Wehrpflichtgesetzes vorgesehenen Moglichkeit Gebrauch gemacht
und eine allgemeine Ausnahme von der Genehmigungspflicht fiir ldnge-
re Auslandsaufenthalte zugelassen, die im Bundesanzeiger veroffentlicht
wurde. Diese Ausnahme ist eine fiir die Betroffenen ausschlieflich be-
glinstigende Regelung. Die zustindigen Wehrersatzbehorden sind ange-
wiesen, entsprechend zu verfahren.

42. Abgeordneter Welches Kriegsdienstverweigerungsverfahren
Jan Kostering sieht das Bundesministerium der Verteidigung fiir
(Die Linke) ehemalige Zeitsoldaten vor, die als Reservisten

eingeplant sind, jedoch aufgrund einer einsatzbe-
dingten Erkrankung keinen Dienst im Militir
mehr leisten wollen, und wie sind die Bearbei-
tungszeiten von Kriegsdienstverweigerungsantra-
gen aktuell (bitte nach gedient und ungedient auf-
schliisseln)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretiirs
Sebastian Hartmann
vom 24. April 2026

Das Antrags- und Bearbeitungsverfahren auf Kriegsdienstverweigerung
fiir ehemalige Soldatinnen und Soldaten auf Zeit richtet sich nach § 2
Absatz 1 bis 3 und 6 des Kriegsdienstverweigerungsgesetzes. Die Dauer
der Antragsbearbeitung wird statistisch nicht erfasst. Ausscheidende
Soldatinnen und Soldaten mit anerkannter einsatzbedingter Erkrankung
werden nach Dienstzeitende nicht in die Reserve beordert.


https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/wehrdienst-wehrpflicht-genehmigung-ausland-maenner-gesetz-bundeswehr
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43. Abgeordneter Beabsichtigt die Bundesregierung, eine Anhebung
Andreas Paul der derzeit gewihrten Zuschlagsstufe des Aus-
(AfD) landsverwendungszuschlags nach § 56 des Bun-

desbesoldungsgesetzes in Verbindung mit der
Auslandsverwendungszuschlagsverordnung ange-
sichts der aktuellen sicherheitsrelevanten Lage-
entwicklung im Einsatzgebiet der United Nations
Interim Force in Lebanon im Sidlibanon, im
Raum Naqoura, aufgrund der verdnderten Gefahr-
dungslage fiir die dort eingesetzten Soldatinnen
und Soldaten der Bundeswehr vorzunehmen (bitte
unter Angabe der aktuellen sowie geplanten Zu-
schlagsstufe und des Anhebungszeitpunkts sowie
unter Nennung geplanter weiterer mit der Bedro-
hungs-, Risiko- und Aufwandslage im Zusam-
menhang stehender Vergiitungsleistungen sowie
unter Angabe der ggf. abweichenden Einschét-
zung zur Bedrohungslage und somit Begriindung
der Nichtanhebung der Zuschlagsstufe)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretars Dr. Nils Schmid
vom 22. April 2026

Nach Ausbruch des GAZA-Krieges im Oktober 2023 wurde der Aus-
landsverwendungszuschlag (AVZ) fiir die bei United Nations Interim
Force in Lebanon innerhalb des Operationsgebietes in Libanon einge-
setzten Kréfte aufgrund der sich veridnderten Bedrohungslage angehoben
und ein AVZ der Stufe 5 festgesetzt.

Die derzeit vorhandenen sehr hohen Belastungen werden vollumfanglich
mit dem AVZ der Stufe 5 abgegolten. Dariiberhinausgehende im Zusam-
menhang mit einer Bedrohungs-, Risiko- und Aufwandslage stehende
Vergiitungsleistungen sind rechtlich ausgeschlossen.

Die Lageentwicklung in Libanon wird ebenso wie die in allen anderen
Einsédtzen der Bundeswehr regelméBig iiberpriift. Sollten sich die Ver-
wendungsverhiltnisse nicht nur voriibergehend wesentlich dndern, wird
die AVZ-Stufe gepriift und gegebenenfalls angepasst.

44. Abgeordneter Trifft es nach Kenntnis der Bundesregierung zu,
Stefan Schroder dass Angehorige der in Deutschland stationierten
(AfD) Streitkrafte der Vereinigten Staaten von Amerika

Kraftstoffe zu Preisen beziehen konnen, die unter
den von der inldndischen Zivilbevolkerung iib-
licherweise zu entrichtenden Endverbraucherprei-
sen liegen, und wenn ja, wie setzt sich der jeweili-
ge Kraftstoffpreis fiir berechtigte Angehorige der
US-Streitkréfte einerseits und fiir zivile Endver-
braucher in Deutschland andererseits jeweils zu-
sammen, insbesondere im Hinblick auf Produkt-
preis, Energiesteuer, Umsatzsteuer sowie sonstige
staatlich veranlasste Preisbestandteile oder Ver-
glinstigungen?



Drucksache 21/5580 -26— Deutscher Bundestag — 21. Wahlperiode

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs
Sebastian Hartmann
vom 21. April 2026

Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse zu vergilinstigten Kraft-
stoffpreisen fiir Angehdrige der amerikanischen Streitkrifte in Deutsch-
land vor. Im Ubrigen wird auf die Verdffentlichung des Bundesministe-
riums fiir Wirtschaft und Energie zu Kraftstoffpreisen hingewiesen
(www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/
mineraloel-kraftstoffpreise.html).

Geschaftsbereich des Bundesministeriums fiir
Wirtschaft und Energie

45. Abgeordneter Wie positioniert sich die Bundesregierung in den
Andreas Audretsch laufenden EU-Verhandlungen zum Zollteil des
(BUNDNIS 90/ EU-US-Deals zu den vom Europdischen Parla-

DIE GRUNEN) ment geforderten Schutzklauseln wie einer Sun-
rise-Klausel, einer Sunset-Klausel, einer weiterge-
henden Aussetzung bei neuen US-Zollen oder bei
Gefahrdung europdischer Sicherheitsinteressen
sowie zum Abwarten rechtlicher Klarheit in den
USA, und setzt sie sich im Rat fiir einen Ab-
schluss des Zolldeals ohne diese zusétzlichen
Regelungen ein (www.fr.de/politik/zoll-handelskr
ieg-eu-setzt-trump-unter-druck-wenn-trump-lueg
t-wird-abmachung-kassiert-zr-94240258.html)?

Antwort des Staatssekretirs Dr. Thomas Steffen
vom 20. April 2026

Die Bundesregierung begriiit, dass die Trilogverhandlungen nach der
Annahme einer Position durch das Européische Parlament begonnen ha-
ben. Die Ratsprésidentschaft wird die Einzelheiten nun mit dem Europa-
ischen Parlament verhandeln. Thr Ausgangspunkt ist dabei die abge-
stimmte Ratsposition. Die Bundesregierung bringt sich in die damit ver-
bundenen Ratsberatungen konstruktiv und mit dem Ziel eines ziigigen
Inkrafttretens der Legislativvorschldge ein. Denn wir miissen im Sinne
der deutschen und europdischen Unternehmen den transatlantischen
Handel bestmdglich stabilisieren und unseren Beitrag zu planbaren Rah-
menbedingungen leisten. Dazu gehort auch, unsererseits die Gemein-
same Erkldrung zwischen der EU und den USA vom letzten Sommer
verldsslich und auf praktikable Art umzusetzen. Gleichzeitig muss die
EU ausreichend Flexibilitét fiir unvorhergesehene Entwicklungen haben.
Daher setzt sich die Bundesregierung flir einen ausgewogenen Ansatz
ein.


https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/mineraloel-kraftstoffpreise.html
https://www.fr.de/politik/zoll-handelskrieg-eu-setzt-trump-unter-druck-wenn-trump-luegt-wird-abmachung-kassiert-zr-94240258.html
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46. Abgeordneter Aus welchen Griinden hat die Bundesregierung
Andreas Audretsch trotz der vom Bundeskartellamt festgestellten
(BUNDNIS 90/ marktbeherrschenden Stellung von CTS Eventim
DIE GRUNEN) im deutschen Ticketvertrieb und trotz der seit dem

7. November 2023 bestehenden neuen Eingriffs-
befugnisse nach § 32f des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschrankungen bislang keine Initiative er-
griffen, um im Ticketvertrieb wirksamen Wettbe-
werb und faire Ticketpreise fiir Verbraucherinnen
und Verbraucher herzustellen, und bis wann wird
sie dies nachholen?

Antwort des Staatssekretirs Dr. Thomas Steffen
vom 23. April 2026

Das fiir die Anwendung von § 32f Absatz 3 des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschrinkungen (GWB) zustéindige Bundeskartellamt ist als unab-
héngige Wettbewerbsbehorde nicht weisungsgebunden und entscheidet
nach pflichtgemadBlem Ermessen iiber die Einleitung von Verfahren. Das
Bundeskartellamt hat in der Vergangenheit bereits mehrere Verfahren
gefiihrt, an denen CTS Eventim beteiligt war und insbesondere in einem
Missbrauchsverfahren sowie im fusionskontrollrechtlichen Hauptpriif-
verfahren CTS Eventim/Four Artists das Bestehen einer marktbeherrsch-
enden Stellung von CTS Eventim festgestellt (vgl. www.bundeskartella
mt.de/SharedDocs/Meldung/DE/Pressemitteilungen/2017/04_12 2017 _
CTS_Eventim_Exlusivitaet.html sowie www.bundeskartellamt.de/Share
dDocs/Meldung/DE/Pressemitteilungen/2017/23 11 2017 _CTS_Eventi
m_Four_ Artists.html).

Die Anwendung von § 32f Absatz 3 GWB setzt zudem eine "erhebliche
und fortwéahrende Stérung des Wettbewerbs" voraus. Zusétzlich ist die
vorherige Durchfiihrung einer Sektoruntersuchung gesetzlich vorge-
schrieben (§ 32f Absatz 1 GWB). Fiir solche Sektoruntersuchungen ist
in § 32e Absatz 3 GWB eine Sollfrist von 18 Monaten vorgesehen.

Im Ubrigen kann auf die Antwort des Bundesministeriums der Justiz
und fiir Verbraucherschutz auf die Schriftliche Frage 44 der Abgeordne-
ten Awet Tesfaiesus, BUNDNIS 90/DIE GRUNEN auf Bundestags-
drucksache 21/5249, S. 86 verwiesen werden.

47. Abgeordnete Inwieweit sieht der vom Nationalen Sicherheitsrat
Dr. Sandra Detzer beschlossene Aktionsplan Rohstoffe konkrete ge-
(BUNDNIS 90/ setzliche oder administrative Erleichterungen bei

DIE GRUNEN) den Genehmigungsverfahren fiir heimische Berg-
bauprojekte vor, und beinhaltet dieser Plan per-
spektivisch eine Ausweitung der finanziellen Mit-
tel fiir den von der Bundesregierung eingerichte-
ten Rohstofffonds?

Antwort des Staatssekretirs Frank Wetzel
vom 23. April 2026

Bei dem Aktionsplan zur Weiterentwicklung der deutschen Rohstoft-
politik handelt es sich um ein regierungsinternes Dokument, das nicht


https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/DE/Pressemitteilungen/2017/04_12_2017_CTS_Eventim_Exlusivitaet.html
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/DE/Pressemitteilungen/2017/23_11_2017_CTS_Eventim_Four_Artists.html
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zur Veroffentlichung bestimmt ist. Grundsétzlich verfolgt die Bundes-
regierung das Ziel, eine diversifizierte und resiliente Versorgung der
deutschen Industrie mit kritischen Rohstoffen zu stirken. Im Ubrigen
wird auf die Antwort zu IThrer Frage 60 auf Bundestagsdrucksache
21/4186 verwiesen.

48. Abgeordneter In welchen Jahren seit dem Jahr 2005 wurde nach
Rainer Grof§ Kenntnis der Bundesregierung jeweils gegeniiber
(AfD) dem Vorjahr ein positives Wirtschaftswachstum

bei gleichzeitig sinkenden CO,-Emissionen er-
reicht (bitte fiir die entsprechenden Jahre auf-
schliisseln), und wie stellt sich die deutsche Situa-
tion diesbeziliglich im internationalen Vergleich
dar?

Antwort des Staatssekretirs Frank Wetzel
vom 22. April 2026

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes zu den preisbereinigten
Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts (BIP) und des Umweltbun-
desamts zu den gesamten Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)
ohne Emissionen aus LULUCEF lagen in den in der Tabelle dargestellten
Jahren ein positives BIP-Wachstum und zugleich sinkendende THG-
Emissionen vor. LULUCF (Land Use, Land-Use Change and Forestry)
bezeichnet die Bilanzierung von Treibhausgasen aus Landnutzung,
Landnutzungsénderung und Forstwirtschaft.

Verdnderungen gegeniiber Vorjahr
Jahr BIP THG-Emissionen
2005 0,9 % -2,1 %
2007 2,9 % -3,8 %
2011 3.8% -2,7%
2014 2,2 % -4,4 %
2017 2,8 % -1,4 %
2018 1,1 % -4,1 %
2019 1,0 % -6,1 %
2022 1,8 % -1,8 %
2025 0,2 % -0,1 %

Quellen: BIP: www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Volkswirtschaftliche-Gesamtrechn
ungen-Inlandsprodukt/_inhalt.html# 6gagnickn; THG-Emissionen: www.umweltbundesa
mt.de/system/files/document/Emissions%C3%BCbersichten%20K SG-Sektoren%201990-
2025.xlsx

Aussagekriftiger als die Betrachtung einzelner Jahre, die stets von kurz-
fristigen Sondereinfliissen geprégt sein konnen, ist ein Blick auf den ge-
samten Zeitraum: Die Entwicklung vom Jahr 2005 bis zum Jahr 2025
war insgesamt gekennzeichnet von einer Entkopplung des Trends der
THG-Emissionen vom BIP-Wachstum. Wihrend das BIP {iber den ge-
nannten Zeitraum um 24 Prozent wuchs, sanken die THG-Emissionen
um mehr als 34 Prozent.

Im Vergleich mit anderen Industrielindern hat Deutschland in den ver-
gangenen Jahrzehnten seinen Wohlstand steigern und zugleich seine
THG-Emissionen deutlich senken kénnen.


https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Volkswirtschaftliche-Gesamtrechnungen-Inlandsprodukt/_inhalt.html%23_6gagnickn
https://www.umweltbundesamt.de/system/files/document/Emissions%C3%BCbersichten%20KSG-Sektoren%201990-2025.xlsx
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49. Abgeordneter Welche Termine hat die Bundesministerin fiir
Michael Kellner Wirtschaft und Energie Katherina Reiche neben
(BUNDNIS 90/ den Panels in Rahmen der CERAWeek in Texas
DIE GRUNEN) wahrgenommen, und mit welchen Regierungs-

vertretern, Firmen und Organisationen hat Staat-
sekretdr Frank Wetzel bei dieser Reise Gespriache
gefiihrt?

Antwort des Staatssekretirs Frank Wetzel
vom 22. April 2026

Bundesministerin Katherina Reiche hat neben den Panels im Rahmen
der CERA-Week Termine mit Unternehmen der Mineraldlbranche, Un-
ternehmen der Chemiebranche, Unternehmen mit Expertise im Bereich
Investment Management, Unternehmen mit Expertise in Marktanalyse
sowie Vertretern der US-Regierung wahrgenommen. Dariiber hinaus hat
sie an einem Empfang auf Einladung zweier Unternehmensverbénde
und einem CEO-Roundtable zu energiepolitischen Themen teilgenom-
men.

Staatssekretidr Frank Wetzel hat sich mit Unternehmen der Branchen Mi-
neral6l, Chemie, Geothermie und Erneuerbare Energien, einem Verband
der Erddl- und Erdgaswirtschaft, einem Unternehmen im Bereich Invest-
ment Management sowie Vertretern der US-Regierung getroffen. Darii-
ber hinaus hat er an verschiedenen Austauschformaten zu energiepoliti-
schen Themen, wie beispielsweise einem Empfang und einem CEO-
Roundtable, teilgenommen.

Die Mitglieder der Bundesregierung, Parlamentarische Staatssekretarin-
nen und Parlamentarische Staatssekretire bzw. Staatsministerinnen und
Staatsminister sowie Staatssekretdrinnen und Staatssekretdre pflegen in
jeder Wahlperiode im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung Kontakte mit
einer Vielzahl von Akteuren aller gesellschaftlichen Gruppen. Unter die-
sen stdndigen Austausch fallen Gespriche und auch Kommunikation in
anderen Formen (schriftlich, elektronisch, telefonisch). Es ist weder
rechtlich geboten noch im Sinne einer effizienten und ressourcenscho-
nenden Offentlichen Verwaltung leistbar, entsprechende Informationen
und Daten (z. B. sdmtliche Veranstaltungen, Sitzungen und Termine
nebst Teilnehmerinnen und Teilnehmern, Kosten der Veranstaltung)
vollstindig zu erfassen oder entsprechende Dokumentationen dartiber zu
erstellen oder zu pflegen. Die aufgefiihrten Angaben erfolgen auf der
Grundlage der vorliegenden Erkenntnisse sowie vorhandener Unterlagen
und Aufzeichnungen. Diesbeziigliche Daten sind somit moglicherweise
nicht vollstindig.
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50. Abgeordneter Wie erklirt die Bundesregierung den Umstand,
Pierre Lamely dass trotz einer Steigerung der installierten Leis-
(AfD) tung von Wind- und Solaranlagen um rund

67 Prozent seit dem Jahr 2020 von 113,2 GW
(www.energy-charts.info/charts/installed _power/c
hart.htm?c=DE&legendItems=0x00d&year=
2020) auf knapp 190 GW (www.energy-charts.inf
o/charts/installed power/chart.htm?c=DE&legend
Items=1x00d&year=2026) und damit verbunde-
nen Forderkosten von bis zu 120 Mrd. Euro (da
Finanzierung im Jahr 2022 von EEG-Umlage auf
Bundeshaushalt ,,umgestellt“ wurde, setzt sich
Kostensumme aus verschiedenen Quellen zusam-
men: Summe der Forderkosten basiert auf kumu-
lierten Werten der EEG-Jahresabrechnungen
[www.netztransparenz.de/de-de/Erneuerbare-Ener
gien-und-Umlagen/EEG/Transparenzanforderung
en/EEG-Konten%C3%BCbersicht, dort entspre-
chende Jahresberichte abrufbar] und Ausgaben
gemil Einzelplan 60 der Bundeshaushalte [dort
Anlage Wirtschaftsplan des Klima- und Transfor-
mationsfonds]) die tatsdchliche Stromproduktion
dieser Energietrager im ersten Quartal 2026 mit
54,2 TWh (https://energy-charts.info/charts/energ
y/chart.htm?l=de&c=DE&interval=quarter&yea
r=2026&partsum=1&legendltems=fw3w1&quart
er=1) unter dem Wert des ersten Quartals 2020
mit 56,9 TWh (https://energy-charts.info/charts/e
nergy/chart.htm?l=de&c=DE&interval=quarter&
year=2020&partsum=1&legendltems=fw3w1&qu
arter=1) lag, und welche Schlussfolgerungen zieht
sie daraus fiir die zukiinftige Sicherstellung der
Importunabhéngigkeit von fossilen Energietré-
gern?

Antwort des Staatssekretirs Frank Wetzel
vom 21. April 2026

Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien schwankt mit dem
Windaufkommen und der Sonneneinstrahlung. Im Jahr 2020 wies das
erste Quartal ein sehr hohes Windaufkommen auf, im Jahr 2026 indes
ein geringes. Dies erkldrt die unterschiedliche Stromerzeugung aus
Windenergie in den ersten Quartalen der Jahre 2020 und 2026. Ende des
Jahres 2025 lag die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien bei
290 Terawattstunden, und damit um ca. 14 Prozent hoher als im Jahr
2020. Der spezifische Forderbedarf, also das, was der Fordergeber pro
erzeugter Kilowattstunde an EEG-Forderkosten ausgibt, ist indes gesun-
ken; von knapp 13 Cent pro Kilowattstunde im Jahr 2020 auf rund
7 Cent pro Kilowattstunde im Jahr 2024.

Die erneuerbaren Energien reduzieren die Abhingigkeit von den Impor-
ten fossiler Energietrdger. Denn durch heimische Erzeugung erneuer-
baren Stroms werden weniger Importe von Steinkohle und Erdgas bend-
tigt sowie auch von Erddl, soweit der erneuerbar erzeugte Strom in den
Sektoren Gebdudewdrme und Verkehr verwendet wird.


https://www.energy-charts.info/charts/installed_power/chart.htm?c=DE&legendItems=0x00d&year=2020
https://www.energy-charts.info/charts/installed_power/chart.htm?c=DE&legendItems=1x00d&year=2026
https://www.netztransparenz.de/de-de/Erneuerbare-Energien-und-Umlagen/EEG/Transparenzanforderungen/EEG-Konten%C3%BCbersicht
https://www.energy-charts.info/charts/energy/chart.htm?l=de&c=DE&interval=quarter&year=2026&partsum=1&legendItems=fw3w1&quarter=1
https://www.energy-charts.info/charts/energy/chart.htm?l=de&c=DE&interval=quarter&year=2020&partsum=1&legendItems=fw3w1&quarter=1
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51. Abgeordnete Hilt die Bundesregierung angesichts der AuBe-
Dr. Andrea rungen des Bundeskanzlers Friedrich Merz, wo-
Liibcke nach der Kohleausstieg bis 2038 mdglicherweise
(BUNDNIS 90/ ,unrealistisch® sei, weiterhin am bestehenden
DIE GRUNEN) Zeitplan fest. und welche Konsequenzen hitte

eine solche Laufzeitverlingerung fiir die Pla-
nungssicherheit im  Strukturwandel (Quelle:
ZEIT-Artikel vom 28. Mérz 2026: www.zeit.de/p
olitik/deutschland/2026-03/energieversorgung-fri
edrich-merz-kohleausstieg-infrage)?

Antwort des Staatssekretirs Frank Wetzel
vom 22. April 2026

Der beschlossene Ausstieg aus der Kohleverstromung bis spéitestens
2038 ist gesetzlich festgeschrieben. Die Moglichkeit eines temporéren
Weiterbetriebs von Kohlekraftwerken wird aktuell lediglich als denkbare
Reaktion im Falle einer akuten Mangellage vor dem Hintergrund der
Energiekrise betrachtet.

Ein etwaiger tempordrer Weiterbetrieb von Kohlekraftwerken als Kri-
senmafinahme anderte nichts daran, dass die Kohlregionen vor einem
herausfordernden Transformationsprozess stehen, den die Bundesregie-
rung weiterhin unterstiitzt. Wie im Koalitionsvertrag zugesagt, hélt die
Bundesregierung die Zusagen aus dem Strukturstiarkungsgesetz und Ver-
einbarungen zwischen dem Bund und den betroffenen Landern ein.

52. Abgeordnete Welche Erdgasvorkommen in Niedersachsen, die
Filiz Polat mittels Fracking-Technologie gefordert werden
(BUNDNIS 90/ konnen, sind der Bundesregierung bekannt, und

DIE GRUNEN) unternimmt die Bundesregierung Schritte, um
Erdgasforderung per Fracking in Deutschland zu
ermoglichen, und wenn ja, welche (www.merku
r.de/wirtschaft/fracking-merz-regierung-plant-end
e-des-gas-verbots-94191239.html)?

Antwort des Staatssekretirs Frank Wetzel
vom 23. April 2026

Zu unterscheiden ist bei der Frackingtechnologie, in welchen Gesteins-
schichten zur Erdgasgewinnung gefrackt wird. Das Fracking in konven-
tionellen Lagerstitten ist in Deutschland grundsitzlich erlaubt und wur-
de in den letzten Jahrzehnten {iber 300-mal angewandt.

Davon zu unterscheiden ist Fracking in unkonventionellen Lagerstitten,
meist auch als Schiefergasgewinnung bezeichnet. Nach derzeitiger
Rechtslage ist Fracking in unkonventionellen Lagerstitten mit Ausnah-
me von bis zu vier wissenschaftlich zu begleitenden Probebohrungen
verboten. Bis heute ist nach Kenntnis der Bundesregierung bei den Lan-
dern kein Antrag zu einer wissenschaftlich zu begleitenden Probeboh-
rung eingegangen.

Die Bundesanstalt fiir Geowissenschaften und Rohstoffe, BGR, hat 2016
eine Potenzialanalyse fiir Schiefergas und -61 unter dem Titel ,,Schiefer-
0l und Schiefergas in Deutschland — Potenziale und Umweltfragen® er-


https://www.zeit.de/politik/deutschland/2026-03/energieversorgung-friedrich-merz-kohleausstieg-infrage
https://www.merkur.de/wirtschaft/fracking-merz-regierung-plant-ende-des-gas-verbots-94191239.html
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stellt. Der Bericht ist 6ffentlich abrufbar (www.bgr.bund.de/DE/Theme
n/Rohstoffe/Downloads/Downloads EN/Abschlussbericht 13MB_Schie
feroelgaspotenzial Deutschland 2016.pdf? blob=publicationFile
&v=1) und enthélt auch grafische Aufbereitungen, in welchen Teilen
Deutschlands die Bundesanstalt fiir Geowissenschaften und Rohstoffe
Potenzial sicht.

In ihrem jiingsten Beschluss hat die Koalition betont, ausgewéhlte hei-
mische Gasvorkommen erschlieen zu wollen. Bergrechtliche Genehmi-
gungen von Projekten miissen jedoch durch die zustindigen Bergbehor-
den der Lander entschieden werden. Der Bund ist in diese Genehmi-
gungsverfahren nicht eingebunden.

53. Abgeordneter Hat die Bundesregierung Kenntnis dariiber, ob
Bernd Schattner seit Jahresbeginn die Gewinnmargen fiir die gro-
(AfD) Ben Mineralolkonzerne gestiegen sind, und wenn

ja, wie hoch (bitte einzeln pro Mineraldlkonzern
(Aral (BP); Shell; TotalEnergies; Esso (Exxon-
Mobil); JET (Phillips 66); Marquard & Babhls;
Agip (Eni); MiRO (Mineraloelraffinerie Ober-
rhein)) auflisten)?

Antwort des Staatssekretirs Frank Wetzel
vom 24. April 2026

Die Gewinnmargen der von lhnen aufgelisteten Mineraldlkonzerne sind
Betriebs- und Geschiftsgeheimnisse der jeweiligen Unternehmen und
liegen der Bundesregierung nicht vor. Im Ubrigen wird auf die laufen-
den Ermittlungen des Bundeskartellamtes auf der Grundlage des neu ge-
schaffenen § 29a GWB hingewiesen.

54. Abgeordneter Wie bewertet die Bundesregierung den Erfolg der
Raimond Scheirich bislang ergriffenen Maflnahmen zur Begrenzung
(AfD) der hohen Kraftstoff- und Energiepreise, und

welche konkreten Schritte zur langfristigen
Sicherstellung der Energieversorgung plant sie,
besonders im Falle eines eskalierenden Iran-Kon-
fliktes?

Antwort des Staatssekretirs Frank Wetzel
vom 20. April 2026

Die aktuelle Lage im Nahen Osten und die Blockade der Strafle von
Hormus haben den Weltmarktpreis fiir Ol und Gas steigen lassen. Daher
hat die Bundesregierung mit dem Kraftstoffmafnahmenpaket rasch ge-
handelt. Diese MaBBnahmen stirken den Wettbewerb gezielt und nutzen
die Kréfte der sozialen Marktwirtschaft.

Die Bundesregierung hat auBerdem beschlossen, Teile der nationalen
Olreserve freizugeben. Diese MaBnahme ist Teil einer koordinierten
Aktion der IEA-Mitgliedstaaten, die insgesamt ca. 400 Millionen Barrel
Ol freigeben. Deutschland beteiligt sich als viertgroBter Mineraldlver-
braucher mit ca. 19,51 Millionen Barrel (Rohdl, Heizol, Benzin, Diesel.


https://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Rohstoffe/Downloads/Downloads_EN/Abschlussbericht_13MB_Schieferoelgaspotenzial_Deutschland_2016.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Kerosin) an dieser Aktion, was etwa 10 Prozent der nationalen Reserve
entspricht. Fiir eine abschlieBende Bewertung der ergriffenen MafBnah-
men ist der Zeitpunkt auch mit Blick auf die sich entwickelnde Lage
noch zu friih.

Die Bundesregierung plant dariiber hinaus, ein Energiesofortprogramm
mit den folgenden MaBBnahmen umzusetzen:

Die Bundesregierung wird Verbraucher und Wirtschaft bei den Preisen
fiir Kraftstoffe um rund 1,6 Mrd. Euro entlasten. Dafiir wird die Energie-
steuer bei Diesel und Benzin um jeweils ca. 17 Cent brutto pro Liter,
begrenzt auf zwei Monate, gesenkt.

Dariiber hinaus wird die Bundesregierung das Kartellrecht weiter ver-
schérfen. Im Zuge der geplanten GWB-Novelle wird der Handlungsbe-
reich des Bundeskartellamtes erweitert. Es soll die Mdglichkeit erhalten,
auch Daten auf den der Abgabe an Letztverbraucher vorgelagerten Stu-
fen zu erheben, um missbrauchliches Verhalten schneller festzustellen.
Zur Bereitstellung der notwendigen Daten wird die Bundesregierung die
Unternehmen der Branche verpflichten. Damit kann das Kartellamt bes-
ser feststellen, ob sinkende Rohstoffpreise schnell an die Verbraucher
weitergegeben werden.

Zudem wird die Bundesregierung darauf hinwirken, dass das Bundes-
kartellamt die bereits geschaffenen kartellrechtlichen Moglichkeiten
konsequent verfolgt.

Langfristig muss das Energieangebot ausgeweitet werden, um die Ab-
héngigkeiten im Energiebereich zu reduzieren. Dazu gehort auch die
Nutzung heimischer Energiequellen, z. B. die ErschlieBung ausgewéhl-
ter heimischer Gasvorkommen. Zudem treibt die Bundesregierung den
Ausbau der Erneuerbaren Energien ambitioniert voran und baut die
Stromnetzverbindungen zu den europdischen Nachbarn weiter aus.

55. Abgeordneter Erwartet die Bundesregierung im Rahmen des
Stefan Seidler Monitoringberichts durch die Bundesnetzagentur
(fraktionslos) die Erreichung der Mindesthandelskapazititsvor-

gaben fiir den grenziiberschreitenden Stromhandel
im Ubertragungsnetz an den sogenannten Inter-
konnektoren zu den Nachbarldndern Deutschlands
fiir das Jahr 2025 (vgl. Antwort der Bundesregie-
rung auf meine Schriftliche Frage 49 auf Bundes-
tagsdrucksache 21/1234), und welche europi-
ischen Sanktionen oder rechtlichen Konsequenzen
erwartet die Bundesregierung bei Nichterreichung
der in der Verordnung (EU) 2019/943 festgelegten
Mindestkapazitidten ab dem 31. Dezember 2025?

Antwort des Staatssekretirs Frank Wetzel
vom 21. April 2026

Die Ubertragungsnetzbetreiber haben ihren Bericht zu den verfiigbaren
grenziiberschreitenden Mindesthandelskapazititen fiir das Jahr 2025 der
Bundesnetzagentur noch nicht vorgelegt. Die Bundesnetzagentur wird
den Bericht priifen, sobald ihr der Bericht vorliegt.
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In den vergangenen Jahren sind die Vorgaben zu den Mindesthandels-
kapazititen durchweg eingehalten worden: Die genehmigten Monito-
ring-Berichte mit den verfiigbaren Mindesthandelskapazititen fiir die
Jahre 2020 bis 2024 sind auf der Homepage der Bundesnetzagentur ab-
rufbar. Sie kommen zu dem Schluss, dass die deutschen Ubertragungs-
netzbetreiber die européischen Stromhandelsvorgaben entlang des linea-
ren Anstiegspfads der Kapazitit fiir den gebotszoneniiberschreitenden
Stromhandel eingehalten haben. Zum gleichen Ergebnis kommen die
europdischen Monitoringberichte von ACER (Agency for the Cooperati-
on of Energy Regulators), die auf deren Homepage ebenfalls einsehbar
sind.

Die EU-Strommarktverordnung (EU-Verordnung 2019/943) enthélt
Regelungen fiir den Fall, dass die Vorgaben zu den verfiigbaren Min-
desthandelskapazititen nicht eingehalten wurden und die Unterschrei-
tungen nicht rechtskonform waren (Artikel 14 bis 16). Die EU-Strom-
markt-Richtlinie (EU-Richtlinie 2019/944) enthilt in Artikel 59 zudem
Befugnisse der Regulierungsbehérden zur Verhdngung von Sanktionen
gegen Energieunternehmen bei Verletzung der Pflichten der EU-Strom-
marktverordnung.

Geschaftsbereich des Bundesministeriums fiir Forschung,
Technologie und Raumfahrt

56. Abgeordneter Welche konkreten Einzelquellen verbergen sich
Dr. Christoph hinter der in der Antwort zu den Fragen 7 und 8
Birghan der Kleinen Anfrage der Fraktion der AfD auf
(AfD) Bundestagsdrucksache 21/5036 genannten ,,Viel-

zahl unterschiedlicher Quellen®, die das Bundes-
ministerium fiir Forschung, Technologie und
Raumfahrt (BMFTR) zur Einschéitzung des Gen-
der Data Gap und der Lage der Frauengesundheit
heranzieht (bitte die Gesamtzahl der Einzelquel-
len angeben und die sechs jiingsten Verdffent-
lichungen unter Angabe von Titeln, Autoren, He-
rausgebern und Erscheinungsjahren auflisten),
und welche dieser Publikationen oder Stellung-
nahmen dienten dabei explizit als Beleg fiir die
Einstufung Deutschlands als ,,Entwicklungsland‘
in diesem Fachbereich?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Matthias Hauer
vom 21. April 2026

Grundsétzlich bezieht sich das Bundesministerium fiir Forschung, Tech-
nologie und Raumfahrt (BMFTR) in der Einschidtzung des Gender Data
Gap und der Lage der Frauengesundheit auf zahlreiche wissenschaft-
liche Publikationen, die in 6ffentlich zuginglichen Datenbanken (z. B.
PubMed) auffindbar sind. Eine Verpflichtung zur Erfassung dieser Ein-
zelquellen und Dokumente, die zum Ausbau des Wissens des BMFTR
iiber ein Fachthema dienen, besteht nicht.
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Beispielhaft genannt seien an dieser Stelle:

* Oertelt-Prigione (2024). Geschlechtersensible Medizin. In: Bundes-
stiftung Gleichstellung (Hrsg.).

* Schindler, Lea, et. al. (2026). ,,Applicability of Existing Gender Sco-
res for German Clinical Research Data: Scoping Review and Data
Mapping*

* Fleischer, Steffen, et al. (2024) ,,Sex differences in cardiologic medi-

cation provision for adults with coronary heart disease: an analysis of
health Claims data from 2018 to 2020 in Saxony-Anhalt, Germany*

¢ Deutscher Arztetag (Hrsg.) Beschlussprotokoll zum 129. Deutschen
Arztetag (2025)

* PwC. Befragung zu Thema Gendermedizin (2024)

* Wissenschaftsrat (Hrsg). Empfehlungen zur Weiterentwicklung der
Geschlechterforschung in Deutschland (2023)

57. Abgeordneter Wie bewertet die Bundesregierung, dass im neuen
Dr. Ingo Hahn Forderprogramm ,,Vertrauen in Demokratie und
(AfD) Staat“ 40 Mio. Euro unter anderem an nichtstaat-

liche Projektpartner flieBen, von denen ein GrofB3-
teil — z. B. die CORRECTIV gGmbH, CeMAS
gGmbH, CAIS gGmbH, codetekt e. V. und
iRights.Lab GmbH - offentlich gegen die AfD
oder AfD-nahe Positionen arbeiten, und wie will
sie ausschliefen, dass hier unter dem Vorwand der
Desinformationsbekdmpfung eine nach meiner
Auffassung staatlich finanzierte Frontbildung
gegen die grofte Oppositionspartei in unserer De-
mokratie entsteht?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Matthias Hauer
vom 24. April 2026

Ziel der Forderrichtlinie ,,Vertrauen in Demokratie und Staat: Digitale
Desinformation erkennen und abwehren® ist es, die Forschung, Entwick-
lung und Innovationskraft im Bereich des Erkennens und Abwehrens
von Desinformation nachhaltig zu stirken sowie effektive Losungen fiir
den Umgang mit Desinformationskampagnen und digitaler Manipula-
tion voranzubringen. Die Forschungsexpertise und gesellschaftliche Me-
dienkompetenz sollen ausgebaut und der Transfer von Forschungsergeb-
nissen in die Praxis befordert werden. Die geforderten Projekte und die
beteiligten Projektpartner, ob staatlich oder nichtstaatlich, wurden in
einem wettbewerblichen Verfahren unter Einbeziehung von externen,
unabhéngigen Gutachterinnen und Gutachtern ausgewahlt.
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58. Abgeordnete Wie ist der Zeitplan der Bundesregierung fiir das
Claudia Miiller nationale Raumfahrtgesetz, das die Parlamenta-
(BUNDNIS 90/ rische Staatssekretdrin Dr. Silke Launert am

DIE GRUNEN) 4. Mirz 2026 in der Sitzung des Ausschusses fiir
Forschung, Technologie, Raumfahrt und Technik-
folgenabschétzung angekiindigt hat, und wann
plant die Bundesregierung erste Eckpunkte zu
einem nationalen Raumfahrtgesetz vorzustellen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin Dr. Silke Launert
vom 23. April 2026

Das Bundesministerium fiir Forschung, Technologie und Raumfahrt
erarbeitet derzeit einen Referentenentwurf fiir ein nationales Weltraum-
gesetz. Danach muss der Entwurf im Ressortkreis abgestimmt werden.
Der Zeitplan des Gesetzgebungsverfahrens hdngt daher vom weiteren
Verlauf der Entwurfserstellung und der notwendigen Abstimmungen ab,
dem nicht vorgegriffen werden kann.

Geschaftsbereich des Bundesministeriums der Justiz
und fur Verbraucherschutz

59. Abgeordneter Hat die Bundesministerin der Justiz und fiir Ver-
Dr. Bernd braucherschutz Dr. Stefanie Hubig bei Gewéh-
Baumann rung eines Interviews an das Magazin DER
(AfD) SPIEGEL fiir dessen Ausgabe 13/2026 vom

20. Mérz 2026 gewusst, dass diese SPIEGEL-
Ausgabe mit dem Fall ,,Collien Fernandes* titeln
wird, und wann erlangte sie erstmals Kenntnis
vom Fall ,,Collien Fernandes*“?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin Anette Kramme
vom 23. April 2026

Bundesministerin Dr. Stefanie Hubig hatte vor der Verdffentlichung
keine Kenntnis der in Bezug genommenen Berichterstattung. Auch im
Bundesministerium der Justiz und fiir Verbraucherschutz lagen hierzu
vor der entsprechenden Verdffentlichung des SPIEGEL keine Informa-
tionen vor.
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60. Abgeordnete Welche konkreten Mallnahmen hat die Bundes-
Rebecca Lenhard  regierung seit der Verdffentlichung der Uberwa-
(BUNDNIS 90/ chungsgesamtrechnung (UGR) durch das Bundes-
DIE GRUNEN) ministerium der Justiz und fiir Verbraucherschutz

und das Bundesministerium des Innern am 2. Mai
2025 zur Auswertung der Ergebnisse ergriffen,
und in welcher Weise werden die daraus gewon-
nenen Erkenntnisse bei der Vorbereitung bzw.
Ausgestaltung kiinftiger Gesetzgebungsvorhaben
beriicksichtigt?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin Anette Kramme
vom 24. April 2026

Mit der Verdffentlichung der Studie zur Uberwachungsgesamtrechnung
(UGR) ist ein Beitrag geleistet worden, um die 6ffentliche Debatte rund
um die Befugnisse der Sicherheitsbehorden und zu moglichen Ansétzen
ihrer Bewertung fortzusetzen. Mit der Machbarkeitsstudie erfolgte eine
umfassende Bestandsaufnahme auf Basis der Rechtslage bis einschlieB3-
lich dem Jahr 2022, die fiir sich steht. Die Bundesregierung hat die Stu-
die zur Kenntnis genommen. Eine konkrete Fortfithrung des Vorhabens
fiir eine UGR wurde im Koalitionsvertrag fiir die 21. Legislaturperiode
nicht vorgesehen.

61. Abgeordneter Hat die Bundesregierung sich eine Auffassung zu
Knuth Meyer- der Frage gebildet, ob Klimaprotestgruppen unter
Soltau den § 129 des Strafgesetzbuches (kriminelle Ver-
(AfD) einigung) fallen, und wenn ja, mit welchem Er-

gebnis?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin Anette Kramme
vom 24. April 2026

Die Beurteilung der Frage, ob eine Gruppe eine kriminelle Vereinigung
gemil § 129 des Strafgesetzbuches darstellt, hingt von den Umsténden
des Einzelfalles ab und obliegt den zustindigen Strafverfolgungsbehor-
den und Gerichten.
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62. Abgeordnete Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung da-
Nyke Slawik riiber, wie viele der in der fallpauschalenbezoge-
(BUNDNIS 90/ nen Krankenhausstatistik erfassten Operationen
DIE GRUNEN) an den Genitalien von Kindern im Alter von 0 bis

9 Jahren im Jahr 2024, darunter 5.201 Eingriffe
bei Hypospadie (OPS 5-645), 23 Eingriffe an der
Vulva (OPS 5-718) sowie 58 weitere Eingriffe an
Vagina und Klitoris (OPS 5-705, 5-706, 5-713),
nach den Vorgaben in § 1631e des Biirgerlichen
Gesetzbuches (BGB) nicht hitten durchgefiihrt
werden diirfen, und plant die Bundesregierung
MalBnahmen, um eine standardmifBige Verkniip-
fung dieser Operationsprozeduren mit den zuge-
horigen Diagnosekodes (ICD-10) in der amtlichen
Statistik sicherzustellen, um das Monitoring des
Verbots nicht medizinisch notwendiger Eingriffe
an den Keimdriisen oder Genitalien von Kindern
gemil § 1631e BGB zu ermdglichen, und wenn
ja, welche Mafinahmen, und wenn nein, warum

nicht?
63. Abgeordnete Wie erklart sich die Bundesregierung die weiter-
Nyke Slawik hin hohen Zahlen der Operationen an den Genita-
(BUNDNIS 90/ lien von Kindern im Alter von O bis 9 Jahren

DIE GRUNEN) (OPS-Codes 5-645, 5-718, 5-705, 5-706, 5-713),
trotz des klaren Willens des Gesetzgebers die
Operationen durch § 1631e des Biirgerlichen Ge-
setzbuchs (BGB) zum Wohle der Kinder einzu-
schrinken, und plant die Bundesregierung Mal-
nahmen, um die Umsetzung des § 1631e BGB
schirfer zu {iberpriifen, und wenn ja, welche?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin Anette Kramme
vom 21. April 2026

Die Fragen 62 und 63 werden zusammen, da sie inhaltlich eng zusam-
menhéngen beantwortet.

§ 1631e des Biirgerlichen Gesetzbuches (BGB) schiitzt Kinder mit Va-
rianten der Geschlechtsentwicklung davor, einer geschlechtsangleichen-
den Behandlung unterworfen zu werden, solange sie nicht selbstbe-
stimmt dariiber entscheiden kénnen. Dieser Schutz muss aber mit ande-
ren Rechten des Kindes — insbesondere auf Leben und Gesundheit —
abgewogen werden. Daher sieht § 1631e BGB ein gerichtliches Geneh-
migungsverfahren vor, wenn Eltern aus guten Griinden stellvertretend
fiir das Kind in einen operativen Eingriff an den Geschlechtsmerkmalen
des Kindes einwilligen wollen und er ldsst akute Notfallbehandlungen
ganz unbertiihrt.

Fiir Kinder ohne Variante der Geschlechtsentwicklung gilt § 1631e BGB
nicht, hier entscheiden die sorgeberechtigten Eltern iiber die Einwilli-
gung in die Behandlung noch nicht einwilligungsfahiger Kinder.

Die angesprochenen OPS-Codes lassen letztlich keinen Riickschluss zu,
ob es sich um eine Behandlung im Schutzwirkungsbereich des § 1631e
BGB handelt oder nicht. Daher konnen hier auch keine Riickschliisse
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daraus gezogen werden, ob die Schutzwirkung des § 1631e BGB er-
reicht wird.

Die Bundesregierung evaluiert das Gesetz und wird dem Deutschen
Bundestag dariiber einen Bericht vorlegen.

Im Einzelnen.

Die Bundesregierung vermag die Einschédtzung der Fragestellerin aus
den bisher verfligbaren Daten nicht abzuleiten. Bei einem Vergleich der
fallpauschalenbezogenen Krankenhausstatistik (DRG-Statistik) fiir das
Jahr 2019 (vor Erlass des Gesetzes zum Schutz von Kindern mit Va-
rianten der Geschlechtsentwicklung und vor der Corona-Pandemie,
www.statistischebiblio-thek.de/mir/receive/DESerie_mods _00000953)
mit der fallpauschalenbezogenen Krankenhausstatistik (DRG-Statistik)
flir das Jahr 2024 (die aktuellste veroffentlichte Statistik, drei Jahre nach
dem Inkrafttreten des Gesetzes, www.de-statis.de/DE/Themen/Gesellsch
aft-Umwelt/Gesundheit/Krankenhauser/Publikationen/Downloads-Kran
kenhaeuser/statistischer-bericht-operationen-prozeduren-523140124701
5.html?templateQueryString=Ileistungen+leistungen) zeigt sich, dass
zwar die Fallzahlen fiir operative Behandlungen einer Hypospadie
(OPS-Code 5-645) weiterhin auf vergleichsweise hohem Niveau liegen
(in den drei Altersgruppen 0 bis 1 Jahre, 1 bis 5 Jahre und 5 bis 10 Jahre
kumuliert fiir 2024: 5.201 Félle auf insgesamt 336.528 Operationen in
der Altersgruppe), die Fallzahlen fiir bestimmte operative Behandlungen
an Vulva, Klitoris und Vagina (OPS-Codes 5-705, 5-706, 5-713 und
5-718) aber 2019 und 2024 auf sehr niedrigem Niveau liegen und zum
Teil weiter zuriickgegangen sind.

Die OPS-Codes geben aber nicht an, ob ein Kind mit einer Variante der
Geschlechtsentwicklung behandelt wurde — also ein Kind, das von
§ 1631e BGB geschiitzt wird.

Die Einstufung als Variante der Geschlechtsentwicklung folgt im Grund-
satz den medizinischen Kriterien, die in der iiberarbeiteten S2k-Leitlinie
,» Varianten der Geschlechtsentwicklung® (verdffentlicht unter: https://reg
ister.awmf.org/assets/guidelines/174-0011_S2k Varianten-der-Geschlec
htsentwicklung 2025-07.pdf) abgebildet sind und dem sogenannten Chi-
cago-Konsens von 2005 folgt (vergleiche Begriindung des Gesetzent-
wurfs der Bundesregierung, Bundestagsdrucksache 19/24686, S.25).
Danach sind nicht alle Fille von Hypospadie automatisch als Variante
der Geschlechtsentwicklung (Differences of Sex Development, DSD) zu
erfassen, vielmehr kommt es auf weitere Kriterien wie den Schweregrad
an, vergleiche S2k-Leitlinie, S. 48 folgend).

Der OPS-Code 5-645 umfasst hingegen sdmtliche operativen Eingriffe
aufgrund einer Hypospadie unabhéngig davon, ob sie die Kriterien einer
Variante der Geschlechtsentwicklung erfiillt und damit auch die wesent-
lich haufigeren leichten Formen einer Hypospadie, die nicht unter die
DSD-Definition fallen. Auch bei den anderen von der Frage benannten
OPS-Codes sind nicht nur Kinder mit Varianten der Geschlechtsent-
wicklung erfasst.


https://www.statistischebiblio-thek.de/mir/receive/DESerie_mods_00000953
https://www.de-statis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/Krankenhauser/Publikationen/Downloads-Krankenhaeuser/statistischer-bericht-operationen-prozeduren-5231401247015.html?templateQueryString=leistungen+leistungen
https://www.register.awmf.org/assets/guidelines/174-001I_S2k_Varianten-der-Geschlechtsentwicklung_2025-07.pdf
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64. Abgeordneter Plant die Bundesregierung fiir den Referentenent-
Aaron Valent wurf ,,Gesetz zur Stirkung der genossenschaft-
(Die Linke) lichen Rechtsform® aus dem Bundesministerium

der Justiz und fiir Verbraucherschutz noch vor der
parlamentarischen Sommerpause, also bis spates-
tens 10.Juli 2026, ecinen Kabinettsbeschluss
(www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfah
ren/DE/2025 Genossenschaftsrecht.html?nn=11
0518)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin Anette Kramme
vom 24. April 2026

Die Arbeiten am Regierungsentwurf dauern an. Ein Kabinetttermin steht
noch nicht fest.

65. Abgeordnete Warum hilt die Bundesregierung im Entwurf
Christin Willnat eines Gesetzes iiber den Zugang zu Schuldner-
(Die Linke) beratungsdiensten fiir Verbraucher (SchuBerDG)

weiterhin daran fest, die Finanzierung der Schuld-
nerberatungsstellen iiberwiegend Léandern und
Kommunen zuzuweisen, obwohl diese im Bun-
desrat seit Oktober 2025 erhebliche Bedenken ge-
duBert haben, dass sie die Finanzierung nicht leis-
ten konnen, und priift die Bundesregierung die
Moglichkeit, einen gemeinsam von Bund und
Kreditwirtschaft finanzierten Fonds zur verldss-
lichen und ausreichenden Finanzierung der
Schuldnerberatungsstellen einzurichten?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretars Frank Schwabe
vom 21. April 2026

Der Deutsche Bundestag hat am 14. November 2025 das Gesetz iiber
den Zugang zu Schuldnerberatungsdiensten fiir Verbraucher (Schuldner-
beratungsdienstegesetz — SchuBerDG) beschlossen.

Einer (Mit-)Finanzierung von Aufgaben aus dem SchuBerDG durch den
Bund stehen die finanzverfassungsrechtlichen Vorgaben des Grundgeset-
zes zur Verteilung der Ausgabenverantwortung zwischen Bund und Lan-
dern entgegen. Bund und Lénder tragen grundsitzlich jeweils gesondert
die Ausgaben, die sich aus der Wahrnehmung ihrer Aufgaben ergeben,
soweit nicht ausdriicklich im Grundgesetz etwas anderes bestimmt ist.
Einschldgige anderweitige Bestimmungen des Grundgesetzes sind vor-
liegend jedoch nicht ersichtlich.

Zu der vom Deutschen Bundestag beschlossenen EntschlieBung (Bun-
destagsdrucksache 21/2774) befindet sich die Bundesregierung im Aus-
tausch mit Vertreterinnen und Vertretern der Bundesldnder.


https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/2025_Genossenschaftsrecht.html?nn=110518
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Geschiftsbereich des Bundesministeriums fiir Bildung,
Familie, Senioren, Frauen und Jugend

66. Abgeordneter Plant die Bundesregierung eine Verkiirzung der
Marcel Emmerich  Forderperioden im Bundesprogramm ,,Demokra-
(BUNDNIS 90/ tie leben!“, und wenn ja, welche konkreten Ande-
DIE GRUNEN) rungen sind dazu geplant, und wie stellt die Bun-

desregierung sicher, dass zivilgesellschaftliche
Strukturen durch mégliche Anderungen nicht ge-
schwicht werden?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Michael Brand
vom 21. April 2026

Das Bundesministerium fiir Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend wird, wie im Koalitionsvertrag vorgesehen, das Bundesprogramm
,Demokratie leben!” weiterentwickeln. Der Entscheidungsprozess dazu
ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

67. Abgeordneter Wie viele Vollzeitstellen sind derzeit im Verant-
Jan Kostering wortungsbereich der Bundesregierung und ihrer
(Die Linke) Bundesministerien mit der Bearbeitung von

Kriegsdienstverweigerungsantragen befasst, und
sind im Zuge des beschlossenen Gesetzes zur Mo-
dernisierung der Wehrpflicht Stellenaufwiichse
zur Bearbeitung steigender Antragszahlen geplant
bzw. bereits umgesetzt worden?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Michael Brand
vom 24. April 2026

Die Bearbeitung von Kriegsdienstverweigerungsantragen ist im Ge-
schiftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung (BMVg) Teil
der laufenden Antragsbearbeitung zu unterschiedlichen Sachverhalten in
Wehrersatz- und Reserveangelegenheiten und vor diesem Hintergrund
nicht explizit in Vollzeitstellen organisationsstrukturell hinterlegt.

Daher kann die Frage nach der Anzahl der mit der Bearbeitung von
Kriegsdienstverweigerungsantridgen befassten Vollzeitstellen fiir den Ge-
schéftsbereich des BMVg nicht beantwortet werden.

Im Geschiftsbereich des Bundesamtes fiir Familie und zivilgesellschaft-
liche Aufgaben sind zum Stand 1. April 2026 insgesamt 17,5 Vollzeit-
dquivalente mit der Bearbeitung von Kriegsdienstverweigerungsantra-
gen befasst. Ein weiterer Aufwuchs bis zum Ende des Jahres ist vorge-
sehen.
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68. Abgeordneter Erhielt die ,,Sozialistische Jugend Deutschlands —
Sebastian Die Falken“ (SJD) seit 2021 Fordergelder von
Miinzenmaier Bundesministerien und Bundesbehdrden bzw. Zu-
(AfD) wendungen oder Zuschiisse der offentlichen

Hand, und wenn in, in welchem Umfang (bitte
nach einzelnen Auftrigen, Forderungen und Zu-
wendungen aufschliisseln), und sind der Bundes-
regierung Félle bekannt, in denen die SJD Forde-
rungen durch staatlich finanzierte Programme der
Amadeu-Antonio-Stiftung erhielt (wenn ja, bitte
geforderte Projekte angeben)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin
Mareike Lotte Wulf
vom 23. April 2026

Folgende Projekte des Bundesverbandes ,Sozialistische Jugend
Deutschlands — Die Falken* (SJD) wurden aus Bundesmitteln seit 2021
gefordert:

Durch das Bundesministerium fiir Bildung, Familie, Senioren, Frauen
und Jugend wird die SJD im Rahmen einer infrastrukturellen Férderung
nach den Richtlinien des Kinder- und Jugendplans (KJP) gefordert.
Im Jahr 2021 erhielt die SJD Mittel in Hohe von (i. H.v.)
1.608.072,00 Euro, 2022 i H.v. 2.461.789,00 Euro, 2023 i. H.v.
1.013.690,00 Euro, 2024 i H.v. 1.042.066,00 Euro, 2025 i. H.v.
1.044.781,00 Euro. Im Jahr 2026 erhdlt die SJD Mittel i. H.v.
1.023.451,00 Euro. Weiterhin erhielt die SJD vom 1. Januar 2022 bis
31. Mirz 2023 Mittel i. H. v. 94.640,09 Euro im Rahmen des Jugend-
Budgets aus dem KJP.

Die Bundeszentrale fiir politische Bildung hat die SJD (Landesverband
Berlin) im Forderzeitraum vom 1. April 2021 bis 31. Dezember 2021
mit dem Projekt ,, IN*VISION 2021 i. H. v. 80.838,50 Euro, im Forder-
zeitraum vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2023 mit dem Projekt
»Audream — wir empowern uns!“ i. H. v. 50.890,53 Euro sowie im For-
derzeitraum vom 14. Juni 2024 bis 31. Dezember .2024 mit dem Projekt
»Audream — neue Verbindungen® i. H. v. 20.116,37 Euro gefordert.

Der Bundesregierung sind keine Fille bekannt, in denen die SJD Forde-
rungen durch bundesfinanzierte Programme der Amadeu-Antonio-Stif-

tung erhalten hat.

69. Abgeordneter Hat die Bundesregierung zur Kenntnis genom-
Martin Reichardt men, dass im sachsischen Schleife an einer Schule
(AfD) im Rahmen einer Projektwoche in einer neunten

Klasse wahrend der Unterrichtszeit durch Projekt-
verantwortliche Jugendlichen pornographische
Fotos gezeigt worden sind (https:/jungefreihei
t.de/politik/deutschland/2026/eltern-in-aufruhr-vo
rzeigeschule-praesentiert-kindern-homo-pornos/),
und wenn ja, steht die Bundesregierung mit der
sdchsischen Landesregierung in Verbindung, um
festzustellen, wie es dazu kommen konnte und um
zu unterstiitzen, derartige Vorkommnisse kiinftig
zu verhindern?


https://www.jungefreiheit.de/politik/deutschland/2026/eltern-in-aufruhr-vorzeigeschule-praesentiert-kindern-homo-pornos/
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Antwort der Parlamentarischen StaatsseKkretirin
Mareike Lotte Wulf
vom 21. April 2026

Die Bundesregierung hat Kenntnis von dem Vorfall an der Schule in
Schleife (Sachsen). Nach der foderalen Kompetenzordnung fallen das
Schulwesen und die Schulaufsicht gemél Artikel 30 Grundgesetz in die
ausschlieBliche Zustindigkeit der Lander.

Die Bundesregierung steht daher nicht mit der sdchsischen Landesregie-
rung in Kontakt, um den Vorfall aufzuklaren oder Mafinahmen zu dessen
Verhinderung zu ergreifen. Die Verantwortung fiir die Aufklarung, die
dienstrechtliche Bewertung und die kiinftige Vermeidung vergleichbarer
Vorkommnisse liegt allein beim Freistaat Sachsen.

70. Abgeordneter Warum wird im Ausschuss fiir Digitales und
Ruben Rupp Staatsmodernisierung eine fast sechs Jahre alte
(AfD) Unterrichtung der Bundesregierung zur Lage élte-

rer Menschen und Digitalisierung in Deutschland
den Parlamentariern zur Kenntnis gegeben (Bun-
destagsdrucksache 19/21650; vgl. www.bundesta
g.de/resource/blob/1162132/TO-24-Sitzung.pdf,
hier TOP 7), und wie aktuell sind die jlingsten der
Bundesregierung zur Verfiigung stehenden Daten
zur Lage dlterer Menschen und Digitalisierung in
Deutschland?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretars Michael Brand
vom 22. April 2026

Die Behandlung von Berichten im Deutschen Bundestag sowie die Ar-
beit der Ausschiisse liegen in der alleinigen Zusténdigkeit des Deutschen
Bundestages.

Der in der 19. Legislaturperiode von der Bundesregierung vorgelegte
Achte Bericht zur Lage der dlteren Generation in der Bundesrepublik
Deutschland hatte das Schwerpunktthema ,,Altere Menschen und Digi-
talisierung*.

Zur Frage, welche Erkenntnisse der Bundesregierung zur digitalen Nut-
zung alterer Menschen vorliegt, wird auf die Antwort der Bundesregie-
rung auf die Kleine Anfrage zur Digitalisierung und Teilhabe &lterer
Menschen in Deutschland auf Bundestagsdrucksache 21/4453 verwie-
sen.


https://www.bundestag.de/resource/blob/1162132/TO-24-Sitzung.pdf
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71. Abgeordneter Plant die Bundesregierung in dieser Legislatur-
Sascha Wagner periode Gesetzesvorhaben zur Einfiihrung des so-
(Die Linke) genannten Nordischen Modells fiir Prostitution,

und wenn ja, welche Schlussfolgerungen zieht die
Bundesregierung daraus, dass die {ibergroBe
Mehrheit der mit dem Thema Prostitution betrau-
ten Berufs- und Fachverbiande, Hilfsorganisatio-
nen, Gewerkschaften — darunter u. a. die Bundes-
frauengruppe der Gewerkschaft der Polizei (GdP)
— sich explizit gegen das ,,Nordische Modell
positioniert?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Michael Brand
vom 23. April 2026

Der Umgang mit Prostitution in Deutschland ist ein gesellschaftlich und
politisch sensibles Thema, das unterschiedliche Bewertungen hervorruft.
Die Bundesregierung nimmt diese zur Kenntnis. Ein wichtiges Ziel der
Bundesregierung ist es, den Schutz von Prostituierten und insbesondere
die Bekdmpfung von Zwangsprostitution und Menschenhandel zum
Zwecke der sexuellen Ausbeutung zu verbessern. Um evidenzbasiert zu
entscheiden, wie dieses Ziel bestmdglich verfolgt werden kann, hat die
Bundesregierung im November 2025 eine unabhédngige Expertenkom-
mission zur Verbesserung des Schutzes von Prostituierten eingesetzt.
Die Kommission setzt sich aus zwolf Expertinnen und Experten aus
unterschiedlichen Fach- und Arbeitsrichtungen zusammen, u. a. aus den
Bereichen Bekdmpfung des Menschenhandels, Wissenschaft, Strafver-
folgung, Plattformregulierung, soziale Arbeit und Gesundheit. Die Kom-
mission wird Vorschldge zu Handlungsoptionen fiir Bund, Lander und
Kommunen zur Verbesserung des Prostituiertenschutzes erarbeiten.
Hierzu zdhlen sowohl gesetzliche als auch nicht-gesetzliche MafBnah-
menvorschldge. Die gesetzlichen Malnahmenvorschlage sollen bis Ende
November 2026, die nicht-gesetzlichen MaBnahmenvorschlidge sechs
Monate spater vorgelegt werden.

72. Abgeordneter Liegen der Bundesregierung Kenntnisse zur
Christian Zaum Wirksamkeit der verschiedenen Maflnahmen der
(AfD) Léander vor, welche die deutschen Sprachkenntnis-

se von Vorschulkindern verbessern sollen (z. B.
verpflichtende Vorschulen), und wenn ja, wie lau-
ten diese?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin
Mareike Lotte Wulf
vom 21. April 2026

Informationen zur Umsetzung von Léndermafinahmen im Zuge des
KiTa-Qualitits- und -Teilhabverbesserungsgesetzes (KiQuTG) nach § 2
Absatz 1 KiQuTG im Handlungsfeld ,,Foérderung der sprachlichen Bil-
dung® konnen den Fortschrittsberichten der Lander entnommen werden,
die jeweils mit dem Monitoringbericht nach § 6 Absatz 2 KiQuTG ver-
offentlicht werden. Der letzte Bericht wurde im Februar 2026 verdffent-
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licht und kann hier abgerufen werden: www.bmbfsfj.bund.de/bmbfsfj/se
rvice/publikationen/monitoringbericht-zum-kiqutg-2025-280346.

Hinsichtlich sonstiger Mallnahmen der Lénder zur Forderung der
sprachlichen Entwicklung von Kindern und zu Erkenntnissen iiber deren
Wirkung wird auf die Zusténdigkeit der Fachministerien der Lénder ver-

wiesen.

73. Abgeordneter Ist die Bundesregierung vor dem Hintergrund
Christian Zaum ihrer Antwort auf meine Schriftliche Frage 85 auf
(AfD) Bundestagsdrucksache 21/5159, nach welcher es

in der Verantwortung von Lehrkriften und Schul-
leitungen liege, klare Regelungen durchzusetzen,
wenn Schiiler versuchen, die Dominanz religioser
Regeln an Schulen zu etablieren, der Auffassung,
dass den Lehrkriften und Schulleitungen fiir die
Bewiltigung religios motivierter Konflikte ausrei-
chende Mittel zur Verfiigung stehen, und wenn ja
welche?

Antwort der Parlamentarischen StaatsseKkretirin
Mareike Lotte Wulf
vom 21. April 2026

Fiir die Schulen sind nach der foderalen Ordnung der Bundesrepublik
Deutschland die Lander zustéindig. Dies gilt auch fiir den Umgang mit
religios motivierten Konflikten in der Schule.

74. Abgeordneter Hat die Bundesregierung eine eigene Auffassung
Christian Zaum dariiber, ob sich die Defizite, die laut einer Erhe-
(AfD) bung von Lehrern hiufig mit Sitzenbleiben in

Verbindung gebracht werden — wie Verhaltensauf-
falligkeiten, Konzentrationsschwierigkeiten, Pro-
bleme bei der Feinmotorik und Sprachdefizite —
negativ auf den schulischen Erfolg von Erstkldss-
lern auswirken, und wenn ja, wie lautet diese
(Quelle: www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/g
rundschule-erstklaessler-defizite-100.html)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin
Mareike Lotte Wulf
vom 22. April 2026

Die Fihigkeit zur Konzentration zéhlt, wie weitere individuelle Merk-
male oder Fahigkeiten, zu den Voraussetzungen fiir erfolgreiches Ler-
nen. Insofern ist es nachvollziehbar, dass sich zum Beispiel Konzentra-
tionsschwierigkeiten und Probleme bei der Feinmotorik negativ auf den
Bildungserfolg in der Schuleingangsphase auswirken.

Gemal der verfassungsrechtlichen Kompetenzverteilung zwischen Bund
und Léandern liegt die Zustindigkeit fiir die schulische Bildung bei den
Landern. Diese lassen sich unter anderem von der Stindigen Wissen-
schaftlichen Kommission (SWK) der Kultusministerkonferenz durch


https://www.bmbfsfj.bund.de/bmbfsfj/service/publikationen/monitoringbericht-zum-kiqutg-2025-280346
https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/grundschule-erstklaessler-defizite-100.html
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Gutachten, Stellungnahmen und Impulspapiere beraten, zum Beispiel
mit einem SWK-Gutachten zum Thema ,,Basale Kompetenzen vermit-
teln — Bildungschancen sichern. Perspektiven fiir die Grundschule* aus
dem Jahr 2022.

Geschaftsbereich des Bundesministeriums fiir Arbeit
und Soziales

75. Abgeordneter Wie viele geringfiigig Beschéftigte (Minijobber),
Jan Feser die ergidnzende Leistungen nach dem Zweiten
(AfD) Buch Sozialgesetzbuch (Biirgergeld/Arbeitslosen-

geld 1) bezogen haben, wurden in den vergange-
nen neun Jahren durch Vermittlung oder arbeits-
marktpolitische MaBnahmen der Bundesagentur
fiir Arbeit bzw. der Jobcenter in sozialversiche-
rungspflichtige Beschiftigung tiberfiihrt, und wie
viele davon in Vollzeitbeschéftigung (bitte jeweils
jéhrlich differenziert darstellen)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin Katja Mast
vom 21. April 2026

Nach Angaben der Statistik der Bundesagentur fiir Arbeit wurden im
Zeitraum Januar bis September 2025 insgesamt 51.000 erwerbsfahige
Leistungsberechtige in der Grundsicherung fiir Arbeitsuchende, die
einer geringfiigigen Beschéftigung nachgingen, in eine sozialversiche-
rungspflichtige Beschiftigung integriert, darunter rund 16.000 in eine
Vollzeitbeschiftigung. Weitere Ergebnisse konnen der nachfolgenden
Tabelle entnommen werden.

Tabelle: Integrationen von geringfiigig beschiftigten erwerbsfahigen
Leistungsberechtigten (ELB) in eine sozialversicherungspflichtige
Beschiftigung, Jahressummen

Berichtszeitraum insgesamt in Vollzeit-
beschiiftigung

2017 102.084 33.953
2018 96.833 31.713
2019 87.250 27.328
2020 56.092 18.329
2021 62.545 22.096
2022 58.774 19.228
2023 53.700 17.574
2024 63.397 20.511
2025

(Januar bis September) >0.831 16.315

Quelle: Statistik der Bundesagentur fiir Arbeit
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76. Abgeordneter
Jan Feser
(AfD)

Wie haben sich die prozentualen Anteile von
Deutschen und Auslindern in der Gruppe der
SGB II-Leistungsempfanger, die unter Mitwir-
kung der Bundesagentur fiir Arbeit und der Job-
center in eine Vollzeitbeschiftigung vermittelt
werden konnten, in den letzten neun Jahren ent-
wickelt (bitte jeweils fiir ausldndische und deut-
sche Staatsangehorige sowie fiir Drittstaatenange-
horige getrennt ausweisen)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin Katja Mast

vom 21. April 2026

Nach Angaben der Statistik der Bundesagentur fiir Arbeit hatten von den
erwerbsfahigen Leistungsberechtigten in der Grundsicherung fiir Arbeit-
suchende, die im Zeitraum Januar bis September 2025 in eine sozialver-
sicherungspflichtige Beschiftigung integriert wurden, 43,8 Prozent die
deutsche Staatsangehdrigkeit und 56,2 Prozent eine auslidndische Staats-
angehorigkeit. Weitere Ergebnisse konnen der nachfolgenden Tabelle

entnommen werden.

Tabelle: Integrationen erwerbsfahiger Leistungsberechtigter in eine sozialversicherungspflichtige
Vollzeitbeschéftigung nach Staatsangehorigkeit in Prozent

Berichtszeitraum Deutsche Auslander darunter
Drittstaatenangehorige

2017 67,3 32,7 22,9
2018 60,8 39,2 29,9
2019 58,1 41,9 32,6
2020 57,3 42,7 33,2
2021 57,6 42.4 33,3
2022 53,7 46,3 37,6
2023 50,6 49,4 41,2
2024 45,3 54,7 47,6
2025

(Januar bis September) 43,8 36,2 49,7

Quelle: Statistik der Bundesagentur fiir Arbeit

77. Abgeordneter
Jan Feser
(AfD)

Werden im Geschéftsbereich der Bundesagentur
fiir Arbeit sowie der Jobcenter politische Schulun-
gen bzw. politisch konnotierte Coaching- und
FortbildungsmaBnahmen durch externe Anbieter
— etwa Organisationen wie z. B. das ,,Netzwerk
fiir Demokratie und Courage* oder die ,,Amadeu
Antonio Stiftung* — durchgefiihrt, und wenn ja,
wie haben sich deren Umfang und Ausmall sowie
die Kosten in den letzten zehn Jahren entwickelt
(bitte jeweils nach Jahren die finanziellen Auf-
wendungen aufschliisseln sowie die insgesamt
finf héufigsten Schwerpunkte, z.B. ,Kampf
gegen Rechts®, besagter Schulungen angeben)?
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78.

79.

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin Katja Mast
vom 24. April 2026

Die Bundesagentur fiir Arbeit bietet keine politischen Schulungen bzw.
politisch konnotierte Coaching- und Fortbildungsmafinahmen durch ex-
terne Anbieter an. Das wiirde dem Neutralitdtsgrundsatz widersprechen.

Abgeordneter Welche Arten von Leistungen werden Asylbewer-
Hans-Jiirgen bern auch jenseits von Leistungen nach dem
Gofiner Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) -
(AfD) Grundleistungen, Leistungen bei Krankheit,

Schwangerschaft und Geburt sowie Sonstige
Leistungen, wobei unter letzteren besondere Leis-
tungen zur Sicherung des Lebensunterhalts oder
fiir Bediirfnisse von Kindern, zum Beispiel Aus-
stattung mit Schulbedarf und Eingliederungshilfe
fiir behinderte Kinder, verstanden werden (https://
sozialplattform.de/inhalt/leistungen-nach-asylblg)
— gewihrt, wie beispielsweise Sozialtickets, von
denen es einer Studie der Technischen Universitit
Hamburg zufolge Hunderte gibt und auf die Leis-
tungsberechtigte nach AsylbLG Anspruch haben
(https://tore.tuhh.de/dspace-cris-server/api/core/bi
tstreams/fc727{fc-9d50-428f-aa95-5d5a2£5257b1/
content, S. 3, 6)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin Kerstin Griese
vom 23. April 2026

Die Ausfilihrung und Finanzierung des AsylbLG obliegt unter Beachtung
der bundesgesetzlichen Vorgaben den Landern und Kommunen in eige-
ner Verantwortung. Die Bundesregierung hat keine Kenntnis, ob die
Lander und Kommunen iiber die gesetzlichen Anspriiche hinaus weitere
Vergiinstigungen oder Angebote zur Verfiigung stellen.

Abgeordneter Wie hoch waren nach Kenntnis der Bundesregie-
Dr. Armin Grau rung im Jahr 2025 die Netto-Aufwendungen der
(BUNDNIS 90/ Rentenversicherungstrager fiir die Leistungen zur

DIE GRUNEN) Teilhabe sowie das im Jahr 2025 dafiir zur Verfii-
gung stehende Budget (Reha-Budget) nach § 220
des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VI),
und wie bewertet die Bundesregierung im Hin-
blick auf den Unterschied zwischen beiden Zah-
len sowie auf den individuellen Anspruchscharak-
ter der Reha-Leistungen die ZweckmiBigkeit der
Deckelung des Budgets?


https://www.sozialplattform.de/inhalt/leistungen-nach-asylblg
https://www.tore.tuhh.de/dspace-cris-server/api/core/bitstreams/fc727ffc-9d50-428f-aa95-5d5a2f5257b1/content
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin Kerstin Griese
vom 20. April 2026

Auf Basis der vorldufigen Rechnungsergebnisse beliefen sich die Netto-
Aufwendungen fiir die Leistungen zur Teilhabe der gesetzlichen Renten-
versicherung im Jahr 2025 auf 8.665 Mio. Euro. Dem stand ein Reha-
Budget von 8.607 Mio. Euro gegeniiber. Das Budget wurde damit um
58 Mio. Euro {iiberschritten, das entspricht einer Ausschopfung von
100,7 Prozent.

Die Bundesregierung bewertet das Reha-Budget als sachgerecht und er-
forderlich. Es gewihrleistet die langfristige Finanzierung und Planbar-
keit der Leistungen zur Teilhabe und richtet den Mitteleinsatz stirker am
Nutzen aus. Der Budgetmechanismus setzt dabei gezielt Anreize fiir
eine wirtschaftliche Leistungserbringung und fordert ein hohes Kosten-
Nutzen-Verhéltnis. Zugleich stirkt es die Steuerung und Transparenz
innerhalb der Rentenversicherung durch kontinuierliche Beobachtung
der Ausgabenentwicklung, Tragervergleiche und die Identifikation von
Wirtschaftlichkeitsreserven.

Der Mechanismus steht nicht im Widerspruch zum individuellen An-
spruch auf Leistungen zur medizinischen Rehabilitation. Die Leistungs-
pflicht gegeniiber der/dem Versicherten bleibt unberiihrt. Der Budgetme-
chanismus wirkt auf Systemebene und dient der gesamtwirtschaftlichen
Steuerung der Ausgaben sowie der Sicherstellung der langfristigen Fi-
nanzierbarkeit des Reha-Systems.

80. Abgeordneter Wie hoch waren nach Kenntnis der Bundesregie-
Cem Ince rung innerhalb der letzten zehn Jahre (2016 bis
(Die Linke) 2025) einerseits die jéhrlichen staatlichen Aus-

gaben fiir die Unterstiitzung von erwerbstétigen
erwerbsfahigen Leistungsberechtigten des Biirger-
gelds (Ergénzer/Aufstocker) und andererseits die
jahrlichen staatlichen Ausgaben fiir die Unterstiit-
zung von Bedarfsgemeinschaften mit mindestens
einem erwerbstitigen erwerbsfahigen Leistungs-
berechtigten (bitte nach Jahren differenzieren)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin Katja Mast
vom 21. April 2026

Angaben der Statistik der Bundesagentur fiir Arbeit zu den Zahlungs-
anspriichen von erwerbstitigen erwerbsfahigen Leistungsberechtigten in
der Grundsicherung fiir Arbeitsuchende konnen der nachfolgenden Ta-
belle entnommen werden.



Drucksache 21/5580 -50 - Deutscher Bundestag — 21. Wahlperiode

Tabelle: Zahlungsanspriiche von erwerbstitigen erwerbsfahigen
Leistungsberechtigten in Euro, Jahressummen

Berichtsjahr Zahlungsanspriiche
in Euro
2016 7.187.240.257
2017 7.163.721.607
2018 6.932.183.634
2019 6.574.868.271
2020 6.194.476.760
2021 5.969.344.734
2022 5.741.113.251
2023 6.192.406.429
2024 6.989.745.655
2025 6.967.554.101

Quelle: Statistik der Bundesagentur fiir Arbeit

Die Zahlungsanspriiche von Bedarfsgemeinschaften mit erwerbstitigen
erwerbsfahigen Leistungsberechtigten beliefen sich im Jahr 2025 auf
rund 11,53 Mrd. Euro. Zu weiteren Ergebnissen wird auf die Veroffent-
lichung ,,Erwerbstitige erwerbsfihige Leistungsberechtigte (Monats-
und Jahreszahlen)* der Bundesagentur fiir Arbeit verwiesen (https://stati
stik.arbeitsagentur.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Einzelheftsuche Formul
ar.html?nn=1524064&topic_f=einkommen. siche Tabellenblatt ,,10. BG
Zahl Art Erwerbst. D).

Die Zahlungsanspriiche umfassen Regelbedarfe und Mehrbedarfe, Kos-
ten der Unterkunft, Beitrdge zur Sozialversicherung sowie weitere Zah-

lungsanspriiche.

81. Abgeordnete Wie lauten die monatlichen Indexwerte zum re-
Cansin Koktiirk gelbedarfsrelevanten Preisniveau, die das Statisti-
(Die Linke) sche Bundesamt dem Bundesministerium fiir Ar-

beit und Soziales fiir die Monate ab Januar 2026
geliefert hat, und wie haben sich die regelbedarfs-
relevanten Preise im Vergleich zum jeweiligen
Vorjahresmonat in Prozent entwickelt (bitte fiir
alle Monate einzeln angeben)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin Kerstin Griese
vom 21. April 2026

Die erfragten Indexwerte sowie deren Verdnderungsraten zum entspre-
chenden Vorjahresmonat werden monatlich verdffentlicht und kdnnen
auf der Internetseite des Bundesministeriums fiir Arbeit und Soziales
zum Thema ,,Methodik der Regelbedarfsermittlung — Fragen und Ant-
worten“ liber folgenden Link aufgerufen werden: www.bmas.de/Shared
Docs/Downloads/DE/Sozialhilfe/entwicklung-des-regelbedarfsrelevante
n-preisindex.pdf.


https://www.statistik.arbeitsagentur.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Einzelheftsuche_Formular.html?nn=1524064&topic_f=einkommen
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sozialhilfe/entwicklung-des-regelbedarfsrelevanten-preisindex.pdf

Deutscher Bundestag — 21. Wahlperiode -51 - Drucksache 21/5580

82. Abgeordnete Ab welcher Differenz zwischen der tatsdchlichen
Cansin Koktiirk Entwicklung der regelbedarfsrelevanten Preise
(Die Linke) und der prognostizierten Preisentwicklung, die bei

der Fortschreibung der Regelbedarfe zugrunde
gelegt wurde und die fiir das Jahr 2026 mit
1,506 Prozent berechnet wurde (Bundesratsdruck-
sache 471/25, S. 9), hélt die Bundesregierung Un-
terdeckungen des Existenzminimums fiir moglich,
die zum Schutz des Grundrechts auf ein Existenz-
minimum vermieden werden miissen (Bundesver-
fassungsgericht vom 23. Juli 2014, Rz. 144), und
welche konkreten MaBinahmen zum Ausgleich er-
wigt sie momentan?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin Kerstin Griese
vom 21. April 2026

Die Bundesregierung beobachtet die Entwicklung des regelbedarfsrele-
vanten Preisindexes sehr genau. Allerdings ist die Bestimmung einer
abstrakten Differenz im Sinne der Fragestellung nicht mdglich. So gibt
es keinen MaBstab dafiir, ab welcher Entwicklung regelbedarfsrelevanter
Preise und den der Fortschreibung zugrunde liegenden Verdnderungsra-
ten verfassungsrechtlich relevante Auswirkungen auf die Gewihrleis-
tung des Existenzminimums anzunehmen sind. Eine solche Vergleichs-
grundlage stellt auch der in der Fragestellung genannte Prozentsatz nicht
dar. Bei diesem handelt es sich um die in den Mischindex der sogenann-
ten Basisfortschreibung zum 1. Januar 2026 eingegangenen Verdnder-
ungsrate des regelbedarfsrelevanten Preisindexes.

Die den Fortschreibungen der Regelbedarfsstufen zugrundeliegenden
Verdanderungsraten ergeben sich aus der Durchschnittsbildung {iber in
der Vergangenheit liegende Vergleichszeitrdume. Jede Fortschreibung
auf statistischer Grundlage basiert auf Vergangenheitswerten. Prognosti-
zierte Preisentwicklungen basieren hingegen auf Schitzungen und sind
deshalb weder als Grundlage fiir Fortschreibungen noch fiir den in der
Fragestellung genannten Vergleich geeignet.

Ergénzend wird auf die Antwort der Bundesregierung zu Frage 157 auf
Bundestagsdrucksache 21/5249 verwiesen.

83. Abgeordnete Wie viele der im Jahr 2025 verhidngten Leistungs-
Cansin Koktiirk minderungen in der Grundsicherung fiir Arbeit-
(Die Linke) suchende (SGB II) betrafen nach Kenntnis der

Bundesregierung Leistungsberechtigte, die in
einer Bedarfsgemeinschaft mit mindestens einem
Kind wohnten, und wie hoch waren diese Leis-
tungsminderungen durchschnittlich?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin Katja Mast
vom 21. April 2026

Nach Angaben der Statistik der Bundesagentur fiir Arbeit gab es im
Jahrdurchschnitt 2025 rund 34.400 erwerbsfahige Leistungsberechtigte
(ELB) in der Grundsicherung fiir Arbeitsuchende mit mindestens einer
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Leistungsminderung, darunter rund 11.300 ELB in Bedarfsgemeinschaf-
ten mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren. Die durchschnittliche
Leistungsminderung betrug insgesamt 66 Euro bzw. 62 Euro bei ELB in
Bedarfsgemeinschaften mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren.

84. Abgeordnete Sieht die Bundesregierung nach dem Scheitern
Heidi Reichinnek  der Vergiitungsverhandlungen zwischen der Ren-
(Die Linke) tenversicherung und der Dietrich-Bonhoeffer-Kli-

nik und der angekiindigten SchlieBung zum
30. Juni 2026 die Moglichkeit, eine finanzielle
Forderung durch das Bundesministerium fiir Ar-
beit und Soziales, zum Beispiel durch Anwen-
dung von § 11 des Neunten Buches Sozialgesetz-
buch, herbeizufithren, sodass ein Weiterbetrieb
dieser Einrichtung und die Reha-Versorgung der
von Sucht betroffenen Jugendlichen ermoglicht
werden kann?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin Kerstin Griese
vom 21. April 2026

Die Bundesregierung sieht hier keine Mdglichkeit einer institutionellen
Forderung durch das Bundesministerium fiir Arbeit und Soziales.

Mit dem Bundesprogramm ,,rehapro* setzt das Bundesministerium fiir
Arbeit und Soziales den Auftrag aus § 11 des Neunten Buches Sozial-
gesetzbuch (SGB IX) um, Modellvorhaben zur Stirkung der Rehabilita-
tion zu fordern. Ziel ist es, innovative Leistungen und innovative organi-
satorische MaBnahmen zu erproben, mit denen die Erwerbsféhigkeit der
Menschen besser als bisher erhalten oder wiederhergestellt werden kann.
Eine Finanzierung bereits bestehender Angebote und Leistungen ist
nicht moglich. Dariiber hinaus sind die Forderentscheidungen zu den
drei geplanten Forderaufrufen bereits erfolgt.

Erginzend wird auf die Antwort der Bundesregierung auf die Schrift-
liche Frage 219 auf Bundestagsdrucksache 21/5249 verwiesen.

85. Abgeordnete Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung
Heidi Reichinnek  die Kaufkraft einer Standardrente (§ 154a Ab-
(Die Linke) satz2 Satz 2 des Sechsten Buches Sozialgesetz-

buch) in den letzten 14 Jahren entwickelt (bitte ta-
bellarisch pro Jahr die Inflationsrate und die Ren-
tenanpassung benennen)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin Kerstin Griese
vom 24. April 2026

Die erbetenen Informationen fiir die vergangenen 14 Jahre konnen der
nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
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Anpassungen der Renten nach dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VI) und Verdnderung
Verbraucherpreisindex fiir Deutschland

Jahr Rentenanpassung Rentenanpassung Verbraucherpreisindex
zum 1.7. zum 1.7. fiir Deutschland
Verdnderung
Bereich West Bereich Ost gegentiber Vorjahr,
Jahresdurchschnitt
2012 2,18 % 2,26 % 1,9 %
2013 0,25 % 3,29 % 1,5%
2014 1,67 % 2,53 % 1,0 %
2015 2,10 % 2,50 % 0,5 %
2016 4,25 % 5,95 % 0,5 %
2017 1,90 % 3,59 % 1,5%
2018 3,22 % 3,37 % 1,8 %
2019 3,18% 391 % 1,4 %
2020 345% 4,20 % 0,5 %
2021 0,00 % 0,72 % 3,1 %
2022 535% 6,12 % 6,9 %
2023 4,39 % 5,86 % 5,9%
2024 4,57 % 4,57 % 2,2 %
2025 3,74 % 3,74 % 2,2 %

Quelle: Bundesministerium fiir Arbeit und Soziales, Statistisches Bundesamt, Eigenberechnungen

86. Abgeordneter

Wie hoch ist fiir den jlingsten verfiigbaren Stand

Raimond Scheirich jeweils die durchschnittliche bisherige Dauer des

(AfD)

Leistungsbezugs in Monaten bei erwerbsfahigen
Leistungsberechtigten nach § 19 des Zweiten
Buches Sozialgesetzbuch mit den Vornamen
Mohammad, Oleksandr sowie Christian, und wie
verteilen sich diese jeweils auf die Dauerklassen
unter einem Jahr, ein Jahr bis unter zwei Jahre,
zweil Jahre bis unter drei Jahre, drei Jahre bis
unter vier Jahre, vier Jahre bis unter funf Jahre,
funf Jahre bis unter sechs Jahre, sechs Jahre bis
unter sieben Jahre sowie sieben Jahre und ldnger?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin Katja Mast

vom 22. April 2026

Der Bundesregierung liegen keine Kenntnisse im Sinne der Fragestel-

lung vor.
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Geschiftsbereich des Bundesministeriums fiir Digitales
und Staatsmodernisierung

87. Abgeordneter Welche MaBnahmen werden im Rahmen der Ent-
Dr. Moritz wicklung eines Prototyps fiir eine KI-basierte Ver-
Heuberger waltungsplattform (,,Deutschland-App*) ergriffen,
(BUNDNIS 90/ um sicherzustellen, dass die Auswertung von Nut-
DIE GRUNEN) zerdaten fir kommerzielle Interessen ausge-

schlossen und die Integration von Werbung fiir
kommerzielle Anbieter und/oder politische
Akteuren auf der Plattform verhindert wird?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs
Thomas Jarzombek
vom 24. April 2026

Die Entwicklung eines Prototyps fiir eine Kl-basierte Verwaltungsplatt-
form, einschlieBlich einer App als ,,Frontend®, folgt den einschldgigen,
gesetzlichen Vorgaben. Eine Auswertung von Nutzerdaten fiir kommer-
zielle Interessen oder die Integration von Werbung fiir kommerzielle
Anbieter oder politische Akteure ist nicht Teil der Entwicklung des Pro-
totyps. Gegen den unbefugten Zugriff durch Dritte werden alle erforder-
lichen technischen und organisatorischen MaBinahmen getroffen.

Geschaftsbereich des Bundesministeriums fiir Verkehr

88. Abgeordneter Wie ist der derzeitige Sachstand zur Realisierung
Marcus Biihl des Bauvorhabens Ortumfahrung Grifentonna
(AfD) (Projektnummer: B176/B247-G11-TH)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretiirs Christian Hirte
vom 21. April 2026

Fiir die im Bedarfsplan fiir die Bundesfernstralen in der Dringlichkeits-
stufe ,,Vordringlicher Bedarf* enthaltene 5,8 Kilometer lange Ortsumge-
hung Gréfentonna im Zuge der B176 erarbeitet die von der Straenbau-
verwaltung des Freistaates Thiiringen beauftragte Deutsche Einheit
Fernstralenplanungs- und -bau GmbH (DEGES) derzeit den technischen

Entwurf.
89. Abgeordneter Wie ist der derzeitige Sachstand zur Realisierung
Marcus Biihl des vollstdndigen Liickenschlusses der A 44 Kas-

(AfD) sel-Eisenach?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Christian Hirte
vom 21. April 2026

Der rund 11 km lange Teilabschnitt zwischen dem Autobahndreieck
(AD) Lossetal (A 7/A 44) nordlich Kassel und der Anschlussstelle (AS)
Helsa/Ost befindet sich seit 2021 in einem Planfeststellungsverfahren.
Derzeit erfolgt die Uberarbeitung der Planunterlagen.

Der 7,7 km lange Teilabschnitt von der AS Sontra-West bis zur AS
Sontra-Ost befindet sich im Bau.

Der rund 9 km lange Teilabschnitt von der AS Sontra-Ost bis zum AD
Wommen (A 4/A 44) wird im Mai 2026 fiir den Verkehr freigegeben.

90. Abgeordneter Warum {berschreiten die Baukosten des Warte-
Marcus Biihl hiuschens im Hauptbahnhof Erfurt die Millionen-
(AfD) grenze, und was sind die Griinde der jahrelangen

Bauzeit (www.thueringer-allgemeine.de/lokales/e
rfurt/article411725302/noch-einmal-mehr-warteze
it-fuer-das-wartehaeuschen-im-erfurter-hauptbahn
hof.html)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Ulrich Lange
vom 23. April 2026

Nach Auskunft der Deutschen Bahn AG (DB AG) sind die Baukosten
des Wartehduschens am Hauptbahnhof Erfurt im Wesentlichen auf die
besonderen baulichen und technischen Anforderungen zuriickzufiihren.
Unter anderem waren Eingriffe in die Tragstruktur, aufwendige Brand-
schutzmaBnahmen sowie die Fiihrung von Leitungen durch sicherheits-
relevante Bereiche erforderlich. Die Bauzeit folgt aus notwendigen
Nachbesserungen. Eine Inbetriebnahme ist erst moglich, wenn sdmtliche
technischen und sicherheitsrelevanten Anforderungen erfiillt sind.

91. Abgeordneter Ist nach Kenntnis der Bundesregierung sicherge-
Alexis L. Giersch  stellt, dass nach den erheblichen Investitionen von
(AfD) Steuergeld zum Bau der fiinften Schleusenkam-

mer in Brunsbiittel nach der geplanten Inbetrieb-
nahme zum Ende diesen Jahres ausreichend und
ausgebildetes Personal vorhanden sein wird, um
diese fiinfte Kammer dauerhaft zu bedienen und
in Betrieb halten zu kénnen und somit die In-
standsetzung der bisherigen groflen Schleusen-
kammern zu ermdglichen, und wenn es sicherge-
stellt sein sollte, welche MalB3nahmen hat die Bun-
desregierung dafiir getroffen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretars Christian Hirte
vom 21. April 2026

Bei der neuen Schleusenkammer in Brunsbiittel handelt es sich um einen
vorgezogenen Ersatzneubau fiir die vorhandenen groflen Schleusenkam-


https://www.thueringer-allgemeine.de/lokales/erfurt/article411725302/noch-einmal-mehr-wartezeit-fuer-das-wartehaeuschen-im-erfurter-hauptbahnhof.html
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mern. Der Betrieb der Schleusenanlagen erfolgt durch das vorhandene

Personal.

92. Abgeordneter Wie viele Stellwerke der DB InfraGO AG sind
Lars Haise zum 1. Mérz 2026 noch nicht mit einer Netz-
(AfD) anbindung sowie einem Gerdt der Digitalen Da-

tenverarbeitung (bitte nach PC-Arbeitsplatz oder
Tablet oder weiteren aufschliisseln) ausgestattet
gewesen, und welche Erkenntnisse liegen der
Bundesregierung iiber die Griinde dieser Riick-
stinde vor?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Ulrich Lange
vom 21. April 2026

Bei Informationen zur Ausstattung von Stellwerken handelt es sich aus
Griinden der 6ffentlichen Sicherheit um schutzbediirftige Informationen
der DB InfraGO AG. Unter Abwégung zwischen dem parlamentarischen
Auskunftsanspruch einerseits und dem Schutzgut der offentlichen Si-
cherheit andererseits sind die erbetenen Informationen als geheimhal-
tungsbediirftig einzustufen. Die Antwort wird daher als ,,VS-Vertrau-
lich* eingestuft in der Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages
zur Einsichtnahme hinterlegt?’

93. Abgeordneter Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung
Maximilian Kneller iiber die Anzahl der derzeit bestehenden Lang-
(AfD) samfahrstellen im Schienennetz der Deutschen

Bahn in Deutschland vor, insbesondere solcher,
die den Fernverkehr beeintrachtigen, und welche
Auswirkungen haben diese auf die Piinktlichkeit
im Fernverkehr?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Ulrich Lange
vom 22. April 2026

Nach Angaben der Deutschen Bahn AG bestehen derzeit im deutschen
Schienennetz 292 Langsamfahrstellen. Davon liegen 62 im fiir den Fern-
verkehr piinktlichkeitsrelevanten Netz. Diese Langsamfahrstellen ver-
ursachen knapp iiber einem Prozent aller Verspdtungsminuten im Fern-

verkehr.

94. Abgeordneter Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung
Maximilian Kneller zum Einsatz von FSD (Fahren ohne Sicherheits-
(AfD) fahrer) im StraBenverkehr in Deutschland vor,

und wann ist nach ihrer Einschédtzung mit einer
Genehmigung solcher Systeme zu rechnen?

1 Das Bundesministerium fiir Verkehr hat die Antwort als ,,VS-Vertraulich” eingestuft.
Die Antwort ist in der Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages hinterlegt und kann dort nach Mafigabe der Geheimschutzordnung eingesehen werden.
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Christian Hirte
vom 22. April 2026

Ein Kraftfahrzeug mit dem Fahrsystem mit der Bezeichnung FSD Su-
pervised (Full Self Driving Supervised) fahrt aktuell nicht automatisiert
beziehungsweise autonom im Sinne des Straflenverkehrsgesetzes. Es
handelt sich bei dem Fahrsystem FSD Supervised um ein vom Fahrer
gesteuertes Assistenzsystem. Der Fahrzeugfiihrer behilt die Verantwor-
tung und ist verpflichtet, alle notwendigen Eingriffe und Korrekturen in
die Fahrzeugsteuerung unverziiglich vorzunehmen.

Das Unternehmen Tesla hat in Brandenburg eine Ausnahme von den
Vorschriften der StraBenverkehrs-Zulassungs-Ordnung zur Erprobung
von Kraftfahrzeugen erhalten. Eine vorldufige, national giiltige Typge-
nehmigung auf Basis des Artikel 39 der Verordnung (EU) 2018/858
wurde erteilt. Die endgiiltige Erteilung einer Typgenehmigung nach Ar-
tikel 39 der Verordnung (EU) 2018/858 obliegt der EU-Kommission.

95. Abgeordnete Wann ist geplant, dass die drei baufilligen Brii-
Sandra Stein cken auf der Ruhr-Sieg-Strecke (Streckennum-
(BUNDNIS 90/ mer: 2800) (Lennebriicke zwischen Finnentrop

DIE GRUNEN) und  Grevenbriick, km 62,0, Koordinaten:
51.1668, 7.9705; Hundembriicke zwischen Alten-
hundem und Kirchhundem, km 74,4, Koordina-
ten: 51.0911, 8.0740; Briicke iiber Bundesstrafle
B 517 und Olpe (Bach) zwischen Altenhundem
und Kirchhundem, km 75,8, Koordinaten:
51.0888, 8.0787 laut Google Maps) wieder mit
der reguldren Geschwindigkeit befahren werden
konnen, und welche weiteren Briicken auf der
Strecke zwischen Hagen und Siegen sind baulich
so gefahrdet, dass aufgrund von langen Planungs-
und Genehmigungszeiten schon in naher Zukunft
gehandelt werden muss, um erneut dauerhafte
Langsamfahrstellen und mogliche Ausfille sowie
Sperrungen in den Regionen zu verhindern?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Ulrich Lange
vom 22. April 2026

Nach Angaben der DB AG sind folgende Briicken (Eisenbahniiberfiih-
rungen — EU) auf der Ruhr-Sieg-Strecke (2800) mit betrieblichen Er-
satzmafnahmen in Form einer Langsamfahrstelle belegt:

1. 2800+62,003 EU Lenne Werksweg (Finnentrop):

Die eingeschriankte Hochstgeschwindigkeit auf dem Bauwerk muss
bis zur Neubaumalinahme in den Jahren 2031/2032 bestehen bleiben,
um das Bauwerk bis zur Erneuerung moglichst weiterbetreiben zu
konnen. Im zweiten Halbjahr 2026 ist eine groB3ere Instandsetzungs-
malnahme mit Briickenbalkenwechsel geplant.

2. 2800+75,380 EU Hundem (Kirchhundem):

Die Erneuerung der Briicke ist noch in diesem Jahr im Rahmen der
breitangelegten Fliachennetz-MafBinahme auf der Ruhr-Sieg-Strecke
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geplant. Nach Erneuerung der Briicke kann eine Aufhebung der Ge-
schwindigkeitseinschrankung erfolgen.

2800+75,835 EU Olpe (Kirchhundem):

Derzeit wird das Instandsetzungskonzept fiir die Briicke finalisiert,
um eine umfassende Instandsetzung der Briicke im Zeitraum im
Schatten der BaumaBnahme an der EU Hundem durchzufiihren. Die
Aufthebung der Geschwindigkeitsbegrenzung ist abhéngig von stati-
schen Begutachtungen.

Weitere Briicken auf der Strecke zwischen Hagen und Siegen sind nach
Angaben der DB AG zum aktuellen Zeitpunkt nicht betroffen.

96. Abgeordnete Wie begriindet die Bundesregierung die erst zum
Katrin Uhlig jetzigen Zeitpunkt erfolgende Uberarbeitung des
(BUNDNIS 90/ seit 2010 geltenden Planungsrechts fiir den zwei-

DIE GRUNEN) ten Bauabschnitt der S 13 (Bonn—Beuel bis
Bonn—Oberkassel), und welchen konkreten Zeit-
plan und Pldne zur Finanzierungssicherheit ver-
folgt sie fiir die Fertigstellung dieses Abschnitts
sowie des damit verkniipften Uberwerfungsbau-
werks Troisdorf?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Ulrich Lange
vom 21. April 2026

Die Inbetriebnahme der S13 (3/4 — Gleisiger Ausbau Troisdorf-Bonn—
Oberkassel) soll in zwei Baustufen erfolgen, im ersten Schritt bis Bonn—
Beuel, dann bis Bonn—Oberkassel. Die DB InfraGO AG teilt mit, dass
die Inbetriebnahme des 2. Bauabschnitts nach 2030 verschoben wurde.
Fiir den 2. Bauabschnitt haben die Stadt Bonn und der Aufgabentrager
go.Rheinland Anderungswiinsche geduBert. Zudem musste die DB
InfraGO AG Richtliniendnderungen in die Planung aufnehmen. Deshalb
konnen in diesem Jahr die Unterlagen zur Plandnderung beim Eisen-
bahn-Bundesamt eingereicht werden.

Das Uberwerfungsbauwerk Troisdorf ist Bestandteil des Bedarfsplans
Schiene und wird dort im Abschnitt 2 unter dem Vordringlichen Bedarf,
Nr. 22, GroBknoten, gefiihrt. Es dient der hohenfreien Einbindung der
S 13 Troisdorf — Bonn—Oberkassel im Bahnhof Troisdorf und ist Be-
standteil des Bedarfsplanvorhabens ,,GroBknoten Koln®“. Das Teilvorha-
ben Kreuzungsbauwerk Troisdorf dient der Steigerung der Kapazitét so-
wie der Betriebsqualitét und soll durch Auflésung von Kreuzungskonf-
likten der Attraktivitdt des Schienenverkehrs dienen. Die Finanzierung
erfolgt im Rahmen der Bedarfsplanumsetzungsvereinbarung (BUV). Die
Finanzierung der Leistungsphasen 1 und 2 HOALI ist dariiber sicherge-
stellt. Die Inbetriebnahme 2026 wird aufgrund der Integration der Bau-
arbeiten in die Korridorsanierung Rechter Rhein erreicht.
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Geschiftsbereich des Bundesministeriums fiir Umwelt,
Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit

97. Abgeordneter In welchem Umfang verdndern nach derzeitiger
Dr. Alaa Alhamwi FEinschitzung der Bundesregierung die im Refe-
(BUNDNIS 90/ rentenentwurf zur Novelle des Energieeffizienz-
DIE GRUNEN) gesetzes vorgesehenen Anderungen die THG-

Minderungswirkung, um die im Klimaschutzpro-
gramm formulierte Verpflichtung zur Novellie-
rung des Energieeffizienzgesetzes einzuhalten,
wonach keine Anderungen vorgenommen werden
sollen, die die bislang in den Projektionsberichten
abgeschitzten THG-Wirkungen wesentlich min-
dern, und welche Daten und Methodiken werden
von der Bundesregierung verwendet, um die
THG-Wirkungen des Energieeffizienzgesetzes zu
berechnen und zu bewerten?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin
Rita Schwarzeliihr-Sutter
vom 24. April 2026

Die Bundesregierung fiihrt aktuell die Abstimmungen zum Referenten-
entwurf einer Novelle zum Energieeffizienzgesetz durch. Die Auswir-
kungen des Entwurfes auf die THG-Wirkungen konnten bisher nicht ab-
geschétzt werden, weil diese von der konkreten Ausgestaltung der Rege-
lungen abhéngen.

98. Abgeordnete Auf welcher Datengrundlage belegt die Bundes-
Violetta Bock regierung, dass der Hochlauf der E-Mobilitét, der
(Die Linke) durch die THG-Quote im Klimaschutzprogramm

(KSP) groBe Emissionseinsparungen verursachen
soll, als zusidtzliche Einsparung im KSP vermerkt
werden kann und diese nicht schon in den allge-
meinen Hochrechnungen zu E-Mobilitit enthalten
sind?

Antwort des Staatssekretirs Jochen Flasbarth
vom 20. April 2026

Die CO,-Einsparung fiir die MaBinahme ,,RED III im Verkehr* (V 32)
ergibt sich durch die Mengen an erneuerbaren Kraftstoffen, die in Folge
der Weiterentwicklung der Treibhausgasminderungsquote (THG-Quote)
zusidtzlich im Verkehrssektor eingesetzt werden und fossile Kraftstoffe
ersetzen. Wenngleich der Einsatz von Strom in Elektrofahrzeugen auf
die THG-Quote anrechenbar ist, wodurch der Hochlauf der Elektromo-
bilitdt unterstiitzt wird, werden diese Strommengen bei der Ermittlung
der Emissionseinsparungen fiir das Klimaschutzprogramm nicht beriick-
sichtigt. Damit kann die CO,-Einsparung dieser Mallnahme auch kumu-
lativ zu den in dem Projektionsbericht 2025 fiir die Regulierung der
Flottengrenzwerte zu Grunde gelegten Einsparungen gerechnet werden.
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99. Abgeordnete Beteiligt sich Deutschland an der ersten inter-
Violetta Bock nationalen Konferenz zum Ausstieg aus fossilen
(Die Linke) Brennstoffen (,,First International Conference for

the Just Transition Away from Fossil Fuels®) vom
28. bis 29. April 2026 in Santa Marta, Kolumbien
(www.gwec.net/events/first-international-confere
nce-for-the-just-transition-away-from-fossil-f
uels), und wenn ja, wie und durch welche Stellen
der Bundesregierung oder von Bundesbehorden?

Antwort des Staatssekretirs Jochen Flasbarth
vom 20. April 2026

Die Abkehr von fossilen Brennstoffen (,transition away from fossil
fuels®) ist ein zentrales Ziel, das alle Vertragsstaaten des Ubereinkom-
mens von Paris gemeinsam auf der Klimakonferenz COP28 in Dubai im
Jahr 2023 beschlossen haben. Aus dem Bundesumweltministerium wird
Staatssekretir Flasbarth an der Konferenz teilnehmen.

100. Abgeordneter Umfasst das Verzeichnis radioaktiver Abfille des
Dr. Rainer Kraft  Bundesministeriums fiir Umwelt, Klimaschutz,
(AfD) Naturschutz und nukleare Sicherheit nach Kennt-

nis der Bundesregierung zum jeweiligen Stichtag
den vollstdndigen Bestand angefallener endzula-
gernder oder endgelagerten radioaktiven Abfille
und bestrahlten Brennelemente in Deutschland
oder gibt es Chargen, die nicht oder anderweitig
erfasst werden (www.bundesumweltministeriu
m.de/fileadmin/Daten BMU/Download PDF/Nu
kleare Sicherheit/verzeichnis_radioaktive abfaell
e 2023 bf.pdf)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin
Rita Schwarzelithr-Sutter
vom 22. April 2026

Das in Bezug genommene Verzeichnis radioaktiver Abfille des Bundes-
ministeriums fir Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Si-
cherheit umfasst nach Kenntnis der Bundesregierung zum jeweiligen
Stichtag den vollstdndigen Bestand angefallener endzulagernder oder
endgelagerter radioaktiver Abfille sowie den vollstindigen Bestand be-
strahlter Brennelemente in Deutschland. Dariiber hinaus enthilt ebendie-
ses Verzeichnis auch die jeweils zum Stichtag aktuellen Prognosen iiber
das erwartete Abfallaufkommen. Chargen, die nicht oder anderweitig er-
fasst werden, existieren dariiber hinaus nach Kenntnis der Bundesregie-
rung nicht.


https://www.gwec.net/events/first-international-conference-for-the-just-transition-away-from-fossil-fuels
https://www.bundesumweltministerium.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Nukleare_Sicherheit/verzeichnis_radioaktive_abfaelle_2023_bf.pdf
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101. Abgeordnete Plant das Bundesministerium fiir Umwelt, Klima-
Julia Schneider schutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit eine
(BUNDNIS 90/ gestaffelte Umsetzung der Erweiterten Hersteller-

DIE GRUNEN) verantwortung fiir Textilien ab dem 17. Juni 2027,
und wann genau innerhalb dieses Zeitplans ist
vorgesehen, dass Sammel- und Sortierorganisatio-
nen erstmals finanziell durch die Hersteller entlas-
tet werden?

Antwort der Parlamentarischen StaatsseKkretirin
Rita Schwarzeliihr-Sutter
vom 20. April 2026

Sowohl die Anderungsrichtlinie (EU) 2025/1892 zur Anderung der Ab-
fallrahmenrichtlinie als auch der Koalitionsvertrag sehen die Einfithrung
einer erweiterten Herstellerverantwortung fiir Textilien in Deutschland
vor. Die Richtlinie (EU) 2025/1892 ist bis zum 17. Juni 2027 in nationa-
les Recht umzusetzen.

Teil der Uberlegungen zur Ausgestaltung des Gesetzes werden auch ent-
sprechende Ubergangsfristen sein, um allen Beteiligten die Mdglichkeit
zu geben, sich auf die neuen Regelungen einzustellen. Genauere An-
gaben zur Ausgestaltung des zukiinftigen Gesetzes konnen derzeit noch
nicht getroffen werden. Ein Referentenentwurf ist fiir Sommer 2026 ge-

plant.

102. Abgeordneter Plant die Bundesregierung, von der in § 3a Ab-
Niklas Wagener satz 3 Nummer 2 des Klimaschutzgesetzes enthal-
(BUNDNIS 90/ tenen Ermidchtigung Gebrauch zu machen, eine

DIE GRUNEN) nicht zustimmungsbediirftige Rechtsverordnung
zum Umgang mit und zur Anrechenbarkeit natiir-
licher Stérungen zu erlassen, und welche wissen-
schaftliche Definition legt sie dabei flir den Be-
griff ,,natlirliche Stérungen* zugrunde?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin
Rita Schwarzelithr-Sutter
vom 20. April 2026

Die Bundesregierung plant derzeit nicht, eine Rechtsverordnung nach
§ 3a Absatz 3 Nummer 2 des Bundes-Klimaschutzgesetzes zur Regelung
des Umgangs mit und der Anrechenbarkeit von natiirlichen Stérungen
zu erlassen.
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Geschaftsbereich des Bundesministeriums fiir

Gesundheit

103. Abgeordneter Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung
Maik Briickner iiber die aktuelle Entwicklung des Infektionsge-
(Die Linke) schehens bei Mpox und damit verbundenen Risi-

ken fiir die Bevolkerung, insbesondere mit Blick
auf Ménner, die Sex mit Madnnern haben?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Dr. Georg Kippels
vom 20. April 2026

Im Jahr 2026 wurden dem Robert Koch-Institut (RKI) bis zum 14. April
2026 insgesamt 139 Fille von Mpox gemeldet. Damit bewegt sich die
Fallzahl auf einem vergleichbaren Niveau des Vorjahres. Insgesamt er-
wartet das RKI weiterhin Fille von Mpox auf dem aktuellen, aber im
Vergleich zum Ausbruchsgeschehen im Jahr 2022 deutlich niedrigeren
Niveau. Das RKI schitzt das Gesamtrisiko einer Mpox-Infektion fiir
Mainner, die Sex mit Mannern haben, als moderat und fiir die allgemeine
Bevolkerung als gering ein. Informationen zur Impfung als einer zen-
tralen MaBnahme in der Pravention von Mpox stehen insbesondere fiir
Minner, die Sex mit Ménnern haben, zur Verfligung, etwa iiber zielgrup-
penspezifische Kanile der Deutschen Aidshilfe oder iiber die Internet-

seiten des RKI.

104. Abgeordneter Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung tiber
Maik Briickner Versorgungsengpésse bei injizierbarem Ostrogen
(Die Linke) (Estradiol)  fiir =~ Hormonersatztherapien  in

Deutschland?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretiirs Tino Sorge
vom 20. April 2026

In Deutschland stehen estradiolhaltige Arzneimittel in parenteraler Dar-
reichungsform ausschlieBlich als Rezepturarzneimittel zur Verfiigung.
Nach Information des Bundesinstituts fiir Arzneimittel und Medizinpro-
dukte wurde nach derzeitigem Stand kein Versorgungsengpass bei inji-
zierbarem Ostrogen gemeldet und es liegen auch keine Hinweise aus der
Offentlichkeit zu einer Einschrinkung der Versorgung mit estradiolhalti-
gen Arzneimitteln in parenteraler Darreichungsform vor.

Im Ubrigen wird auf die Antwort der Bundesregierung auf die Schrift-
liche Frage 119 des Abgeordneten Maik Briickner (Die Linke) auf Bun-
destagsdrucksache 21/5159, S. 70) verwiesen.
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105. Abgeordneter Wie plant die Bundesregierung im Falle einer Ab-
Thomas Dietz schaffung der beitragsfreien Mitversicherung von
(AfD) Ehegatten in der Gesetzlichen Krankenversiche-

rung (GKV) mit den bestehenden bilateralen So-
zialversicherungsabkommen (u. a. mit der Tiirkei,
Bosnien-Herzegowina, Serbien, Montenegro,
Nordmazedonien und Tunesien) umzugehen, die
eine Mitversicherung von im Ausland lebenden
Familienangehdrigen vorsehen, und beabsichtigt
die Bundesregierung, diese Abkommen aufzukiin-
digen oder anzupassen, um eine rechtliche oder fi-
nanzielle Ungleichbehandlung gegeniiber im In-
land lebenden Versicherten zu vermeiden?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Tino Sorge
vom 22. April 2026

Im Falle einer Umsetzung wiirde auch eine Ubertragung auf im Rahmen
von Sozialversicherungsabkommen Familienversicherte gepriift.

106. Abgeordnete Welche Auswirkungen haben die zum 1. April
Dr. Kirsten 2026 in Kraft getretenen Honorarkiirzungen im
Kappert-Gonther  Bereich der Psychotherapie auf die Finanzierung
(BUNDNIS 90/ der ambulanten Weiterbildung von Psychothera-

DIE GRUNEN) peutinnen und Psychotherapeuten in Weiterbil-
dungsinstituten und Weiterbildungspraxen, und
welche Maflnahmen ergreift die Bundesregierung
iiber die in der Arztezulassungsverordnung und
mit dem Gesetz zur Befugniserweiterung und Ent-
biirokratisierung in der Pflege erfolgten Rege-
lungen zur Finanzierung der Weiterbildung in
Ambulanzen und Praxen hinaus, um mdglichen
negativen Folgen entgegenzuwirken?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Tino Sorge
vom 23. April 2026

Aufgrund des Gesetzes zur Befugniserweiterung und Entbiirokratisie-
rung in der Pflege vom 22. Dezember 2025 (BGBI. 2025 I Nr. 371) ha-
ben die Weiterbildungsambulanzen die Vergiitung ihrer Leistungen mit
den Krankenkassenverbidnden und den Ersatzkassen gemeinsam und ein-
heitlich zu vereinbaren (§ 120 Absatz 2 des Fiinften Buches Sozial-
gesetzbuch — SGB V). Als Malistab fiir die Vereinbarung der Vergiitung
der ambulanten psychotherapeutischen Behandlung in den Weiterbil-
dungsambulanzen gibt der Gesetzgeber eine Abstimmung mit Entgelten
fiir vergleichbare Leistungen vor. Eine Vergiitung nach dem einheitli-
chen Bewertungsmalstab fiir drztlichen Leistungen (EBM) ist insofern
nicht zwingend vorgegeben.

Zudem geht die Bundesregierung davon aus, dass im Jahr 2026 die Ge-
samthonorare fiir psychotherapeutische Leistungen — bei unverdnderte
Leistungsmenge — insgesamt um ca. 0,8 Prozent steigen werden. Dies ist
darauf zuriickzufiihren, dass die Strukturzuschldge durch den Beschluss
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des erweiterten Bewertungsausschuss vom 11. Marz 2026 angehoben
worden sind. Auch hat sich der Orientierungswert fiir das Jahr 2026 er-
hoht. Dariiber hinaus gibt es zahlreiche psychotherapeutische Leistun-
gen, deren Bewertung durch den erweiterten Bewertungsausschuss im
EBM im Jahr 2026 nicht angepasst wurden. Durch die Erhdhung des
Orientierungswertes nimmt deren Bewertung in Euro folglich entspre-
chend zu.

Insofern sind derzeit keine weiteren bundesgesetzlichen Maflnahmen
hinsichtlich der Finanzierung der ambulanten Weiterbildung der Psycho-
therapeuten geplant.

107. Abgeordnete Plant die Bundesregierung im Rahmen des
Dr. Kirsten Gesetzentwurfs zur Suizidpravention die Einrich-
Kappert-Gonther  tung eines Registers zur systematischen Erfassung
(BUNDNIS 90/ von Suiziden, insbesondere unter differenzierter
DIE GRUNEN) Ausweisung von assistierten Suiziden, und

welche Projekte fordert die Bundesregierung
aktuell zur Datenerhebung und -analyse in diesen
Bereichen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Dr. Georg Kippels
vom 23. April 2026

Die Nationale Suizidpraventionsstrategie sieht die Entwicklung und
Umsetzung einer dauerhaften und qualitativ hochwertigen nationalen
Berichterstattung zu Suizidalitit insbesondere auch als Aufgabe einer
nationalen Kompetenz- und Koordinierungsstelle vor. In Umsetzung der
Nationalen Suizidpridventionsstrategie fordert das Bundesministerium
fiir Gesundheit (BMQG) derzeit — parallel zu den Arbeiten an einem
Gesetzentwurf fiir ein Suizidprdventionsgesetz — bereits mehrere Vor-
haben. Speziell zur systematischen Erfassung von Suiziden fordert das
BMG die folgenden Projekte im Forschungsschwerpunkt ,,Suizidpriaven-
tion stirken®:

* Systematische Erhebung von Suizidversuchen in Deutschland
(SESiD) www.bundesgesundheitsministerium.de/ministerium/ressort
forschung/handlungsfelder/forschungsschwerpunkte/suizidpraeventio
n-staerken/sesid und

* Entwicklung, Implementierung und Evaluation eines dauerhaften
Registers zur Erfassung und Analyse assistierter Suizide (RegAS)
www.bundesgesundheitsministerium.de/ministerium/ressortforschun
g/handlungsfelder/forschungsschwerpunkte/suizidpraevention-staerke
n/regas?searchtype=topresult

Die Ergebnisse dieser Ressortforschungsprojekte werden eine wesent-
liche Grundlage fiir die Entscheidung iiber die kiinftige Ausgestaltung
der Erfassung von Suiziden bilden.


https://www.bundesgesundheitsministerium.de/ministerium/ressortforschung/handlungsfelder/forschungsschwerpunkte/suizidpraevention-staerken/sesid
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/ministerium/ressortforschung/handlungsfelder/forschungsschwerpunkte/suizidpraevention-staerken/regas?searchtype=topresult
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108. Abgeordnete Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung hin-
Stella Merendino  sichtlich Reservekapazititen von Einmalhand-
(Die Linke) schuhen, Schutzausriistung, Helium und anderen

fiir den Betrieb der Krankenhduser notwendigen
Waren, bei denen infolge der unterbrochenen Lie-
ferketten aufgrund des Krieges im Iran Versor-
gungsengpésse erwartet werden (siehe auch www.
dkgev.de/dkg/presse/details/krankenhaeusern-dro
hen-engpaesse-bei-schutzausruestung/), und
welche Anstrengungen unternimmt die Bundes-
regierung, um die entsprechende Versorgung zu
sichern?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Dr. Georg Kippels
vom 21. April 2026

Die Bundesregierung beobachtet die Entwicklung hinsichtlich mittel- bis
langfristiger Auswirkungen auf mogliche Lieferengpésse sowie Alter-
nativentwicklungen der deutschen Industrie sehr genau. Artikel 10a der
Verordnung (EU) 2017/745 und (EU) 2017/746 (EU-Medizinprodukte-
verordnungen) sehen eine Meldepflicht des Herstellers bei Unterbre-
chung oder Beendigung der Versorgung mit Medizinprodukten vor,
wenn nach verniinftigem Ermessen vorhersehbar ist, dass diese Unter-
brechung oder Beendigung einen schwerwiegenden Schaden oder die
Gefahr eines solchen fiir die Patienten oder die 6ffentliche Gesundheit in
einem oder mehreren EU-Mitgliedstaaten haben kann. Entsprechende
Meldungen aufgrund des Konfliktes im Nahen Osten liegen derzeit nicht
vor. Dies gilt auch fiir eine Versorgung mit Helium. Erkenntnisse tiber
einen Versorgungsengpass mit Schutzausriistung oder im Hinblick auf
Reservekapazititen in Krankenhédusern liegen der Bundesregierung der-
zeit nicht vor.

109. Abgeordneter Welches ist nach Kenntnis der Bundesregierung
Kay-Uwe Ziegler  das fritheste Datum vor dem 3. Mirz 2020, hilfs-
(AfD) weise der frithest eingrenzbare Zeitraum, zu dem

im Bundeskanzleramt, in einem Bundesministe-
rium oder in einer nachgeordneten Bundesbe-
horde erstmals Kenntnis davon vorlag, dass die
COSMO-Studie geplant wurde, und bei welcher
konkreten Stelle lag diese Kenntnis zu diesem
Zeitpunkt vor (bitte Datum und Stelle angeben)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Dr. Georg Kippels
vom 24. April 2026

Nach Kenntnis der Bundesregierung hatte der damalige Leiter des
Robert Koch-Institutes (RKI) Prof. Dr. Lothar Heinz Wieler (RKI-Prisi-
dent a. D.) seit dem 28. Februar 2020 Kenntnis von der Planung der
COSMO-Studie (COVID-19-Snapshot-Monitoring).


https://www.dkgev.de/dkg/presse/details/krankenhaeusern-drohen-engpaesse-bei-schutzausruestung/
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110.

111.

Geschaftsbereich des Bundesministeriums fiir
Landwirtschaft, Erndhrung und Heimat

Abgeordneter Warum werden nach Kenntnis der Bundesregie-
Karl Bir rung in Deutschland anders als in anderen europi-
(BUNDNIS 90/ ischen Léndern seit Jahrenzehnten kaum neue

DIE GRUNEN) Mohnsorten zugelassen (Quelle: https://11h.hesse
n.de/pflanze/marktfruchtbau/neue-wintermohnsor
ten/), und welche Hiirden zur Zulassung neuer
Sorten sind der Bundesregierung bekannt?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin
Martina Englhardt-Kopf
vom 20. April 2026

Es gab in den letzten Jahren beim Bundessortenamt keine Antrige auf
Zulassung von Mohnsorten. Aus saatgutrechtlicher Sicht sind keine Hin-
dernisse fiir die Sortenzulassung bekannt.

Geschaftsbereich des Bundesministeriums fiir
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

Abgeordneter Liegt der Bundesregierung eine Liste mit konkre-
Hauke Finger ten Projekten vor, in die die Mittel aus dem am
(AfD) 31. Mirz 2026 in Jordanien angekiindigten Hilfs-

paket von 177 Mio. Euro flieBen sollen (vgl.
https://taz.de/Entwicklungsministerin-in-Jordanie
n/!'6167452/: 75 Mio. Euro Libanon, 30 Mio.
Euro Westjordanland/Gaza, 50 Mio. Euro fiir syri-
sche Gefliichtete in Jordanien, 22 Mio. Euro Ent-
salzungsanlage in Jordanien), aufgeschliisselt
nach Eurobetrag, spezifischem Projekt und Emp-
fangerland, und welche deutsche Stelle wird die
tatsdchliche Mittelverwendung dieses Hilfspakets
iiberpriifen und Berichte dazu ver6ffentlichen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretars Johann Saathoff
vom 21. April 2026

Die Mittel sind fiir folgende Projekte vorgesehen:

Jordanien:

* 6 Mio. Euro Aufstockung fiir das GIZ-Vorhaben ,,Cash for Green
Services*, ein Cash for Work-Programm im Abfall- und Recycling-
management


https://www.llh.hessen.de/pflanze/marktfruchtbau/neue-wintermohnsorten/)
https://www.taz.de/Entwicklungsministerin-in-Jordanien/!6167452/
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* 7,5 Mio. Euro fiir das GIZ-Neuvorhaben ,,Perspektiven fiir Wieder-
aufbau und Resilienz fiir syrische Fliichtlinge, Riickkehrwillige und
aufnehmende Gemeinden in Jordanien®

* 36,5 Mio. Euro Aufstockung fiir das KfW-Vorhaben ,,Verbesserter
Zugang syrischer Fliichtlingskinder zu formaler Bildung in Jorda-
nien I11*

» 22 Mio. Euro Aufstockung fiir das KfW-Vorhaben ,,Wasserressour-
cen-Management-Programm VIII*

Libanon:

* 10 Mio. Euro fiir das World Food Programme (WFP) zur Unterstiit-
zung des Shock Responsive Safety Nets der Regierung

* 10 Mio. Euro Aufstockung fiir das KfW-Vorhaben ,,UNICEF Unter-
stiitzung des libanesischen Bildungsprogramms (TREF)*

* 12 Mio. Euro Aufstockung fiir das KfW-Vorhaben ,,UNICEF WASH-
Energy Nexus, Phase I1I*

e 12 Mio. Euro fiir das KfW-Neuvorhaben ,,ACF Landliche KMU-For-
derung™

* 15 Mio. Euro Aufstockung fiir das KfW-Vorhaben ,,UNRWA Be-
schéftigungsforderung paldstinensischer Fliichtlinge, Phase VII““

* Insgesamt 9 Mio. Euro Aufstockung fiir die GIZ-Vorhaben ,,Unter-
stiitzung benachteiligter, peripherer Nachbarschaften durch Cash-for-
Work MaBnahmen im Libanon“ sowie ,,Stirkung sozialer Kohésion
und Ko-Existenz im Libanon*

* 2 Mio. Euro Aufstockung fiir das GIZ-Vorhaben ,,Gewaltpriavention
und MHPSS fiir gewaltbetroffene Menschen auf der Flucht und
strukturell diskriminierte Bevolkerungsgruppen®

Libanon/Syrien:

* 5 Mio. Euro fiir Unterstiitzungsmafnahmen von WFP fiir aufnehmen-
de Gemeinden in Syrien, um zusitzliche Belastungen durch Migra-
tion aus dem Libanon abzufedern

Palistinensische Gebiete:

* 10 Mio. Euro iiber die KfW fiir ein UNDP-Programm zur Beschéfti-
gungsforderung und zur Verbesserung lokaler Dienstleistungen im
Westjordanland

* 10 Mio. Euro tiber die KfW fiir ein UNDP-Programm zu Early Reco-
very Programm in Gaza (fiir Ubergangsunterkiinfte und die Wieder-
herstellung dazugehorender Basisinfrastruktur)

* 6,5 Mio. Euro fir Malnahmen des WFP, u. a. zum Training junger
Menschen in der Lebensmittelproduktion (Gaza und Westjordanland)

* 3,5 Mio. Euro fiir ein Vorhaben der GIZ zur Stiarkung beruflicher und
wirtschaftlicher Perspektiven junger Menschen in Ost-Jerusalem

Das Bundesministerium fiir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (BMZ) wird die Mittelverwendung dieses Unterstiitzungspa-
kets lberpriifen. Evaluierungsberichte werden nach Maligabe der Leit-
linien fiir die Evaluierung der Entwicklungszusammenarbeit ver6ffent-
licht: www.bmz.de/de/ministerium/evaluierung.


https://www.bmz.de/de/ministerium/evaluierung
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112. Abgeordneter Welchen prozentualen Anteil an der Gesamtfor-
Rocco Kever dersumme des abgeschlossenen BMZ-Projekts
(AfD) mit der IATI-MaBnahmen-ID: DE-1-202301158

haben die Verwaltungskosten der durchfiihrenden
Nichtregierungsorganisation myAgro insgesamt
erreicht, und wie genau schliisseln sich diese Ver-
waltungskosten auf (z. B. nach Personal-, Sach-
und Reisekosten)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretirs Johann Saathoff
vom 24. April 2026

Die Laufzeit des Projektes wurde kostenneutral verldngert und endet
zum 30. Juni 2026. Das Projekt wurde daher noch nicht schlussgerech-
net, sodass zum jetzigen Zeitpunkt noch keine abschlieBenden Angaben
zu den Kosten des Projekts vorliegen.

Geschiftsbereich des Bundesministeriums fiir Wohnen,
Stadtentwicklung und Bauwesen

113. Abgeordneter Welche konkreten Verfahrensschritte, Zustindig-
René Bochmann keiten und Entscheidungskriterien gelten aktuell
(AfD) auf Bundesebene fiir die Auswahl und Bewilli-

gung von Forderprojekten im Zusammenhang mit
dem Programm ,,Zentrales Vereinssportzentrum*
beim Projekt in Bad Diiben, insbesondere vor
dem Hintergrund der mir bekannten Verschiebung
der Auswahlentscheidung auf Mitte/Ende April
2026, und wie stellt die Bundesregierung sicher,
dass die betroffene Kommunalebene rechtzeitig,
insbesondere vor kommunalrechtlich relevanten
Fristen wie dem 7. Mai 2026, verbindliche Pla-
nungssicherheit {iber eine mogliche Forderzusage
erhalten?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretirin Sabine
Poschmann
vom 20. April 2026

Die Frage wird dahingehend interpretiert, dass Bezug genommen wird
auf das Bundesprogramm ,,Sanierung kommunaler Sportstitten und
hier konkret auf eine von der Stadt Bad Diiben auf den Projektaufruf
2025/2026 eingereichte Interessenbekundung fiir die Forderung der
Sanierung eines zentralen Vereinssportzentrums. Beziiglich der Verfah-
rensschritte, Zustidndigkeiten und Entscheidungskriterien wird auf die
Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion der
AfD zum Thema Auswahlkriterien und regionale Verteilung der Sport-
milliarde im Sondervermdgen Infrastruktur und Klimaneutralitdt verwie-
sen (Bundestagsdrucksache 21/5213). Die Projektauswahl trifft der



Deutscher Bundestag — 21. Wahlperiode - 69— Drucksache 21/5580

Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages. Nach Kenntnis der
Bundesregierung soll diese noch im April 2026 erfolgen. Die ausge-
wiahlten Projekte werden mit einer Pressemitteilung des Bundesministe-
riums fiir Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen bekannt gegeben.
Die Projektkommunen werden entsprechend informiert und aufgefor-
dert, einen Zuwendungsantrag zu stellen.

Berlin, den 24. April 2026



Gesamtherstellung: H. Heenemann GmbH & Co. KG, Buch- und Offsetdruckerei, Bessemerstralte 83—91, 12103 Berlin, www.heenemann-druck.de
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 10 05 34, 50445 Koln, Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.bundesanzeiger-verlag.de
ISSN 0722-8333

12)8S.J8 UOISI8/ BLI8LIO{8] 8Ip Y2inp piiM - BUNSSEIGEION



	Schriftliche Fragen mit den in der Woche vom 20. April 2026 eingegangenen Antworten der Bundesregierung
	Verzeichnis der Fragenden
	Verzeichnis der Fragen nach Geschäftsbereichen der Bundesregierung
	Geschäftsbereich des Bundeskanzlers und des Bundeskanzleramtes
	Frage 1
	Antwort des Staatssekretärs Stefan Kornelius vom 22. April 2026
	Frage 2
	Antwort des Staatsministers Dr. Wolfram Weimer vom 24. April 2026
	Frage 3
	Antwort des Staatsministers Dr. Wolfram Weimer vom 24. April 2026
	Frage 4
	Antwort des Staatsministers Dr. Michael Meister vom 20. April 2026

	Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen
	Frage 5
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Michael Schrodi vom 23. April 2026
	Frage 6
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Michael Schrodi vom 22. April 2026
	Frage 7
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Michael Schrodi vom 21. April 2026
	Frage 8
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Michael Schrodi vom 21. April 2026
	Frage 9
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Michael Schrodi vom 22. April 2026
	Frage 10
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Michael Schrodi vom 22. April 2026
	Frage 11
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Michael Schrodi vom 22. April 2026
	Frage 12
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Michael Schrodi vom 23. April 2026
	Frage 13
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Michael Schrodi vom 21. April 2026
	Frage 14
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Michael Schrodi vom 23. April 2026
	Frage 15
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Michael Schrodi vom 21. April 2026
	Frage 16
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Michael Schrodi vom 22. April 2026

	Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern
	Frage 17
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Christoph de Vries vom 22. April 2026
	Frage 18
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Daniela Ludwig vom 23. April 2026
	Jahresfallzahlen 2024 und 2025, Gewaltdelikte, Stichtag: 31. Januar des Folgejahres

	Frage 19
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Daniela Ludwig vom 21. April 2026
	Frage 20
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Daniela Ludwig vom 21. April 2026
	Frage 21
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Daniela Ludwig vom 23. April 2026
	Frage 22
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Christoph de Vries vom 21. April 2026
	Frage 23
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Daniela Ludwig vom 24. April 2026
	Frage 24
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Daniela Ludwig vom 23. April 2026
	1.  Krankheitsbedingte Fehlzeiten (oberste Bundesbehörde und     Geschäftsbereich).
	2.  Krankheitsbedingte Fehlzeiten (nur oberste Bundesbehörde).

	Frage 25
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Christoph de Vries vom 22. April 2026
	Frage 26
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Christoph de Vries vom 21. April 2026

	Geschäftsbereich des Auswärtigen Amts
	Frage 27
	Antwort des Staatssekretärs Dr. Géza Andreas von Geyr vom 23. April 2026
	Frage 28
	Antwort des Staatssekretärs Dr. Bernhard Kotsch vom 23. April 2026
	Frage 29
	Antwort des Staatssekretärs Dr. Bernhard Kotsch vom 23. April 2026
	Frage 30
	Antwort des Staatssekretärs Dr. Géza Andreas von Geyr vom 21. April 2026
	Frage 31
	Antwort des Staatssekretärs Dr. Bernhard Kotsch vom 21. April 2026
	Frage 32
	Antwort des Staatssekretärs Dr. Géza Andreas von Geyr vom 24. April 2026
	Frage 33
	Frage 34
	Antwort des Staatssekretärs Dr. Bernhard Kotsch vom 20. April 2026
	Frage 35
	Antwort des Staatssekretärs Dr. Bernhard Kotsch vom 20. April 2026
	Frage 36
	Antwort des Staatssekretärs Dr. Bernhard Kotsch vom 22. April 2026
	Frage 37
	Antwort des Staatssekretärs Dr. Géza Andreas von Geyr vom 20. April 2026
	Frage 38
	Antwort des Staatssekretärs Dr. Bernhard Kotsch vom 21. April 2026
	Frage 39
	Antwort des Staatssekretärs Dr. Bernhard Kotsch vom 24. April 2026
	Frage 40
	Antwort des Staatssekretärs Dr. Bernhard Kotsch vom 21. April 2026

	Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung
	Frage 41
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Nils Schmid vom 22. April 2026
	Frage 42
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Sebastian Hartmann vom 24. April 2026
	Frage 43
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Nils Schmid vom 22. April 2026
	Frage 44
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Sebastian Hartmann vom 21. April 2026

	Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie
	Frage 45
	Antwort des Staatssekretärs Dr. Thomas Steffen vom 20. April 2026
	Frage 46
	Antwort des Staatssekretärs Dr. Thomas Steffen vom 23. April 2026
	Frage 47
	Antwort des Staatssekretärs Frank Wetzel vom 23. April 2026
	Frage 48
	Antwort des Staatssekretärs Frank Wetzel vom 22. April 2026
	Frage 49
	Antwort des Staatssekretärs Frank Wetzel vom 22. April 2026
	Frage 50
	Antwort des Staatssekretärs Frank Wetzel vom 21. April 2026
	Frage 51
	Antwort des Staatssekretärs Frank Wetzel vom 22. April 2026
	Frage 52
	Antwort des Staatssekretärs Frank Wetzel vom 23. April 2026
	Frage 53
	Antwort des Staatssekretärs Frank Wetzel vom 24. April 2026
	Frage 54
	Antwort des Staatssekretärs Frank Wetzel vom 20. April 2026
	Frage 55
	Antwort des Staatssekretärs Frank Wetzel vom 21. April 2026

	Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt
	Frage 56
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Matthias Hauer vom 21. April 2026
	Beispielhaft genannt seien an dieser Stelle:

	Frage 57
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Matthias Hauer vom 24. April 2026
	Frage 58
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Dr. Silke Launert vom 23. April 2026

	Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz
	Frage 59
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Anette Kramme vom 23. April 2026
	Frage 60
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Anette Kramme vom 24. April 2026
	Frage 61
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Anette Kramme vom 24. April 2026
	Frage 62
	Frage 63
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Anette Kramme vom 21. April 2026
	Im Einzelnen.

	Frage 64
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Anette Kramme vom 24. April 2026
	Frage 65
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Frank Schwabe vom 21. April 2026

	Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend
	Frage 66
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Michael Brand vom 21. April 2026
	Frage 67
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Michael Brand vom 24. April 2026
	Frage 68
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Mareike Lotte Wulf vom 23. April 2026
	Frage 69
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Mareike Lotte Wulf vom 21. April 2026
	Frage 70
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Michael Brand vom 22. April 2026
	Frage 71
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Michael Brand vom 23. April 2026
	Frage 72
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Mareike Lotte Wulf vom 21. April 2026
	Frage 73
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Mareike Lotte Wulf vom 21. April 2026
	Frage 74
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Mareike Lotte Wulf vom 22. April 2026

	Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales
	Frage 75
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Katja Mast vom 21. April 2026
	Tabelle: Integrationen von geringfügig beschäftigten erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (ELB) in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, Jahressummen

	Frage 76
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Katja Mast vom 21. April 2026
	Tabelle: Integrationen erwerbsfähiger Leistungsberechtigter in eine sozialversicherungspflichtige Vollzeitbeschäftigung nach Staatsangehörigkeit in Prozent

	Frage 77
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Katja Mast vom 24. April 2026
	Frage 78
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Kerstin Griese vom 23. April 2026
	Frage 79
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Kerstin Griese vom 20. April 2026
	Frage 80
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Katja Mast vom 21. April 2026
	Tabelle: Zahlungsansprüche von erwerbstätigen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in Euro, Jahressummen

	Frage 81
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Kerstin Griese vom 21. April 2026
	Frage 82
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Kerstin Griese vom 21. April 2026
	Frage 83
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Katja Mast vom 21. April 2026
	Frage 84
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Kerstin Griese vom 21. April 2026
	Frage 85
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Kerstin Griese vom 24. April 2026
	Anpassungen der Renten nach dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VI) und Veränderung Verbraucherpreisindex für Deutschland

	Frage 86
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Katja Mast vom 22. April 2026

	Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Digitales und Staatsmodernisierung
	Frage 87
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Thomas Jarzombek vom 24. April 2026

	Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr
	Frage 88
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Christian Hirte vom 21. April 2026
	Frage 89
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Christian Hirte vom 21. April 2026
	Frage 90
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Ulrich Lange vom 23. April 2026
	Frage 91
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Christian Hirte vom 21. April 2026
	Frage 92
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Ulrich Lange vom 21. April 2026
	Frage 93
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Ulrich Lange vom 22. April 2026
	Frage 94
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Christian Hirte vom 22. April 2026
	Frage 95
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Ulrich Lange vom 22. April 2026
	Frage 96
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Ulrich Lange vom 21. April 2026

	Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit
	Frage 97
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter vom 24. April 2026
	Frage 98
	Antwort des Staatssekretärs Jochen Flasbarth vom 20. April 2026
	Frage 99
	Antwort des Staatssekretärs Jochen Flasbarth vom 20. April 2026
	Frage 100
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter vom 22. April 2026
	Frage 101
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter vom 20. April 2026
	Frage 102
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter vom 20. April 2026

	Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit
	Frage 103
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Georg Kippels vom 20. April 2026
	Frage 104
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Tino Sorge vom 20. April 2026
	Frage 105
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Tino Sorge vom 22. April 2026
	Frage 106
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Tino Sorge vom 23. April 2026
	Frage 107
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Georg Kippels vom 23. April 2026
	Frage 108
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Georg Kippels vom 21. April 2026
	Frage 109
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Georg Kippels vom 24. April 2026

	Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat
	Frage 110
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Martina Englhardt-Kopf vom 20. April 2026

	Geschäftsbereich des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
	Frage 111
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Johann Saathoff vom 21. April 2026
	Jordanien:
	Libanon:
	Libanon/Syrien:
	Palästinensische Gebiete:

	Frage 112
	Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Johann Saathoff vom 24. April 2026

	Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen
	Frage 113
	Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Sabine Poschmann vom 20. April 2026



